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Wertpapierbeschreibung vom 1. Juni 2026 für einen Basisprospekt 
(die "Wertpapierbeschreibung") 

 
 

für 
 

A. Optionsscheine 
bezogen auf Aktien, Indizes, Währungswechselkurse, Edelmetalle, aktienähnliche oder 
aktienvertretende Wertpapiere, indexähnliche oder indexvertretende Basiswerte 
Discount-Optionsscheine 
bezogen auf Indizes, Aktien, aktienähnliche oder aktienvertretende Wertpapiere 
Power-Optionsscheine 
bezogen auf Währungswechselkurse, Edelmetalle 
B. Turbo-Optionsscheine 
bezogen auf Aktien, Indizes, Währungswechselkurse, Edelmetalle, Terminkontrakte, aktienähnliche 
oder aktienvertretende Wertpapiere 
C. Open End-Turbo-Optionsscheine 
mit Kündigungsrecht des Emittenten 
bezogen auf Aktien, Indizes, Währungswechselkurse, Edelmetalle, Terminkontrakte, aktienähnliche 
oder aktienvertretende Wertpapiere 
D. Mini Future Zertifikate bzw. Smart-Mini Future Zertifikate 
mit Kündigungsrecht des Emittenten 
bezogen auf Aktien, Indizes, Währungswechselkurse, Terminkontrakte, aktienähnliche oder 
aktienvertretende Wertpapiere 
E. Down-and-out-Put-Optionsscheine 
bezogen auf Aktien, Indizes, indexähnliche oder indexvertretende Basiswerte 

 
der 

 
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH 

Düsseldorf 
(der "Emittent") 

 
garantiert durch 

 
HSBC Continental Europe S.A. 

Paris, Frankreich 
(die "Garantin") 

handelnd unter der Firma ihrer Zweigniederlassung, der HSBC Continental Europe S.A., Germany 
("HBCE Germany") 

 
 
 
Diese Wertpapierbeschreibung vom 1. Juni 2026 über Optionsscheine bzw. Discount-
Optionsscheine bzw. Power-Optionsscheine bzw. Turbo-Optionsscheine bzw. Open End-Turbo-
Optionsscheine bzw. Mini Future Zertifikate bzw. Smart-Mini Future Zertifikate bzw. Down-and-
out-Put-Optionsscheine des Emittenten bildet zusammen mit dem Registrierungsformular des 
Emittenten vom 10. September 2025, in seiner jeweils geltenden Fassung, einen Basisprospekt. 
Die Gültigkeitsdauer des Basisprospekts beginnt mit der Billigung der Wertpapierbeschreibung 
am 1. Juni 2026 und endet mit Ablauf des 1. Juni 2027. Die Pflicht zur Erstellung eines 
Prospektnachtrags im Falle wichtiger neuer Umstände, wesentlicher Unrichtigkeiten oder 
wesentlicher Ungenauigkeiten besteht nicht, wenn der Basisprospekt ungültig geworden ist. 
 



 

2 

 

Diese Wertpapierbeschreibung vom 1. Juni 2026 über Optionsscheine bzw. Discount-
Optionsscheine bzw. Power-Optionsscheine bzw. Turbo-Optionsscheine bzw. Open End-Turbo-
Optionsscheine bzw. Mini Future Zertifikate bzw. Smart-Mini Future Zertifikate bzw. Down-and-
out-Put-Optionsscheine des Emittenten ist der Nachfolger der Wertpapierbeschreibung vom 8. 
Dezember 2025 über Optionsscheine bzw. Discount-Optionsscheine bzw. Power-
Optionsscheine bzw. Turbo-Optionsscheine bzw. Open End-Turbo-Optionsscheine bzw. Mini 
Future Zertifikate bzw. Smart-Mini Future Zertifikate bzw. Down-and-out-Put-Optionsscheine des 
Emittenten. Sie tritt die Nachfolge für die Wertpapierbeschreibung vom 8. Dezember 2025 an, 
wobei die Gültigkeitsdauer des Vorgänger-Basisprospekts mit der Billigung der 
Wertpapierbeschreibung vom 8. Dezember 2025 begonnen hat und mit Ablauf des 8. Dezember 
2026 endet.  
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ausgedrückt wird) mit europäischer Ausübungsart, mit Währungsumrechnung:] 249 
[A.21. Emissionsbedingungen für Discount-Optionsscheine (Call) bezogen auf Indizes mit 
europäischer Ausübungsart:] 256 
[A.22. Emissionsbedingungen für Discount-Optionsscheine (Put) bezogen auf Indizes mit 
europäischer Ausübungsart:] 264 
[A.23. Emissionsbedingungen für Optionsscheine (Call) bezogen auf Währungswechselkurse 
(wobei der Basiswert als "Emissionswährung/Fremdwährung" ausgedrückt wird) mit europäischer 
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[B.11. Emissionsbedingungen für Turbo-Optionsscheine (Call) bezogen auf 
Währungswechselkurse (wobei der Basiswert als "Emissionswährung/Fremdwährung" 
ausgedrückt wird) mit europäischer Ausübungsart, mit Währungsumrechnung:] 402 
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ausgedrückt wird) mit europäischer Ausübungsart, mit Währungsumrechnung:] 409 
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[C.11. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Call) bezogen auf 
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[C.12. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Put) bezogen auf 
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Währungsumrechnung]:] 634 
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[C.19. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Call) bezogen auf 
Indexterminkontrakte (hier Nikkei 225 Future) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 658 
[C.20. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Put) bezogen auf 
Indexterminkontrakte (hier Nikkei 225 Future) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 672 
[C.21. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Call) bezogen auf 
Indexterminkontrakte (hier E-mini S&P 500® Future) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 686 
[C.22. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Put) bezogen auf 
Indexterminkontrakte (hier E-mini S&P 500® Future) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 700 
[C.23. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Call) bezogen auf 
Edelmetall-Future-Kontrakte (hier Gold-Futures) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 714 
[C.24. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Put) bezogen auf Edelmetall-
Future-Kontrakte (hier Gold-Futures) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 728 
[C.25. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Call) bezogen auf 
Edelmetall-Future-Kontrakte (hier Silber-Futures) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 742 
[C.26. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Put) bezogen auf Edelmetall-
Future-Kontrakte (hier Silber-Futures) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 756 
[C.27. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Call) bezogen auf Rohstoff-
Future-Kontrakte (hier Brent Crude Futures) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 770 
[C.28. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Put) bezogen auf Rohstoff-
Future-Kontrakte (hier Brent Crude Futures) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 783 
[C.29. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Call) bezogen auf Rohstoff-
Future-Kontrakte (hier WTI Light Sweet Crude Oil Future) mit Kündigungsrecht des Emittenten 
[mit Währungsumrechnung]:] 796 
[C.30. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Put) bezogen auf Rohstoff-
Future-Kontrakte (hier WTI Light Sweet Crude Oil Future) mit Kündigungsrecht des Emittenten 
[mit Währungsumrechnung]:] 809 
[C.31. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Call) bezogen auf 
Terminkontrakte mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 822 
[C.32. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Put) bezogen auf 
Terminkontrakte mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 835 
[C.33. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Call) bezogen auf 
Kursindizes mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 848 
[C.34. Emissionsbedingungen für Open End-Turbo-Optionsscheine (Put) bezogen auf 
Kursindizes mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 861 
D. 5.1.1. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate bzw. Smart-Mini Future Zertifikate 875 
[D.1. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf [Aktien] 
[aktienähnliche oder aktienvertretende Wertpapiere] mit Kündigungsrecht des Emittenten:] 875 
[D.2. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf [Aktien] 
[aktienähnliche oder aktienvertretende Wertpapiere] mit Kündigungsrecht des Emittenten:] 890 
[D.3. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf [Aktien] 
[aktienähnliche oder aktienvertretende Wertpapiere] mit Kündigungsrecht des Emittenten, mit 
Währungsumrechnung:] 905 
[D.4. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf [Aktien] 
[aktienähnliche oder aktienvertretende Wertpapiere] mit Kündigungsrecht des Emittenten, mit 
Währungsumrechnung:] 922 
[D.5. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf Indizes mit 
Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 939 
[D.6. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf Indizes mit 
Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 953 
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[D.7. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf 
Währungswechselkurse (wobei der Basiswert als "Emissionswährung/Fremdwährung" 
ausgedrückt wird) mit Kündigungsrecht des Emittenten, mit Währungsumrechnung:] 967 
[D.8. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf 
Währungswechselkurse (wobei der Basiswert als "Emissionswährung/Fremdwährung" 
ausgedrückt wird) mit Kündigungsrecht des Emittenten, mit Währungsumrechnung:] 977 
[D.9. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf Zinsterminkontrakte 
(hier Euro-BUND-Future) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 987 
[D.10. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf Zinsterminkontrakte 
(hier Euro-BUND-Future) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 1001 
[D.11. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf Rohstoff-Future-
Kontrakte (hier Brent Crude Futures) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 1015 
[D.12. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf Rohstoff-Future-
Kontrakte (hier Brent Crude Futures) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 1030 
[D.13. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf Rohstoff-Future-
Kontrakte (hier WTI Light Sweet Crude Oil Future) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 1045 
[D.14. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf Rohstoff-Future-
Kontrakte (hier WTI Light Sweet Crude Oil Future) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit 
Währungsumrechnung]:] 1060 
[D.15. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf Terminkontrakte 
(Euroland) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 1075 
[D.16. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf Terminkontrakte 
(Euroland) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 1089 
[D.17. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf Terminkontrakte 
(Nicht-Euroland) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 1103 
[D.18. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf Terminkontrakte 
(Nicht-Euroland) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 1118 
[D.19. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf Edelmetall-Future-
Kontrakte (hier Gold-Futures) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:]
 1133 
[D.20. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf Edelmetall-Future-
Kontrakte (hier Gold-Futures) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:]
 1149 
[D.21. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf Edelmetall-Future-
Kontrakte (hier Silber-Futures) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:]
 1165 
[D.22. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf Edelmetall-Future-
Kontrakte (hier Silber-Futures) mit Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:]
 1181 
[D.23. Emissionsbedingungen für Smart-Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf 
Terminkontrakte (Euroland) mit Kündigungsrecht des Emittenten:] 1197 
[D.24. Emissionsbedingungen für Smart-Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf 
Terminkontrakte (Euroland) mit Kündigungsrecht des Emittenten:] 1210 
[D.25. Emissionsbedingungen für Smart-Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf 
Terminkontrakte (Nicht-Euroland) mit Kündigungsrecht des Emittenten, mit 
Währungsumrechnung:] 1223 
[D.26. Emissionsbedingungen für Smart-Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf 
Terminkontrakte (Nicht-Euroland) mit Kündigungsrecht des Emittenten, mit 
Währungsumrechnung:] 1237 
[D.27. Emissionsbedingungen für Smart-Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf [Aktien] 
[aktienähnliche oder aktienvertretende Wertpapiere] mit Kündigungsrecht des Emittenten:] 1251 
[D.28. Emissionsbedingungen für Smart-Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf [Aktien] 
[aktienähnliche oder aktienvertretende Wertpapiere] mit Kündigungsrecht des Emittenten:] 1266 
[D.29. Emissionsbedingungen für Smart-Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf Indizes mit 
Kündigungsrecht des Emittenten:] 1281 
[D.30. Emissionsbedingungen für Smart-Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf Indizes mit 
Kündigungsrecht des Emittenten:] 1293 
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[D.31. Emissionsbedingungen für Smart-Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf 
Zinsterminkontrakte (hier Euro-BUND-Future) mit Kündigungsrecht des Emittenten:] 1305 
[D.32. Emissionsbedingungen für Smart-Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf 
Zinsterminkontrakte (hier Euro-BUND-Future) mit Kündigungsrecht des Emittenten:] 1319 
[D.33. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Long) bezogen auf Kursindizes mit 
Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 1333 
[D.34. Emissionsbedingungen für Mini Future Zertifikate (Short) bezogen auf Kursindizes mit 
Kündigungsrecht des Emittenten [mit Währungsumrechnung]:] 1348 
E. 5.1.1. Emissionsbedingungen für Down-and-out-Put-Optionsscheine 1364 
[E.1. Emissionsbedingungen für Down-and-out-Put-Optionsscheine bezogen auf Aktien mit 
europäischer Ausübungsart:] 1364 
[E.2. Emissionsbedingungen für Down-and-out-Put-Optionsscheine bezogen auf Indizes mit 
europäischer Ausübungsart:] 1373 
[E.3. Emissionsbedingungen für Down-and-out-Put-Optionsscheine bezogen auf indexähnliche 
oder indexvertretende Basiswerte (Exchange Traded Funds (ETFs)) mit europäischer 
Ausübungsart:] 1382 

Formular für die endgültigen Bedingungen 1391 
5.1.2. Frist - einschließlich etwaiger Änderungen - innerhalb derer das Angebot gilt; Beschreibung 
des Antragsverfahrens 1401 
5.1.3. Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen; Art und Weise der 
Erstattung des zu viel gezahlten Betrags an die Zeichner 1401 
5.1.4. Einzelheiten zum Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung 1401 
5.1.5. Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung 1401 
5.1.6. Umfassende Beschreibung der Modalitäten und des Termins für die öffentliche 
Bekanntgabe der Angebotsergebnisse 1401 
5.1.7. Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorzugszeichnungsrechts, die 
Verhandelbarkeit der Zeichnungsrechte und die Behandlung nicht ausgeübter Zeichnungsrechte
 1401 

5.2. Verteilungs- und Zuteilungsplan 1401 
5.2.1. Angabe der verschiedenen Kategorien der potenziellen Investoren, denen die Wertpapiere 
angeboten werden 1401 
5.2.2. Verfahren zur Meldung gegenüber den Zeichnern über den zugeteilten Betrag und Angabe, 
ob eine Aufnahme des Handels vor der Meldung möglich ist 1401 

5.3. Preisfestsetzung 1401 
5.3.1. Angabe des Preises, der Kosten und Steuern 1401 

a) Angabe des Preises, zu dem die Wertpapiere voraussichtlich angeboten werden 
(anfänglicher Ausgabepreis) 1401 
b) Beschreibung der Methode zur Preisfestsetzung und des Verfahrens für die Veröffentlichung 
des anfänglichen Ausgabepreises, sofern eine Angabe des anfänglichen Ausgabepreises nicht 
möglich ist 1403 
c) Angabe der Kosten und Steuern, die dem Zeichner oder Käufer in Rechnung gestellt 
werden; Aufnahme der im Preis enthaltenen Kosten 1403 

5.4. Platzierung und Übernahme (Underwriting) 1403 
5.4.1. Name und Anschrift des Koordinators/der Koordinatoren des gesamten Angebots oder 
einzelner Teile des Angebots; Angaben zu den Platzierern in den einzelnen Ländern des 
Angebots, sofern dem Emittenten oder Anbieter bekannt 1403 
5.4.2. Name und Anschrift etwaiger Zahlstellen und Verwahrstellen in jedem Land 1403 
5.4.3. Name und Anschrift der Institute, die bereit sind, eine Emission aufgrund einer festen 
Zusage zu zeichnen; Name und Anschrift der Institute, die bereit sind, eine Emission ohne feste 
Zusage oder zu den bestmöglichen Bedingungen zu platzieren 1404 
5.4.4. Datum, zu dem der Emissionsübernahmevertrag geschlossen wurde oder wird 1404 

6. Zulassung zum Handel und Handelsmodalitäten 1404 
6.1. Angabe, ob die angebotenen Wertpapiere Gegenstand eines Antrags auf Zulassung zum 
Handel sind oder sein werden und auf einem geregelten Markt, auf sonstigen Drittlandsmärkten, 
KMU-Wachstumsmarkt (kleinere und mittlere Unternehmen - KMU) oder multilateralen 
Handelssystemen (multilateral trading facilities - MTF) platziert werden sollen 1404 
6.2. Angabe aller geregelten Märkte, Drittlandmärkte, KMU-Wachstumsmärkte oder MTFs, an 
denen nach Wissen des Emittenten bereits Wertpapiere der gleichen Gattung wie die öffentlich 
angebotenen oder zuzulassenden Wertpapiere zum Handel zugelassen sind 1404 
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VII. Zustimmung gemäß Anhang 22 der Delegierten Verordnung 1430 

1. Angaben zur Zustimmung des Emittenten oder der für die Erstellung des Basisprospekts 
zuständigen Person 1430 

1.1. Zustimmung des Emittenten oder der für die Erstellung des Basisprospekts verantwortlichen 
Person zur Verwendung des Basisprospekts 1430 
1.2. Angabe des Zeitraums, für den die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts erteilt 
wird 1430 
1.3. Angabe der Angebotsfrist, während deren die spätere Weiterveräußerung oder endgültige 
Platzierung von Wertpapieren durch Finanzintermediäre erfolgen kann 1430 
1.4. Angabe der Mitgliedstaaten, in denen die Finanzintermediäre den Basisprospekt für eine 
spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung von Wertpapieren verwenden dürfen 1431 
1.5. Alle sonstigen klaren und objektiven Bedingungen, an die die Zustimmung gebunden ist und die 
für die Verwendung des Basisprospekts relevant sind 1431 
1.6. Hinweis für die Anleger 1431 

2A. Zusätzliche Informationen für den Fall, dass ein oder mehrere spezifische 
Finanzintermediäre die Zustimmung erhalten 1431 

2A.1. Auflistung und Angabe der Identität des Finanzintermediärs/der Finanzintermediäre, der/die 
den Basisprospekt verwenden darf/dürfen 1431 
2A.2. Angabe, wie etwaige neue Informationen zu Finanzintermediären, die zum Zeitpunkt der 
Billigung des Basisprospekts unbekannt waren, zu veröffentlichen sind, und Angabe des Ortes, an 
dem sie erhältlich sind 1431 

2B. Zusätzliche Informationen für den Fall, dass sämtliche Finanzintermediäre die Zustimmung 
erhalten 1431 

2B.1. Hinweis für Anleger 1431 

VIII. ISIN-Liste 1432 
 
LETZTE SEITE ..................................................................................................................................... L.1 
  





http://www.hsbc-zertifikate.de/home/basisprospekte
http://www.hsbc-zertifikate.de/
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Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden 
Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, abgerufen 
werden.  

 
Die Wertpapierbeschreibung enthält Hyperlinks zu verschiedenen Websites. Die Informationen auf den 
hierin genannten Websites sind nicht Teil der Wertpapierbeschreibung. Sie wurden nicht von der BaFin 
gebilligt. Unbeschadet des Vorstehenden sind Informationen Teil dieser Wertpapierbeschreibung, wenn 
sie mittels Verweis aufgenommen werden und in einem von der BaFin gebilligten Dokument bzw. in 
einem bei der Autorité des Marchés Financiers ("AMF") hinterlegten Dokument enthalten sind. 
 
Mögliches Angebot in Österreich (Notifizierung) 
Die Wertpapiere können zudem in Österreich angeboten werden.  
 
In diesem Zusammenhang wird die BaFin die entsprechende Bescheinigung und die gebilligte 
Wertpapierbeschreibung an die Finanzmarktaufsicht in Österreich (die "FMA") als zuständige 
Aufsichtsbehörde übermitteln (Notifizierung). Das Registrierungsformular ist bereits notifiziert worden, 
dazu hat die BaFin die entsprechende Bescheinigung und das gebilligte Registrierungsformular an die 
FMA als zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt. 
 
Bei einem Angebot der Wertpapiere in Österreich, werden die Endgültigen Bedingungen, einschließlich 
der beigefügten emissionsspezifischen Zusammenfassung, der FMA als zuständige Aufsichtsbehörde 
übermittelt. Die Endgültigen Bedingungen zusammen mit der beigefügten emissionsspezifischen 
Zusammenfassung werden nicht von der FMA gebilligt. Sie werden auch keiner Prüfung der inhaltlichen 
Richtigkeit durch diese unterzogen. 
 
Notwendigkeit umfassender Information und Prüfung 
Dem Anleger wird geraten, sich bei jeder Entscheidung über eine Anlage in die Wertpapiere auf den 
gesamten Basisprospekt, einschließlich etwaiger Nachträge, in Verbindung mit den sich darauf 
beziehenden Endgültigen Bedingungen zusammen mit der beigefügten emissionsspezifischen 
Zusammenfassung zu stützen.  
 
Der Anleger sollte seine eigenen finanziellen, steuerlichen und sonstigen Verhältnisse bewerten. Er 
sollte dabei berücksichtigen, über welche Kenntnisse oder Erfahrungen er bezogen auf die Wertpapiere 
verfügt, um die Risiken, die mit der Anlage in die Wertpapiere verbunden sind, verstehen und 
angemessen beurteilen zu können.  
 
Wenn der Anleger Unterstützung bei seiner Eignungsprüfung bzw. der Anlageentscheidung benötigt 
oder wünscht, sollte er sich vor der Kaufentscheidung durch seinen Anlageberater oder einen anderen 
qualifizierten Berater beraten lassen. 
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Call-Optionsscheine, Discount-Call-Optionsscheine, Power-Call-Optionsscheine: Bei diesen 
Wertpapieren führen Kursrückgänge des Basiswerts regelmäßig zu einer Verringerung des 
Einlösungsbetrags. Die Höhe eines etwaigen Einlösungsbetrags fällt entsprechend geringer aus, je 
weniger der Referenzpreis des Basiswerts den Basispreis am Ausübungstag überschreitet. Der 
Wertpapierinhaber muss einen Verlust hinnehmen, wenn sein Aufgewendetes Kapital höher ist als der 
etwaige Einlösungsbetrag. Dementsprechend besteht bei diesen Wertpapieren das Risiko eines 
Verlusts bis hin zum Totalverlust des Aufgewendeten Kapitals. Der Wertpapierinhaber erleidet einen 
Totalverlust, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am Ausübungstag bzw. am letzten Tag der 
Ausübungsfrist dem Basispreis entspricht oder diesen unterschreitet.  
 
Put-Optionsscheine, Discount-Put-Optionsscheine, Power-Put-Optionsscheine: Bei diesen 
Wertpapieren führt ein Kursanstieg des Basiswerts regelmäßig zu einer Verringerung des 
Einlösungsbetrags. Der Wertpapierinhaber muss einen Verlust hinnehmen, wenn sein Aufgewendetes 
Kapital höher ist als der etwaige Einlösungsbetrag. Die Höhe eines etwaigen Einlösungsbetrags fällt 
entsprechend geringer aus, je weniger der Referenzpreis des Basiswerts den Basispreis am 
Ausübungstag unterschreitet. Dementsprechend besteht bei diesen Wertpapieren das Risiko eines 
Verlusts bis hin zum Totalverlust des Aufgewendeten Kapitals. Der Wertpapierinhaber erleidet einen 
Totalverlust, wenn der Referenzpreis des Basiswerts am Ausübungstag bzw. am letzten Tag der 
Ausübungsfrist dem Basispreis entspricht oder diesen überschreitet. 
 
Der mögliche Einlösungsbetrag bei Put-Optionsscheinen ist in jedem Fall begrenzt, da der 
Referenzpreis des Basiswerts maximal null betragen kann. Ferner kann sich der Basiswert nicht weiter 
negativ entwickeln. 
 
Zusätzliche Risiken bei Discount-Optionsscheinen: Der Einlösungsbetrag entspricht maximal dem 
Höchstbetrag. Der Wertpapierinhaber nimmt nicht an Kursentwicklungen des Basiswerts teil, die zu 
einem höheren Einlösungsbetrag führen würden.  
 
Zusätzliche Risiken bei Power-Optionsscheinen: Der Einlösungsbetrag entspricht maximal dem 
Höchstbetrag. Der Wertpapierinhaber nimmt nicht an Kursentwicklungen des Basiswerts teil, die zu 
einem höheren Einlösungsbetrag führen würden.  
 
Power-Optionsscheine sind aufgrund der Quadrierung des inneren Werts durch eine sehr starke 
Hebelwirkung charakterisiert. Dies führt dazu, dass sich negative Kursbewegungen sehr zum Nachteil 
auf die Höhe eines etwaigen Einlösungsbetrags und auf den Wert der Wertpapiere auswirken.  
 
Des Weiteren treten starke Kursschwankungen insbesondere dann auf, wenn der Kurs des Basiswerts 
in der Nähe des Kurses liegt, bei dem der Höchstbetrag erreicht wird, und die Restlaufzeit des Power-
Optionsscheins gering ist. Der Anleger hat ferner zu beachten, dass die Quadrierung der mit dem 
Bezugsverhältnis multiplizierten Differenz dann nicht zu einer Erhöhung des Einlösungsbetrags führt, 
wenn dieses Produkt kleiner als 1,00 ist (beispielsweise 0,50). In diesem Fall ist das Ergebnis geringer 
als die ermittelte Differenz (beispielsweise 0,50 x 0,50 = 0,25) und der Einlösungsbetrag kleiner als bei 
einem vergleichbaren Standard-Optionsschein.  
 
B. Verlustrisiken bei den Turbo-Optionsscheinen bzw. X-Turbo-Optionsscheinen bzw. 
Day Turbo-Optionsscheinen 
Der Kurs des Basiswerts hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Wert der Turbo-Optionsscheine, X-
Turbo-Optionsscheine und Day Turbo-Optionsscheine.  
 
Ein wesentliches Merkmal dieser Wertpapiere ist ihre starke Hebelwirkung. Anleger sollten beachten, 
dass der Hebel in beide Richtungen wirkt. Das heißt, dass eine nur geringe Veränderung des Kurses 
des Basiswerts zu einer überproportional starken prozentualen Veränderung des Werts dieser 
Wertpapiere führt und sich somit zum Nachteil des Anlegers auswirkt. Mit steigendem Hebel eines 
Wertpapiers wächst folglich das mit ihm verbundene Verlustrisiko. Aufgrund dieses starken 
Hebeleffektes sind die mit dem Erwerb dieser Wertpapiere verbundenen Verlustrisiken überproportional 
und können bis zur Wertlosigkeit der Wertpapiere und damit zum Totalverlust des Aufgewendeten 
Kapitals führen.  
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Turbo-Call-Optionsscheine, X-Turbo-Call-Optionsscheine, Day Turbo-Call-Optionsscheine: Bei diesen 
Wertpapieren führen Kursrückgänge des Basiswerts (vorbehaltlich des Eintritts des Knock-out-
Ereignisses) regelmäßig zu einer Verringerung des Einlösungsbetrags.  
 
Aufgrund des bei diesen Wertpapieren vorhandenen Knock-out-Elements besteht das Risiko, dass bei 
fallenden Kursen des Basiswerts (bei X-Turbo-Optionsscheinen des Basiswerts (DAX®) oder des X-
DAX®) bereits vor der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag das Knock-out-Ereignis 
eintritt. Das Knock-out-Ereignis tritt ein, sobald irgendein von der Relevanten Referenzstelle 
(beispielsweise Wertpapierbörse oder Indexsponsor) festgestellter Kurs des Basiswerts den Basispreis 
erreicht oder unterschreitet. Der Eintritt des Knock-out-Ereignisses ist für den Wertpapierinhaber 
negativ. Er führt zum wirtschaftlichen Totalverlust bei Call-Wertpapieren mit Knock-out-Betrag bzw. zu 
einem Totalverlust bei Call-Wertpapieren ohne Knock-out-Betrag. 
 
mit Knock-out-Betrag: Mit Eintritt des Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere 
vorzeitig. Der Emittent zahlt dem Wertpapierinhaber den Knock-out-Betrag je Wertpapier. Der Knock-
out-Betrag beträgt 0,001 Einheiten in der Emissionswährung je Wertpapier, was wirtschaftlich betrachtet 
einem Totalverlust entspricht. 
 
ohne Knock-out-Betrag: Mit Eintritt des Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere 
vorzeitig und sie verfallen wertlos. Der Wertpapierinhaber erleidet einen Totalverlust. 
 
Neben dem Knock-out-Risiko trägt der Wertpapierinhaber das Risiko, dass der Referenzpreis des 
Basiswerts am Ausübungstag nur knapp über dem Basispreis notiert. Dies führt zu einem erheblichen 
Verlust (nahezu Totalverlust) des Aufgewendeten Kapitals. 
 
Der Wertpapierinhaber muss einen Verlust hinnehmen, wenn sein Aufgewendetes Kapital höher ist als 
der etwaige Einlösungsbetrag. Dementsprechend besteht bei diesen Wertpapieren das Risiko eines 
Verlusts bis hin zum Totalverlust des Aufgewendeten Kapitals.  
 
Turbo-Put-Optionsscheine, X-Turbo-Put-Optionsscheine, Day Turbo-Put-Optionsscheine: Bei diesen 
Wertpapieren führt ein Kursanstieg des Basiswerts (vorbehaltlich des Eintritts des Knock-out-
Ereignisses) regelmäßig zu einer Verringerung des Einlösungsbetrags.  
 
Aufgrund des bei diesen Wertpapieren vorhandenen Knock-out-Elements besteht das Risiko, dass bei 
steigenden Kursen des Basiswerts (bei X-Turbo-Optionsscheinen des Basiswerts (DAX®) oder des X-
DAX®) bereits vor der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag das Knock-out-Ereignis 
eintritt. Das Knock-out-Ereignis tritt ein, sobald irgendein von der Relevanten Referenzstelle 
(beispielsweise Wertpapierbörse oder Indexsponsor) festgestellter Kurs des Basiswerts den Basispreis 
erreicht oder überschreitet. Der Eintritt des Knock-out-Ereignisses ist für den Wertpapierinhaber negativ. 
Er führt zum wirtschaftlichen Totalverlust bei Put-Wertpapieren mit Knock-out-Betrag bzw. zu einem 
Totalverlust bei Put-Wertpapieren ohne Knock-out-Betrag. 
 
mit Knock-out-Betrag: Mit Eintritt des Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere 
vorzeitig. Der Emittent zahlt dem Wertpapierinhaber den Knock-out-Betrag je Wertpapier. Der Knock-
out-Betrag beträgt 0,001 Einheiten in der Emissionswährung je Wertpapier, was wirtschaftlich betrachtet 
einem Totalverlust entspricht. 
 
ohne Knock-out-Betrag: Mit Eintritt des Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere 
vorzeitig und sie verfallen wertlos. Der Wertpapierinhaber erleidet einen Totalverlust. 
 
Neben dem Knock-out-Risiko trägt der Wertpapierinhaber das Risiko, dass der Referenzpreis des 
Basiswerts am Ausübungstag nur knapp unter dem Basispreis notiert. Dies führt zu einem erheblichen 
Verlust (nahezu Totalverlust) des Aufgewendeten Kapitals. 
 
Der Wertpapierinhaber muss einen Verlust hinnehmen, wenn sein Aufgewendetes Kapital höher ist als 
der etwaige Einlösungsbetrag. Dementsprechend besteht bei diesen Wertpapieren das Risiko eines 
Verlusts bis hin zum Totalverlust des Aufgewendeten Kapitals.  
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Der mögliche Einlösungsbetrag bei Turbo-Put-Optionsscheinen, X-Turbo-Put-Optionsscheinen und 
Day Turbo-Put-Optionsscheinen ist in jedem Fall begrenzt, da der Referenzpreis des Basiswerts 
maximal null betragen kann. Ferner kann sich der Basiswert nicht weiter negativ entwickeln. 
 
Wichtige Hinweise im Zusammenhang mit einem Knock-out-Ereignis: Für die Ermittlung des Knock-out-
Ereignisses sind in der Regel die von der Relevanten Referenzstelle festgestellten Kurse des Basiswerts 
maßgeblich. Sofern die Relevante Referenzstelle Handelszeiten hat, die nicht mit der üblichen 
Handelszeit des Emittenten übereinstimmen, kann das Knock-out-Ereignis auch außerhalb der üblichen 
Handelszeit des Emittenten eintreten, so dass Wertpapierinhaber möglicherweise nicht durch 
Veräußerung der Wertpapiere auf ein drohendes Knock-out-Ereignis reagieren können und den damit 
verbundenen Totalverlust bzw. wirtschaftlichen Totalverlust realisieren müssen. 
 
Bei Basiswerten mit einer hohen Volatilität besteht ein erhöhtes Risiko, dass das Knock-out-Ereignis 
eintritt. Dieses wirkt sich in für den Wertpapierinhaber nachteiliger Weise auf den Wert der Wertpapiere 
aus. Der Eintritt des Knock-out-Ereignisses ist für den Wertpapierinhaber negativ. Er kann zum 
wirtschaftlichen Totalverlust führen. 
 
Nähert sich der Basiswert dem Basispreis an, können Wertpapierinhaber die Wertpapiere 
gegebenenfalls nicht veräußern, bevor der Basispreis erreicht oder durchbrochen wird. Selbst wenn 
keine Kurse gestellt werden bzw. im Falle einer Kursaussetzung, kann sich der Kurs des Basiswerts 
während dieser Zeit verändern und den Basispreis erreichen oder durchbrechen.  
 
Erhöhtes Knock-out Risiko bei X-Turbo-Optionsscheinen: Bei X-Turbo-Optionsscheinen ist zu 
beachten, dass das Knock-out-Ereignis durch irgendeinen Kurs des Basiswerts (DAX®) als auch durch 
irgendeinen Kurs des X-DAX® herbeigeführt werden kann. Das Knock-out-Ereignis kann nicht nur 
eintreten, solange der DAX® berechnet wird, sondern auch in der Zeit in der der X-DAX® berechnet 
wird. Aus diesem Grund spielen die jeweiligen Börsenhandelszeiten der Relevanten Referenzstelle, 
während derer der Basiswert (DAX®) und der X-DAX® berechnet werden, eine entscheidende Rolle. 
Beide Indizes können nacheinander oder auch gleichzeitig berechnet werden. Bereits der Kurs eines 
der beiden Indizes kann zum Knock-out-Ereignis führen.  
 
In jedem Fall ist der Zeitraum, in dem das Knock-out-Ereignis eintreten kann erheblich länger als bei 
herkömmlichen Turbo-Optionsscheinen auf den DAX®. Das Risiko des Knock-out-Ereignisses ist 
dadurch erhöht. Beim X-DAX® ist aufgrund der ereignisgesteuerten Berechnung zudem die 
Wahrscheinlichkeit für Kursausschläge und deren Stärke und damit das Risiko des Knock-out-
Ereignisses höher. Die höhere Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Knock-out-Ereignisses bedeutet für 
den Wertpapierinhaber ein höheres Risiko, einen wirtschaftlichen Totalverlust bei X-Turbo-
Optionsscheinen zu erleiden.  
 
Zusätzliche Risiken bei Day Turbo-Optionsscheinen: Bei Day Turbo-Optionsscheinen müssen Anleger 
beachten, dass für die Ermittlung des Knock-out-Ereignisses am Ausübungstag die von der Relevanten 
Referenzstelle festgestellten Kurse, einschließlich des Referenzpreises, für den Basiswert maßgeblich 
sind. Das Risiko, dass das Knock-out-Ereignis eintritt, kann sich während des Knock-out-Zeitraums 
jederzeit realisieren. Der Knock-out-Zeitraum entspricht dem Handelszeitraum des Basiswerts und 
beginnt mit der Feststellung des Eröffnungspreises des Basiswerts (einschließlich), derzeit um ca. 8:00 
Uhr, und endet mit der Feststellung des Referenzpreises des Basiswerts (einschließlich), der in der 
nachbörslichen Phase, derzeit nach 22:00 Uhr, durch die Relevante Referenzstelle festgestellt wird. Der 
Referenzpreis wird ebenfalls für die Ermittlung des Knock-out-Ereignisses herangezogen.  
 
C. Verlustrisiken bei den Open End-Turbo-Optionsscheinen bzw. X-Open End-Turbo-
Optionsscheinen 
Lesehinweis: 
In nachfolgender Darstellung wird zwischen Basiswert (bei Aktien, aktienähnlichen oder 
aktienvertretenden Wertpapieren, Währungswechselkursen, Indizes und Edelmetallen als Basiswert) 
und Maßgeblicher Basiswert (bei Terminkontrakten als Basiswert) nicht unterschieden. 
 
Der Kurs des Basiswerts hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Wert der Open End-Turbo-
Optionsscheine bzw. X-Open End-Turbo-Optionsscheine.  
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Ein wesentliches Merkmal dieser Wertpapiere ist ihre starke Hebelwirkung. Anleger sollten beachten, 
dass der Hebel in beide Richtungen wirkt. Das heißt, dass eine nur geringe Veränderung des Kurses 
des Basiswerts zu einer überproportional starken prozentualen Veränderung des Werts dieser 
Wertpapiere führt und sich somit zum Nachteil des Anlegers auswirkt. Mit steigendem Hebel eines 
Wertpapiers wächst folglich das mit ihm verbundene Verlustrisiko. Aufgrund dieses starken 
Hebeleffektes sind die mit dem Erwerb dieser Wertpapiere verbundenen Verlustrisiken überproportional 
und können bis zur Wertlosigkeit der Wertpapiere und damit zum Totalverlust des Aufgewendeten 
Kapitals führen.  
 
Der Wertpapierinhaber muss einen Verlust hinnehmen, wenn sein Aufgewendetes Kapital höher ist als 
der etwaige Einlösungsbetrag bei wirksamer Ausübung durch den Wertpapierinhaber. 
Dementsprechend besteht bei diesen Wertpapieren das Risiko eines Verlusts bis hin zum Totalverlust 
des Aufgewendeten Kapitals. 
 
Open End-Turbo-Call-Optionsscheine, X-Open End-Turbo-Call-Optionsscheine: Bei diesen 
Wertpapieren führen Kursrückgänge des Basiswerts (vorbehaltlich des Eintritts des Knock-out-
Ereignisses) regelmäßig zu einer Verringerung des Einlösungsbetrags. 
 
Aufgrund des bei diesen Wertpapieren vorhandenen Knock-out-Elements besteht das Risiko, dass bei 
fallenden Kursen des Basiswerts (bei X-Turbo-Optionsscheinen des Basiswerts (DAX®) oder des X-
DAX®) bereits vor dem nächsten Ausübungstag das Knock-out-Ereignis eintritt. Das Knock-out-Ereignis 
tritt ein, sobald irgendein von der Relevanten Referenzstelle (beispielsweise Wertpapierbörse oder 
Indexsponsor) festgestellter Kurs des Basiswerts den Maßgeblichen Basispreis erreicht oder 
unterschreitet. Der Eintritt des Knock-out-Ereignisses ist für den Wertpapierinhaber negativ. Er führt 
zum wirtschaftlichen Totalverlust bei Call-Wertpapieren mit Knock-out-Betrag bzw. zu einem 
Totalverlust bei Call-Wertpapieren ohne Knock-out-Betrag. 
 
mit Knock-out-Betrag: Mit Eintritt des Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere. Der 
Emittent zahlt dem Wertpapierinhaber den Knock-out-Betrag je Wertpapier. Der Knock-out-Betrag 
beträgt 0,001 Einheiten in der Emissionswährung je Wertpapier, was wirtschaftlich betrachtet einem 
Totalverlust entspricht. 
 
ohne Knock-out-Betrag: Mit Eintritt des Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere. 
Der Wertpapierinhaber erleidet einen Totalverlust. 
 
Neben dem Knock-out-Risiko trägt der Wertpapierinhaber das Risiko, dass der Referenzpreis des 
Basiswerts am Ausübungstag nur knapp über dem Maßgeblichen Basispreis notiert. Dies führt zu einem 
erheblichen Verlust (nahezu Totalverlust) des Aufgewendeten Kapitals. 
 
Open End-Turbo-Put-Optionsscheine, X-Open End-Turbo-Put-Optionsscheine: Bei diesen 
Wertpapieren führt ein Kursanstieg des Basiswerts (vorbehaltlich des Eintritts des Knock-out-
Ereignisses) regelmäßig zu einer Verringerung des Einlösungsbetrags. 
 
Aufgrund des bei diesen Wertpapieren vorhandenen Knock-out-Elements besteht das Risiko, dass bei 
steigenden Kursen des Basiswerts (bei X-Turbo-Optionsscheinen des Basiswerts (DAX®) oder des X-
DAX®) bereits vor dem nächsten Ausübungstag das Knock-out-Ereignis eintritt. Das Knock-out-Ereignis 
tritt ein, sobald irgendein von der Relevanten Referenzstelle (beispielsweise Wertpapierbörse oder 
Indexsponsor) festgestellter Kurs des Basiswerts den Maßgeblichen Basispreis erreicht oder 
überschreitet. Der Eintritt des Knock-out-Ereignisses ist für den Wertpapierinhaber negativ. Er führt 
wirtschaftlichen Totalverlust bei Put-Wertpapieren mit Knock-out-Betrag bzw. zu einem Totalverlust bei 
Put-Wertpapieren ohne Knock-out-Betrag. 
 
mit Knock-out-Betrag: Mit Eintritt des Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere. Der 
Emittent zahlt dem Wertpapierinhaber den Knock-out-Betrag je Wertpapier. Der Knock-out-Betrag 
beträgt 0,001 Einheiten in der Emissionswährung je Wertpapier, was wirtschaftlich betrachtet einem 
Totalverlust entspricht. 
 
ohne Knock-out-Betrag: Mit Eintritt des Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere. 
Der Wertpapierinhaber erleidet einen Totalverlust. 
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Ereignis kann nicht nur eintreten, solange der DAX® berechnet wird, sondern auch in der Zeit in der der 
X-DAX® berechnet wird. Aus diesem Grund spielen die jeweiligen Börsenhandelszeiten der Relevanten 
Referenzstelle, während derer der Basiswert (DAX®) und der X-DAX® berechnet werden, eine 
entscheidende Rolle. Beide Indizes können nacheinander oder auch gleichzeitig berechnet werden. 
Bereits der Kurs eines der beiden Indizes kann zum Knock-out-Ereignis führen.  
 
In jedem Fall ist der Zeitraum, in dem das Knock-out-Ereignis eintreten kann erheblich länger als bei 
herkömmlichen Open End-Turbo-Optionsscheinen auf den DAX®. Das Risiko des Knock-out-
Ereignisses ist dadurch erhöht. Beim X-DAX® ist aufgrund der ereignisgesteuerten Berechnung zudem 
die Wahrscheinlichkeit für Kursausschläge und deren Stärke und damit das Risiko des Knock-out-
Ereignisses höher. Die höhere Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Knock-out-Ereignisses bedeutet für 
den Wertpapierinhaber ein höheres Risiko, einen wirtschaftlichen Totalverlust bei X-Open End-Turbo-
Optionsscheinen zu erleiden.  
 
D. Verlustrisiken bei den Mini Future Zertifikaten bzw. Smart-Mini Future Zertifikaten 
Lesehinweis: 
In nachfolgender Darstellung wird zwischen Basiswert (bei Aktien, aktienähnlichen oder 
aktienvertretenden Wertpapieren, Währungswechselkursen, Indizes und Edelmetallen als Basiswert) 
und Maßgeblicher Basiswert (bei Terminkontrakten als Basiswert) nicht unterschieden. 
 
Der Kurs des Basiswerts hat einen maßgeblichen Einfluss auf den Wert der Mini Future Zertifikate bzw. 
Smart-Mini Future Zertifikate.  
 
Ein wesentliches Merkmal dieser Wertpapiere ist ihre starke Hebelwirkung. Anleger sollten beachten, 
dass der Hebel in beide Richtungen wirkt. Das heißt, dass eine nur geringe Veränderung des Kurses 
des Basiswerts zu einer überproportional starken prozentualen Veränderung des Werts dieser 
Wertpapiere führt und sich somit zum Nachteil des Anlegers auswirkt. Mit steigendem Hebel eines 
Wertpapiers wächst folglich das mit ihm verbundene Verlustrisiko. Aufgrund dieses starken 
Hebeleffektes sind die mit dem Erwerb dieser Wertpapiere verbundenen Verlustrisiken überproportional 
und können bis zur Wertlosigkeit der Wertpapiere und damit zum Totalverlust des Aufgewendeten 
Kapitals führen.  
 
Der Wertpapierinhaber muss einen Verlust hinnehmen, wenn sein Aufgewendetes Kapital höher ist als 
der etwaige Einlösungsbetrag bei wirksamer Ausübung durch den Wertpapierinhaber. 
Dementsprechend besteht bei diesen Wertpapieren das Risiko eines Verlusts bis hin zum Totalverlust 
des Aufgewendeten Kapitals. 
 
Mini Future Zertifikate (Long), Smart-Mini Future Zertifikate (Long): Bei diesen Wertpapieren führen 
Kursrückgänge des Basiswerts (vorbehaltlich des Eintritts des Knock-out-Ereignisses) regelmäßig zu 
einer Verringerung des Einlösungsbetrags.  
 
Mini Future Zertifikate (Long): Aufgrund des bei diesen Wertpapieren vorhandenen Knock-out-Elements 
besteht das Risiko, dass bei fallenden Kursen des Basiswerts bereits vor dem nächsten Ausübungstag 
das Knock-out-Ereignis eintritt. Der Eintritt des Knock-out-Ereignisses ist für den Wertpapierinhaber 
negativ und kann zum wirtschaftlichen Totalverlust führen. Das Knock-out-Ereignis tritt ein, sobald ein 
von der Relevanten Referenzstelle (beispielsweise Wertpapierbörse oder Indexsponsor) festgestellter 
Kurs des Basiswerts die Maßgebliche Knock-out-Barriere erreicht oder unterschreitet.  
 
Mit dem Eintritt des Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere. Der Emittent zahlt 
dem Wertpapierinhaber den Knock-out-Betrag (Restbetrag) je Zertifikat.  
 
Mini Future Zertifikate (Long) mit Mindestrestbetrag: Der vom Emittenten ermittelte Knock-out-Betrag 
beträgt im für den Wertpapierinhaber ungünstigsten Fall 0,001 Einheiten in der Emissionswährung je 
Zertifikat, was wirtschaftlich betrachtet einem Totalverlust des Aufgewendeten Kapitals entspricht.  
 
Mini Future Zertifikate (Long) ohne Mindestrestbetrag: Im für den Wertpapierinhaber ungünstigsten Fall, 
d. h. sofern sich kein Knock-out-Betrag errechnet, verfallen diese Wertpapiere wertlos. Der 
Wertpapierinhaber erleidet einen Totalverlust. 
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Smart-Mini Future Zertifikate (Long): Aufgrund des bei diesen Wertpapieren vorhandenen Knock-out-
Elements besteht das Risiko, dass bei fallenden Kursen des Basiswerts bereits vor dem nächsten 
Ausübungstag das Knock-out-Ereignis eintritt. Der Eintritt des Knock-out-Ereignisses ist für den 
Wertpapierinhaber negativ und kann zum wirtschaftlichen Totalverlust führen. 
 
Das Knock-out-Ereignis tritt ein,  
(i) sobald irgendein von der Relevanten Referenzstelle (beispielsweise Wertpapierbörse oder 
Indexsponsor) festgestellter Kurs des Basiswerts den Maßgeblichen Basispreis erreicht oder diesen 
unterschreitet oder  
(ii) sobald ein bestimmter Kurs (beispielsweise Schlusskurs) des Basiswerts die Maßgebliche Knock-
out-Barriere erreicht oder diese unterschreitet. 
 
Smart-Mini Future Zertifikate (Long) mit Mindestrestbetrag: Mit dem Eintritt des Knock-out-Ereignisses 
gemäß (i) endet die Laufzeit der Smart-Mini Future Zertifikate und der Emittent zahlt dem 
Wertpapierinhaber den Knock-out-Betrag in Höhe von 0,001 Einheiten in der Emissionswährung je 
Zertifikat, was wirtschaftlich betrachtet einem Totalverlust entspricht.  
 
Mit dem Eintritt des Knock-out-Ereignisses gemäß (ii) endet die Laufzeit der Smart-Mini Future 
Zertifikate (Long) und der Emittent zahlt dem Wertpapierinhaber den Knock-out-Betrag (Restbetrag) je 
Zertifikat. Der vom Emittenten ermittelte Knock-out-Betrag (Restbetrag) beträgt im für den 
Wertpapierinhaber ungünstigsten Fall 0,001 Einheiten in der Emissionswährung je Zertifikat, was 
wirtschaftlich betrachtet einem Totalverlust des Aufgewendeten Kapitals entspricht.  
 
Smart-Mini Future Zertifikate (Long) ohne Mindestrestbetrag: Mit dem Eintritt des Knock-out-Ereignisses 
gemäß (i) verfallen die Smart-Mini Future Zertifikate (Long) wertlos. Der Wertpapierinhaber erleidet 
einen Totalverlust. 
 
Mit dem Eintritt des Knock-out-Ereignisses gemäß (ii) endet die Laufzeit der Smart-Mini Future 
Zertifikate (Long) und der Emittent zahlt dem Wertpapierinhaber den Knock-out-Betrag (Restbetrag) je 
Zertifikat. Im für den Wertpapierinhaber ungünstigsten Fall, d. h. sofern sich kein Knock-out-Betrag 
errechnet, verfallen diese Wertpapiere wertlos. Der Wertpapierinhaber erleidet einen Totalverlust. 
 
Mini Future Zertifikate (Short), Smart-Mini Future Zertifikaten (Short): Bei den Wertpapieren führt ein 
Kursanstieg des Basiswerts (vorbehaltlich des Eintritts des Knock-out-Ereignisses) zu einer 
Verringerung des Einlösungsbetrags. 
 
Der mögliche Einlösungsbetrag bei den Wertpapieren ist in jedem Fall begrenzt, da der Referenzpreis 
des Basiswerts maximal null betragen kann. Ferner kann sich der Basiswert nicht weiter negativ 
entwickeln. 
 
Aufgrund des bei diesen Wertpapieren vorhandenen Knock-out-Elements besteht das Risiko, dass bei 
steigenden Kursen des Basiswerts bereits vor dem nächsten Ausübungstag das Knock-out-Ereignis 
eintritt. Der Eintritt des Knock-out-Ereignisses ist für den Wertpapierinhaber negativ und kann zum 
wirtschaftlichen Totalverlust führen. Das Knock-out-Ereignis tritt ein, sobald ein von der Relevanten 
Referenzstelle (beispielsweise Wertpapierbörse oder Indexsponsor) festgestellter Kurs des Basiswerts 
die Maßgebliche Knock-out-Barriere erreicht oder überschreitet.  
 
Mit dem Eintritt des Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere. Der Emittent zahlt 
dem Wertpapierinhaber den Knock-out-Betrag (Restbetrag) je Zertifikat.  
 
Mini Future Zertifikate (Short) mit Mindestrestbetrag: Der vom Emittenten ermittelte Knock-out-Betrag 
beträgt im für den Wertpapierinhaber ungünstigsten Fall 0,001 Einheiten in der Emissionswährung je 
Zertifikat, was wirtschaftlich betrachtet einem Totalverlust des Aufgewendeten Kapitals entspricht.  
 
Mini Future Zertifikate (Short) ohne Mindestrestbetrag: Im für den Wertpapierinhaber ungünstigsten Fall, 
d. h. sofern sich kein Knock-out-Betrag errechnet, verfallen diese Wertpapiere wertlos. Der 
Wertpapierinhaber erleidet einen Totalverlust. 
 
Smart-Mini Future Zertifikate (Short): Aufgrund des bei diesen Wertpapieren vorhandenen Knock-out-
Elements besteht das Risiko, dass bei steigenden Kursen des Basiswerts bereits vor dem nächsten 
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Down-and-out-Put-Optionsscheine endet und die Wertpapiere verfallen wertlos. Der Wertpapierinhaber 
erleidet einen Totalverlust. 
 
Für die Ermittlung des Schwellenereignisses sind in der Regel die von der Relevanten Referenzstelle 
(beispielsweise Wertpapierbörse oder Indexsponsor) festgestellten Kurse des Basiswerts maßgeblich. 
Sofern die Relevante Referenzstelle Handelszeiten hat, die nicht mit der üblichen Handelszeit des 
Emittenten übereinstimmen, kann das Schwellenereignis auch außerhalb der üblichen Handelszeit des 
Emittenten eintreten, so dass Wertpapierinhaber möglicherweise nicht durch Veräußerung der 
Wertpapiere auf ein drohendes Schwellenereignis reagieren können und den damit verbundenen 
Totalverlust realisieren müssen. 
 
Bei Basiswerten mit einer hohen Volatilität besteht ein erhöhtes Risiko, dass das Schwellenereignis 
eintritt. Dieses wirkt sich in für den Wertpapierinhaber nachteiliger Weise auf den Wert der Wertpapiere 
aus. Der Eintritt des Schwellenereignisses ist für den Wertpapierinhaber negativ. Er führt zum 
Totalverlust. 
 
Nähert sich der Basiswert der Knock-out-Barriere an, können Wertpapierinhaber die Wertpapiere 
gegebenenfalls nicht veräußern, bevor die Knock-out-Barriere erreicht oder durchbrochen wird. Selbst 
wenn keine Kurse gestellt werden bzw. im Falle einer Kursaussetzung, kann sich der Kurs des 
Basiswerts während dieser Zeit verändern und die Knock-out-Barriere erreichen oder durchbrechen.  
 
2.2. Währungsrisiken bei den Wertpapieren 
Die Wertpapiere können in Fremdwährungen oder auf Basiswerte, die in Fremdwährungen notieren, 
begeben werden. Der Wertpapierinhaber dieser Wertpapiere hat nicht nur die Risiken, die sich aus den 
Einlösungsmodalitäten der Wertpapiere ergeben, zu beachten. Zusätzlich ist er einem Währungsrisiko 
ausgesetzt: Sehen die Wertpapiere beispielsweise eine Währungsumrechnung vor, hat der 
Wertpapierinhaber zusätzlich die Währungsrisiken zu beachten. So können beispielsweise ungünstige 
Entwicklungen am Devisenmarkt den Wert der Wertpapiere (weiter) mindern und das Verlustrisiko des 
Wertpapierinhabers erhöhen. 
 
Im Folgenden werden Risiken beschrieben, die jeweils nur auf die betreffende Produktvariante 
(gekennzeichnet durch die Gliederung (1) und (2)) zutreffen. Diese Risiken können auch zusammen 
auftreten und das Verlustrisiko für den Wertpapierinhaber entsprechend erhöhen. Beispiel: Risiken bei 
Wertpapieren mit Währungsumrechnungen und Risiken bei Wertpapieren, deren Emissionswährung 
nicht Euro ist. Entsprechend sind die Risiken nicht der Wesentlichkeit nach geordnet. 
 
(1) Risiken bei Wertpapieren mit Währungsumrechnungen 
Für den Wertpapierinhaber bestehen im folgenden Fall Währungsrisiken: Die Wertpapiere sehen eine 
Währungsumrechnung vor und der Kurs des Basiswerts wird in einer von der Emissionswährung 
abweichenden Währung ausgedrückt.  
 
Das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers ist dann nicht nur an die Kursentwicklung des Basiswerts 
gekoppelt. Ungünstige Entwicklungen am Devisenmarkt können den Wert der Wertpapiere mindern und 
das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers erhöhen.  
 
Währungswechselkurse werden durch Angebot und Nachfrage an den internationalen Devisenmärkten 
bestimmt. Diese sind volkswirtschaftlichen Faktoren, Spekulationen und Maßnahmen von Regierungen 
und Zentralbanken ausgesetzt. Ungünstige Entwicklungen am Devisenmarkt können dazu führen, dass 
das Währungsrisiko eintritt.  
 
Auch bei positiver Kursentwicklung des Basiswerts kann ein Anstieg des Umrechnungskurses dazu 
führen, dass der Wertpapierinhaber einen Verlust erleidet. Beispiel: Die Währung des Basiswerts 
(beispielsweise US-Dollar) fällt gegenüber der Emissionswährung (beispielsweise Euro). Der 
Wertpapierinhaber erleidet einen Verlust, wenn der aus der Umrechnung resultierende Betrag niedriger 
als sein Aufgewendetes Kapital ist. 
 
Die Umrechnung des entsprechenden Betrags kann abweichend vom Ausübungstag zu einem späteren 
Zeitpunkt, beispielsweise am darauffolgenden Bankarbeitstag, erfolgen. In dieser Zeitspanne kann sich 
der Umrechnungskurs für den Wertpapierinhaber negativ entwickeln. Dies hätte zur Folge, dass sich 
der in die Emissionswährung umgerechnete Betrag entsprechend reduziert. 
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Emittent und/oder HBCE Germany bzw. die Garantin übernimmt keinerlei Rechtspflicht hinsichtlich der 
Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse.  
 
Die vom Market-Maker gestellten Kauf- und Verkaufspreise entsprechen gegebenenfalls nicht den 
Preisen, die sich ohne Tätigkeit des Market-Maker in einem liquiden Markt gebildet hätten. Der Market-
Maker kann zudem die Methode zur Festsetzung der jeweiligen Kurse, beispielsweise die Höhe des 
Spread, jederzeit ändern.  
 
Auch bei Durchführung eines Market-Making besteht das Risiko, dass Wertpapierinhaber die 
Wertpapiere nicht, nicht zu dem gewünschten Zeitpunkt und/oder nicht zu dem gewünschten Preis oder 
nur mit größeren Preisabschlägen veräußern können.  
 
7. Kategorie: Risiken bei Mistrades 
Die Regelwerke von Handelsplätzen sehen für diese Wertpapiere sogenannte Mistraderegeln vor. Die 
Geschäftsbedingungen anderer Marktteilnehmer (z.B. Online-Broker) können ähnliche Regelungen für 
diese Wertpapiere vorsehen. Durch einen Mistradeantrag kann ein Handelsteilnehmer Geschäfte in 
einem Wertpapier aufheben, die nach Auffassung des Antragstellers nicht marktgerecht oder aufgrund 
einer technischen Fehlfunktion zustande gekommen sind. Für den Wertpapierinhaber besteht das 
Risiko, dass Geschäfte, die er in einem Wertpapier getätigt hat, auf Antrag eines anderen 
Handelsteilnehmers aufgehoben werden. Der Wertpapierinhaber trägt das Risiko, dass er seine 
Wertpapiere nicht, nicht zu dem gewünschten Zeitpunkt und/oder nicht zu dem gewünschten Preis oder 
nur mit größeren Preisabschlägen veräußern kann. 
 
8. Kategorie: Risiken im Hinblick auf den Einfluss von Nebenkosten auf die Gewinnerwartung 
Beim Kauf oder Verkauf der Wertpapiere können Gebühren, Provisionen und andere Erwerbs- und 
Veräußerungskosten sowie Folgekosten anfallen. Zudem können sich diese während der Laufzeit der 
Wertpapiere erhöhen. 
 
Diese Nebenkosten vermindern die Chancen des Anlegers, einen Gewinn zu erzielen bzw. mindern 
einen Gewinn oder vergrößern die Verluste. Bei einem niedrigen Anlagebetrag fallen feste Kosten 
stärker ins Gewicht.  
 
9. Kategorie: Risiken bei risikoausschließenden oder -einschränkenden Geschäften des 
Wertpapierinhabers 
Der Wertpapierinhaber kann nicht darauf vertrauen, dass er während der Laufzeit der Wertpapiere 
jederzeit Geschäfte abschließen kann, durch die die Risiken aus den Wertpapieren abgesichert, 
ausgeschlossen oder eingeschränkt werden können. Ein entsprechendes Geschäft kann 
gegebenenfalls nicht oder nur zu einem ungünstigen Marktpreis getätigt werden. Dem 
Wertpapierinhaber entsteht in diesem Fall ein Verlust. Absicherungsgeschäfte verursachen weitere 
Kosten. Sie können ihrerseits zu erheblichen Verlusten führen. 
 
10. Kategorie: Risiken im Zusammenhang mit Sicherungsgeschäften  
Die Zahlungsverpflichtung aus den Wertpapieren sichert der Emittent und/oder HBCE Germany 
fortlaufend durch Sicherungsgeschäfte ab. Der Emittent und/oder HBCE Germany tätigt dabei u.a. 
Geschäfte im Basiswert bzw. in auf den Basiswert bezogenen Finanzinstrumenten. Die Auflösung 
solcher Sicherungsgeschäfte kann sich negativ auf den Kurs des Basiswerts auswirken. Beispielsweise 
ist dies bei niedriger Liquidität des Basiswerts möglich. Die Auflösung der Sicherungsgeschäfte kann 
einen negativen Einfluss auf den Wert der Wertpapiere haben.  
 
Wertpapiere mit Berücksichtigung eines Knock-out-Ereignisses: Bei diesen Wertpapieren kann die 
Auflösung der Sicherungsgeschäfte den Eintritt des Knock-out-Ereignisses auslösen. Bei Wertpapieren 
mit Knock-out-Betrag bzw. mit Mindestrestbetrag beeinflusst dies die Höhe des Knock-out-Betrags 
(Restbetrag) negativ. Dies führt zu hohen Verlusten bis hin zum Totalverlust des Aufgewendeten 
Kapitals. 
 
Wertpapiere mit Berücksichtigung eines Schwellenereignisses: Bei diesen Wertpapieren kann die 
Auflösung der Sicherungsgeschäfte den Eintritt des Schwellenereignisses auslösen. In diesem Fall 
verfällt das Wertpapier wertlos. Der Wertpapierinhaber erleidet einen Totalverlust. 
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Gemäß Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 23.12.2016 ist die US-Quellensteuer 
nach Abschnitt 871(m) IRC nicht auf die deutsche Kapitalertragsteuer anrechenbar (§ 43c Abs.6 i.V.m. 
32d Abs. 5 S. 2 Einkommensteuergesetz (EStG)).  
 
Der Emittent ist nicht verpflichtet, einen eventuellen Steuereinbehalt nach Abschnitt 871(m) IRC 
gegenüber dem Wertpapierinhaber durch Zahlung eines zusätzlichen Betrags auszugleichen. 
 
12. Kategorie: Risiken bei Erwerb der Wertpapiere mittels eines Kredits 
Sofern der Wertpapierinhaber eine entsprechende Anlage in die in dieser Wertpapierbeschreibung 
beschriebenen Wertpapiere tätigt, erhöht sich das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers, wenn er den 
Erwerb der Wertpapiere über Kredit finanziert. Im ungünstigsten Fall erleidet er einen Verlust bis hin 
zum Totalverlust des Aufgewendeten Kapitals und muss ferner den Kredit verzinsen und zurückzahlen. 
Den Kredit muss er in jedem Fall verzinsen und zurückzahlen. Das Verlustrisiko des Wertpapierinhabers 
erhöht sich demnach, wenn er ferner im Zusammenhang mit den Wertpapieren einen Verlust bis hin 
zum Totalverlust des Aufgewendeten Kapitals erleidet. 
 
13. Kategorie: Risiken im Zusammenhang mit den Basiswerten 
Diese Kategorie enthält zwei wesentliche Risiken. Die beiden beschriebenen wesentlichen Risiken sind 
gemäß der Bewertung des Emittenten auch die beiden wesentlichsten Risiken dieser Kategorie. 
Dementsprechend werden diese beiden wesentlichsten Risiken nicht nach dem Grad ihrer 
Wesentlichkeit unterschieden. 
 
13.1. Risiken im Zusammenhang mit der Basiswertart 
Die Wertentwicklung dieser Wertpapiere hängt insbesondere von der Kursentwicklung des betreffenden 
Basiswerts ab. Somit trägt der Wertpapierinhaber zusätzlich ähnliche Risiken, die mit einer Direktanlage 
in den Basiswert verbunden sind. Im Folgenden werden die Risiken beschrieben, die jeweils nur auf die 
betreffende Basiswertart zutreffen (gekennzeichnet durch die Gliederung (1), (2), etc.). Darunter fallen 
Risiken, die sich auf den Kurs des betreffenden Basiswerts auswirken. Da es sich um verschiedene 
Basiswertarten handelt, sind diese nicht der Wesentlichkeit nach geordnet.  
 
(1) Risiken bei Aktien 
Bei Aktien als Basiswert resultieren die Risiken aus der wirtschaftlichen Situation der jeweiligen 
Aktiengesellschaft und deren Kursentwicklung an der Wertpapierbörse (Relevante Referenzstelle). Eine 
ungünstige Entwicklung des Aktienkurses hat einen negativen Einfluss auf den Wert der Wertpapiere. 
Diese kann ferner den Eintritt des Knock-out-Ereignisses bzw. Schwellenereignisses auslösen. Dies hat 
ebenfalls einen negativen Einfluss auf den Wert dieser Wertpapiere. Ebenso kann es die Höhe der 
Einlösung negativ beeinflussen und zu hohen Verlusten bis hin zum Totalverlust des Aufgewendeten 
Kapitals führen. Der Eintritt des Knock-out-Ereignisses führt zum wirtschaftlichen Totalverlust bei 
Wertpapieren mit Knock-out-Betrag bzw. zu einem Totalverlust bei Wertpapieren ohne Knock-out-
Betrag. Der Eintritt des Schwellenereignisses führt zum wertlosen Verfall der Wertpapiere. 
 
Die Entwicklung von Aktienkursen ist nicht vorherzusehen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Sie unterliegt u.a. Unternehmens- sowie Marktrisiken, die sich jeweils ungünstig auf die Entwicklung 
des Aktienkurses auswirken können. 
 
Das Unternehmensrisiko besteht darin, dass Gewinn-, Umsatz- oder andere unternehmerische 
Entwicklungen nicht zuverlässig vorhergesagt werden können. Sie können sich anders entwickeln als 
ursprünglich erwartet. Auch Fehlentscheidungen in der Geschäftsführung der Aktiengesellschaft 
können sich negativ auf die Lage der Gesellschaft und die Kursentwicklung auswirken. 
 
Marktrisiken bestehen im Wesentlichen aufgrund von Erwartungen, Unsicherheiten und Entwicklungen 
der Konjunktur, des wirtschaftlichen Wachstums, des Zinsumfelds, der Inflationsrate, der Devisen- und 
Rohstoffmärkte und politischer Ereignisse oder infolge anderer Geschehnisse (beispielsweise Krisen 
oder Unglücke) sowie der Veränderung rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen. 
 
Die Entwicklung von Aktienkursen hängt zudem von marktpsychologischen Faktoren und dem 
Verhalten des Anlagepublikums ab. Diese Faktoren führen nicht immer zu rationalen Entwicklungen. 
Sie können zur Folge haben, dass sich die Aktienkurse ungünstiger entwickeln als dies aufgrund der 
Marktsituation und der Lage der Aktiengesellschaft eigentlich zu erwarten wäre. 
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weniger stabil als in den Industriestaaten. Schwellenländern sind eher den Risiken schneller politischer 
Veränderungen und konjunktureller Rückschläge ausgesetzt. Politische Krisen können das Vertrauen 
von Anlegern erschüttern. Insbesondere kriegerische Auseinandersetzungen oder Konflikte können 
Angebot und Nachfrage bestimmter Edelmetalle verändern. Ferner ist es möglich, dass Industrieländer 
ein Embargo beim Export und Import von Edelmetallen verhängen. Dies kann sich nachteilig auf den 
Edelmetallkurs auswirken.  
 
Wertpapiere mit Berücksichtigung eines Knock-out-Ereignisses (Turbo-Optionsscheine, Open End-
Turbo-Optionsscheine): Risiko des Eintritts des Knock-out-Ereignisses: Zur Ermittlung des Knock-out-
Ereignisses werden im internationalen Kassa-Markt (International Spot Market) wahrgenommene 
Kursindikationen für das Edelmetall herangezogen. Diese können von Kontributoren (derzeit nahezu 
alle weltweit namhaften Banken) auf der betreffenden Publikationsseite eingestellt werden. Die 
Kursindikationen stellen in der Regel weder verbindliche noch gehandelte Kurse der Kontributoren dar. 
Rechtliche Verpflichtungen ergeben sich für die Kontributoren hieraus nicht. Es handelt sich um reine 
Kursindikationen, die keiner weiteren Kontrolle unterworfen sind. Die Kursindikationen können zu 
ungünstigeren Edelmetallkursen führen als dies aufgrund der Marktsituation und anderer Faktoren 
eigentlich zu erwarten wäre. 
 
(7) Risiken bei Terminkontrakten 
Bei Terminkontrakten (beispielsweise Edelmetall-Future-Kontrakte, Rohstoff-Future-Kontrakte, 
Indexterminkontrakte, Zinsterminkontrakte) als Basiswert resultieren die Risiken aus unterschiedlichen 
Einflussfaktoren hinsichtlich des dem betreffenden Terminkontrakt zugrundeliegenden Referenzwerts. 
Insbesondere die Kursentwicklung des Referenzwerts an den Finanzmärkten hat maßgeblichen 
Einfluss auf den Kurs des Terminkontrakts. Eine ungünstige Entwicklung des Kurses des Referenzwerts 
führt zu einer nachteiligen Entwicklung des Terminkontrakts. Diese wirkt sich unmittelbar nachteilig auf 
den Kurs des Terminkontrakts aus. Dies kann ferner den Eintritt des Knock-out-Ereignisses auslösen. 
Der Eintritt des Knock-out-Ereignisses führt zum wirtschaftlichen Totalverlust bei Wertpapieren mit 
Knock-out-Betrag bzw. zu einem Totalverlust bei Wertpapieren ohne Knock-out-Betrag.  
 
Die Kursentwicklung des Referenzwerts und damit die Kursentwicklung des Terminkontrakts sind nicht 
vorherzusehen. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beispiele: bei Edelmetall-Future-Kontrakten: 
Erwartungen, Unsicherheiten und Entwicklungen hinsichtlich Angebot und Nachfrage, Spekulationen, 
illiquide Märkte, marktpsychologische Faktoren und Verhalten des Anlagepublikums; bei Aktien-
Indexterminkontrakten: Marktrisiken sowie Unternehmensrisiken. 
 
Bei einem Aktien-Indexterminkontrakt als Basiswert beispielsweise resultieren die Risiken aus der 
wirtschaftlichen Situation der im Index (Referenzwert) des Terminkontrakts enthaltenen 
Aktiengesellschaften und deren Kursentwicklung an der Wertpapierbörse (Relevante Referenzstelle). 
Eine ungünstige Kursentwicklung der Aktienkurse und damit des Aktien-Indexterminkontrakts kann den 
Eintritt des Knock-out-Ereignisses auslösen und zum (wirtschaftlichen) Totalverlust des Aufgewendeten 
Kapitals führen. 
 
Bei einem Edelmetall-Future-Kontrakt als Basiswert beispielsweise resultieren die Risiken aus der 
Entwicklung des Edelmetallkurses. Eine ungünstige Kursentwicklung des Edelmetallkurses und damit 
des Edelmetall-Future-Kontrakts kann den Eintritt des Knock-out-Ereignisses auslösen und zum 
(wirtschaftlichen) Totalverlust des Aufgewendeten Kapitals führen. 
 
Ein Terminkontrakt steht möglicherweise nicht für die gesamte Laufzeit der Wertpapiere zur Verfügung. 
Der Terminkontrakt wird gegebenenfalls eingestellt, ausgetauscht oder vom Emittenten selbst 
weiterberechnet. Auch kann die Relevante Referenzstelle während der Laufzeit der Wertpapiere neuen 
gesetzgeberischen Anforderungen an die Veröffentlichung und Verwendung eines Terminkontrakts 
unterliegen. Der Kurs eines ersatzweise weiterberechneten oder veränderten Terminkontrakts 
entwickelt sich möglicherweise ungünstiger als der ursprüngliche Terminkontrakt. Ein Wegfall des 
Terminkontrakts wirkt sich nachteilig auf den Wert der Wertpapiere und die Höhe der Einlösung aus und 
kann ferner den Eintritt des Knock-out-Ereignisses auslösen. 
 
Risiko des Eintritts des Knock-out-Ereignisses bei Day Turbo-Optionsscheinen: Für die Ermittlung des 
Knock-out-Ereignisses sind die von der Relevanten Referenzstelle festgestellten Kurse, einschließlich 
des Referenzpreises, für den Basiswert maßgeblich. Der Knock-out-Zeitraum des Basiswerts entspricht 
dem Handelszeitraum des Basiswerts und beginnt mit der Feststellung des Eröffnungspreises des 
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Basiswerts (einschließlich), derzeit um ca. 8:00 Uhr, und endet mit der Feststellung des Referenzpreises 
des Basiswerts (einschließlich), der in der nachbörslichen Phase, derzeit nach 22:00 Uhr, durch die 
Relevante Referenzstelle festgestellt wird. Der Referenzpreis wird ebenfalls für die Ermittlung des 
Knock-out-Ereignisses herangezogen. 
 
13.2. Risiken bei Interessenkonflikten des Emittenten, der Garantin bzw. den mit dem HSBC-
Konzern verbundenen Unternehmen 
Der Emittent, die Garantin bzw. mit dem HSBC-Konzern verbundene Unternehmen führen 
Geschäftstätigkeiten an den internationalen und deutschen Wertpapier-, Devisen- und Rohstoffmärkten 
und andere Bankdienstleistungen aus. Hierdurch können der Emittent, die Garantin bzw. mit dem 
HSBC-Konzern verbundene Unternehmen Einfluss auf den Kurs des Basiswerts nehmen. Durch diese 
Tätigkeiten kommt es zu Interessenkonflikten in Bezug auf den Wertpapierinhaber. Der Emittent, die 
Garantin bzw. mit dem HSBC-Konzern verbundene Unternehmen verfolgen Interessen, die die 
Interessen der Wertpapierinhaber gegebenenfalls nicht berücksichtigen oder ihnen widersprechen. Dies 
kann sich nachteilig auf den Kurs des Basiswerts bzw. auf die Kurse der im Basiswert enthaltenen 
Komponenten und den Wert der Wertpapiere auswirken. 
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https://bdif.amf-france.org/en/details/D_26-0048
https://bdif.amf-france.org/en/details/D_25-0044
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Verkaufsbeschränkungen Europäischer Wirtschaftsraum 
Die Wertpapiere dürfen innerhalb der Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums nur in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Prospekt-Verordnung öffentlich angeboten und veräußert 
werden. 
 
Verkaufsbeschränkungen Vereinigte Staaten von Amerika 
Die Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz United 
States Securities Act von 1933 (der "Securities Act"), in der jeweils geltenden Fassung, registriert. 
Außerdem ist der Handel in den Wertpapieren nicht von der United States Commodity Futures Trade 
Commission ("CFTC") gemäß dem United States Commodity Exchange Act genehmigt.  
 
Die Wertpapiere dürfen zu keinem Zeitpunkt innerhalb der Vereinigten Staaten oder für Rechnung oder 
zu Gunsten von U.S. Personen angeboten, verkauft, geliefert, gehandelt oder ausgeübt werden, und 
eine U.S. Person darf zu keinem Zeitpunkt Wertpapiere halten. Eine gegen diese Beschränkungen 
verstoßende Transaktion kann eine Verletzung des Rechts der Vereinigten Staaten darstellen. Die in 
diesem Absatz verwendeten Begriffe haben die in Regulation S unter dem Securities Act in der jeweils 
geltenden Fassung angegebene Bedeutung. 
 
Die Wertpapiere werden gegebenenfalls fortlaufend angeboten. Demgemäß kann das Angebot oder 
der Verkauf der Wertpapiere innerhalb der Vereinigten Staaten oder an U.S. Personen durch einen 
Händler, unabhängig davon, ob er sich an dem Angebot beteiligt, zu jeder Zeit ein Verstoß gegen das 
Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act darstellen. 
 
Verkaufsbeschränkungen Vereinigtes Königreich 
Alle Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere haben, soweit sie vom Vereinigten Königreich ausgehen 
oder anderweitig das Vereinigte Königreich betreffen, in Übereinstimmung mit den einschlägigen 
Bestimmungen des Financial Services and Markets Act ("FSMA") 2000 zu erfolgen.  
 
Jegliche im Zusammenhang mit der Emission der Wertpapiere übermittelten Schriftstücke dürfen im 
Vereinigten Königreich ausschließlich unter Umständen weitergegeben oder deren Weitergabe 
veranlasst werden, unter denen Section 21 (1) FSMA 2000 nicht auf den Emittenten anwendbar ist. 
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Eine Beschränkung der vorgenannten Rechte aus den Wertpapieren besteht nicht. 
 
4.8. Nominaler Zinssatz; Bestimmungen zur Zinsschuld; Datum, ab dem die Zinsen fällig werden; 
Zinsfälligkeitstermine; Gültigkeitsdauer der Ansprüche auf Zins- und Kapitalrückzahlungen 
Die Wertpapiere sehen keine Zahlung von Zinsen und/oder Zinsbeträgen vor. Diese Wertpapiere 
verbriefen keinen Anspruch auf Zinszahlungen.  
 
Sie verbriefen keinen Anspruch auf andere (periodische) Ausschüttungen, beispielsweise 
Dividendenzahlungen. Sie werfen keinen laufenden Ertrag ab. 
 
Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB für fällige Wertpapiere wird auf 10 Jahre 
abgekürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Wertpapieren, die innerhalb der Vorlegungsfrist 
zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden Vorlegungsfrist an.  
 
4.9. Fälligkeitstermin; Detailangaben zu den Tilgungsmöglichkeiten, einschließlich der 
Rückzahlungsverfahren 
a) Fälligkeitstermin 
A. Optionsscheine bzw. Discount-Optionsscheine bzw. Power-Optionsscheine 
Die Laufzeit der Wertpapiere ist begrenzt und endet am Ausübungstag. Der Ausübungstag wird in den 
Endgültigen Bedingungen veröffentlicht.  
 
B. Turbo-Optionsscheine 
Die Laufzeit der Wertpapiere ist begrenzt und endet, vorbehaltlich eines Eintritts eines etwaigen 
Knock-out-Ereignisses, am Ausübungstag. Der Ausübungstag wird in den Endgültigen Bedingungen 
veröffentlicht.  
 
C. Open End-Turbo-Optionsscheine 
Die Laufzeit der Wertpapiere ist, vorbehaltlich eines Eintritts eines etwaigen Knock-out-Ereignisses, 
unbestimmt.  
 
Im Falle der Kündigung der Wertpapiere durch den Emittenten endet die Laufzeit der Wertpapiere 
vorzeitig.  
 
D. Mini Future Zertifikate bzw. Smart-Mini Future Zertifikate 
Die Laufzeit der Wertpapiere ist, vorbehaltlich eines Eintritts eines etwaigen Knock-out-Ereignisses, 
unbestimmt.  
 
Im Falle der Kündigung der Wertpapiere durch den Emittenten endet die Laufzeit der Wertpapiere 
vorzeitig.  
 
E. Down-and-out-Put-Optionsscheine 
Die Laufzeit der Wertpapiere ist begrenzt und endet, vorbehaltlich eines Eintritts eines etwaigen 
Schwellenereignisses, am Ausübungstag. Der Ausübungstag wird in den Endgültigen Bedingungen 
veröffentlicht.  
 
b) Detailangaben zu den Tilgungsmöglichkeiten, einschließlich der Rückzahlungsverfahren 
Eine Beschreibung der Ertragsmodalitäten bei den Wertpapieren findet sich unter 2.1.4. im Abschnitt 
VI. Eine Beschreibung des Abrechnungsverfahrens für die Wertpapiere findet sich unter 2.1.3. im 
Abschnitt VI. 
 
Dem Emittenten steht unter bestimmten Voraussetzungen ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. 
Im Falle einer außerordentlichen Kündigung zahlt der Emittent einen Kündigungsbetrag. Dieser wird 
von ihm nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis der Wertpapiere festgelegt. Die Laufzeit 
dieser Wertpapiere endet vorzeitig, gegebenenfalls unvorhergesehen. Die Rechte aus diesen 
Wertpapieren erlöschen mit Zahlung des Kündigungsbetrags. 
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A. Optionsscheine bzw. Discount-Optionsscheine bzw. Power-Optionsscheine 
Diese Wertpapiere verbriefen das Recht des Inhabers eines Wertpapiers, die Zahlung eines 
Einlösungsbetrags, sofern sich ein solcher errechnet, zu verlangen. Hierfür ist der Wertpapierinhaber 
berechtigt, seine Wertpapiere zu einem Ausübungstag auszuüben. 
 
Der Wertpapierinhaber erhält den Einlösungsbetrag im Falle seiner Ausübung der Wertpapiere, sofern 
sich ein solcher errechnet. 
 
B. Turbo-Optionsscheine 
Diese Wertpapiere verbriefen, vorbehaltlich des Eintritts eines Knock-out-Ereignisses, das Recht des 
Inhabers eines Wertpapiers, die Zahlung eines Einlösungsbetrags zu verlangen.  
 
Während der Laufzeit der Wertpapiere kann das Knock-out-Ereignis eintreten, welches im 
ungünstigsten Fall zu einem wirtschaftlichen Totalverlust bzw. Totalverlust führt. Mit dem Eintritt des 
Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere vorzeitig; das Optionsrecht gilt mit dem 
Eintritt des Knock-out-Ereignisses als vorzeitig ausgeübt. 
 
C. Open End-Turbo-Optionsscheine 
Diese Wertpapiere verbriefen, vorbehaltlich des Eintritts eines Knock-out-Ereignisses, das Recht des 
Inhabers eines Wertpapiers, die Zahlung eines Einlösungsbetrags zu verlangen. Hierfür ist der 
Wertpapierinhaber berechtigt, seine Wertpapiere zu einem Ausübungstag auszuüben. 
 
Während der Laufzeit der Wertpapiere kann das Knock-out-Ereignis eintreten, welches im 
ungünstigsten Fall zu einem wirtschaftlichen Totalverlust bzw. Totalverlust führt. Mit dem Eintritt des 
Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere vorzeitig. 
 
D. Mini Future Zertifikate bzw. Smart-Mini Future Zertifikate 
Diese Wertpapiere verbriefen vorbehaltlich des Eintritts eines Knock-out-Ereignisses das Recht des 
Inhabers eines Wertpapiers, die Zahlung eines Einlösungsbetrags zu verlangen. Hierfür ist der 
Wertpapierinhaber berechtigt, seine Wertpapiere zu einem Ausübungstag auszuüben. 
 
Während der Laufzeit der Zertifikate kann das Knock-out-Ereignis eintreten, welches im ungünstigsten 
Fall zu einem wirtschaftlichen Totalverlust bzw. Totalverlust führt. Mit dem Eintritt des 
Knock-out-Ereignisses endet die Laufzeit dieser Wertpapiere vorzeitig. 
 
E. Down-and-out-Put-Optionsscheine 
Diese Wertpapiere verbriefen vorbehaltlich des eingetretenen Schwellenereignisses das Recht des 
Inhabers eines Wertpapiers, die Zahlung eines Einlösungsbetrags zu verlangen, sofern sich ein solcher 
errechnet.  
 
Während der Laufzeit der Wertpapiere kann das Schwellenereignis eintreten. Die Down-and-out-Put-
Optionsscheine verfallen sofort wertlos. Der Eintritt des Schwellenereignisses führt zu einem 
wirtschaftlichen Totalverlust. Mit dem Eintritt des Schwellenereignisses endet die Laufzeit dieser 
Wertpapiere vorzeitig; das Optionsrecht gilt mit dem Eintritt des Schwellenereignisses als vorzeitig 
ausgeübt. 
 
4.10. Angabe der Rendite; Beschreibung der Methode zur Berechnung der Rendite 
Die Wertpapiere werden nicht verzinst. Angaben zur Rendite nebst einer Beschreibung der Methode 
zur Berechnung der Rendite können daher nicht gemacht werden. 
 
4.11. Vertretung der Inhaber von Nichtdividendenwerten 
Es gibt keinen gemeinsamen Vertreter im Sinne des Schuldverschreibungsgesetzes. 
 
4.12. Angabe der Beschlüsse, Ermächtigungen und Billigungen, aufgrund deren die Wertpapiere 
geschaffen und/oder emittiert wurden oder werden sollen 
Die Wertpapiere werden im Rahmen des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands 
(Emissionstätigkeit) auf Grundlage eines internen Beschlusses des Emittenten begeben. Der jeweilige 
der Emission zugrundeliegende Beschluss wird am Tag des Verkaufsbeginns vom Emittenten gefasst. 
Sofern der Beschluss an einem anderen Tag gefasst wird, wird das Datum des Beschlusses in den 
Endgültigen Bedingungen veröffentlicht. 
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Open End-Turbo-Optionsscheine (Call): im Rahmen der in den Emissionsbedingungen festgelegten 
regelmäßigen Anpassung des Basispreises an gezahlte Dividenden und andere Faktoren 
berücksichtigen und aus entsprechend vorgenommenen internen Rückstellungen erfüllen. 
Mini Future Zertifikate (Long) und Smart-Mini Future Zertifikate (Long): im Rahmen der in den 
Emissionsbedingungen festgelegten regelmäßigen Anpassung des Basispreises und der Knock-out-
Barriere an gezahlte Dividenden und andere Faktoren berücksichtigen und aus entsprechend 
vorgenommenen internen Rückstellungen erfüllen. 
 
Anleger sollten beachten, dass bei einer Erfüllung der Steuerpflicht auf diese Weise eine Ausstellung 
von Steuerbescheinigungen über geleistete Steuerzahlungen einzelner Anleger durch den Emittenten 
ausgeschlossen ist und Anleger wegen einer nach maßgeblichen US-Vorschriften gegebenenfalls 
möglichen Steuererstattung sich an ihre depotführende Stelle wenden müssen. Zudem wird hierbei 
wegen der zwingend einheitlichen Festsetzung des Abzugs für alle Anleger in allen genannten Fällen 
regelmäßig ein Steuersatz von 30 % zum Ansatz gebracht.  
 
Gemäß Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 23.12.2016 ist die US-Quellensteuer 
nach Abschnitt 871(m) IRC nicht auf die deutsche Kapitalertragsteuer anrechenbar (§ 43c Abs.6 i.V.m. 
32d Abs. 5 S. 2 Einkommensteuergesetz (EStG)). 
 
Sofern der Emittent Turbo-Optionsscheine (Call), Open End-Turbo-Optionsscheine (Call), Mini Future 
Zertifikate (Long) und Smart-Mini Future Zertifikate (Long) auf bestimmte Indizes, die US-amerikanische 
Aktien beinhalten, emittiert, beabsichtigt er hierfür, nur nach Abschnitt 871(m) IRC qualifizierte und von 
der Quellensteuer ausgenommene Indizes zu verwenden. 
 
Bei steuerrechtlichen Fragestellungen sollte der Anleger einen steuerlichen Berater kontaktieren. 
 
4.16. Angabe des Anbieters der Wertpapiere 
Der Emittent ist der Anbieter der Wertpapiere. 
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Referenzstelle festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Ist eine Marktstörung 
nicht bis einschließlich des fünften auf den Ausübungstag folgenden Bankarbeitstags oder (wenn 
früher) zum letzten Tag der Ausübungsfrist beendet, so ist für die Berechnung des 
Einlösungsbetrags der an diesem fünften bzw. letzten Tag der Ausübungsfrist an der Relevanten 
Referenzstelle festgestellte Referenzpreis des Basiswerts oder, falls ein solcher Kurs nicht 
festgestellt wird, der von dem Emittenten ermittelte Ersatzkurs (wie nachfolgend definiert) 
maßgeblich. Der "Ersatzkurs" entspricht dem Kurs, den der Emittent nach billigem Ermessen und 
unter Berücksichtigung der allgemeinen Marktlage und des letzten vor der Marktstörung von der 
Relevanten Referenzstelle festgestellten Kurses des Basiswerts festsetzt. Die Festsetzung eines 
Ersatzkurses ist, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den Emittenten und die 
Optionsscheininhaber bindend. 

 
§ 6 

Anpassungen/außerordentliche Kündigung 
 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf Aktien: 
In Bezug auf Basiswerte, die Aktien sind, sind die folgenden Bestimmungen anwendbar: 

 
a) Passt die Relevante Terminbörse im Falle eines Anpassungsereignisses (wie in Absatz f) 

definiert) bei den an ihr gehandelten Optionskontrakten auf den Basiswert den Basispreis 
oder die Anzahl der Aktien je Option an und liegt der Stichtag des Anpassungsereignisses 
vor dem Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag, so werden 
vorbehaltlich der Regelung gemäß Absatz d) mit Wirkung vom Stichtag (einschließlich) 
(wie in Absatz e) definiert) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend 
angepasst (die "Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz d) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend den 
Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der Fall 
wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) und b) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
d) Der Emittent ergreift von Absatz a) und Absatz b) abweichende Anpassungsmaßnahmen, 

wenn und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und 
angemessen ist, um die Optionsscheininhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie 
unmittelbar vor dem Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt 
entsprechend, wenn die Relevante Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift 
bzw. im Falle des Absatzes a) ergreifen würde. Das Kündigungsrecht des Emittenten 
gemäß Absatz g) bleibt hiervon unberührt. 

 
e) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde. 
 
f) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 

nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert. 
 

(i) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung 
eines Bezugsrechts an die Aktionäre; 

(ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(iii) Emission von Wertpapieren durch eine Gesellschaft mit Options- oder 

Wandelrechten auf Aktien dieser Gesellschaft; 
(iv) Aktiensplit; 
(v) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien oder durch Einziehung von 

Aktien; 
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Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend angepasst (die 
"Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden (vorbehaltlich 
der Regelung gemäß Absatz e)) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend 
den Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der 
Fall wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse 
gehandelt werden würden. 

 
c) Werden die Aktienvertretenden Wertpapiere, die Basiswerte sind, im Falle eines 

Anpassungsereignisses wie in Absatz g) beschrieben angepasst, ohne dass die Relevante 
Terminbörse Anpassungen vornimmt bzw. vornehmen würde, wenn Optionskontrakte auf 
den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt werden würden, ist der Emittent, 
wenn der Stichtag vor dem Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am 
Ausübungstag fällt, berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Bezugsverhältnis und den 
Basispreis des Basiswerts entsprechend nach billigem Ermessen mit Wirkung zum 
Stichtag (einschließlich) an anzupassen. 

 
d) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) bis c) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Wertpapierinhaber bindend. 

 
e) Der Emittent kann von Absatz a) bis c) abweichende Anpassungsmaßnahmen ergreifen, 

wenn und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und 
angemessen erscheint, um die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie 
unmittelbar vor dem Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt 
entsprechend, wenn ein Anpassungsereignis bezüglich einer unterliegenden Aktie (wie in 
Absatz g) definiert) vorliegt und der Emittent des Basiswerts keine 
Anpassungsmaßnahmen ergreift und die Relevante Terminbörse keine 
Anpassungsmaßnahmen ergreift oder ergreifen würde. Das Kündigungsrecht des 
Emittenten gemäß Absatz h) bleibt hiervon unberührt. 

 
f) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde.  
 

g) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert oder auf die dem 
Basiswert zugrunde liegenden Aktien (die "unterliegenden Aktien"). Für die Zwecke dieses 
Absatzes umfasst der Begriff Aktien auch die unterliegenden Aktien. 
 
(i) Änderung der Bedingungen der Aktienvertretenden Wertpapiere durch den 

Emittenten der jeweiligen Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(ii) Einstellung der Börsennotierung des Basiswerts oder einer unterliegenden Aktien 

an der jeweiligen Heimatbörse; 
(iii) Insolvenz des Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(iv) Ende der Laufzeit der Aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung durch den 

Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere oder aus sonstigem Grund; 
(v) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung 

eines Bezugsrechts an die Aktionäre; 
(vi) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(vii) Emission von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf Aktien; 
(viii) Aktiensplit; 
(ix) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung oder durch Einziehung von Aktien; 
(x) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden 

behandelt werden; 
(xi) endgültige Einstellung der Börsennotierung der Aktien aufgrund einer 

Verschmelzung durch Aufnahme oder Neugründung oder aufgrund einer 
Übernahme der Gesellschaft der Aktien oder aus einem sonstigen Grund; 
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i) Der Emittent wird Anpassungsmaßnahmen sowie den Tag ihrer Wirksamkeit unverzüglich 

unter der Internetadresse www.hsbc-zertifikate.de oder unter einer gemäß [§ 7] [§ 8] 
bekannt gemachten Nachfolgeadresse veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist nicht 
Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit der entsprechenden Anpassungsmaßnahme.] 

 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf DRs bzw. anderen aktienähnlichen oder 
aktienvertretenden Wertpapieren: 
In Bezug auf Basiswerte, die aktienähnliche oder aktienvertretende Wertpapiere (wie beispielsweise 
Depositary Receipts ("DRs"), zusammen die "Aktienvertretenden Wertpapiere") sind, sind die folgenden 
Bestimmungen anwendbar: 
 

a) Passt die Relevante Terminbörse im Falle eines Anpassungsereignisses (wie in Absatz g) 
definiert) bei den an ihr gehandelten Optionskontrakten auf den Basiswert den Basispreis 
oder die Anzahl der jeweiligen Aktienvertretenden Wertpapiere je Option, an und liegt der 
Stichtag (wie in Absatz f) definiert) des Anpassungsereignisses vor dem Zeitpunkt der 
Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag, so werden vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz e) mit Wirkung vom Stichtag (einschließlich) das 
Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend angepasst (die 
"Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden (vorbehaltlich 
der Regelung gemäß Absatz e)) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend 
den Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der 
Fall wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse 
gehandelt werden würden. 

 
c) Werden die Aktienvertretenden Wertpapiere, die Basiswerte sind, im Falle eines 

Anpassungsereignisses wie in Absatz g) beschrieben angepasst, ohne dass die Relevante 
Terminbörse Anpassungen vornimmt bzw. vornehmen würde, wenn Optionskontrakte auf 
den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt werden würden, ist der Emittent, 
wenn der Stichtag vor dem Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am 
Ausübungstag fällt, berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Bezugsverhältnis und den 
Basispreis des Basiswerts entsprechend nach billigem Ermessen mit Wirkung zum 
Stichtag (einschließlich) an anzupassen. 

 
d) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) bis c) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Wertpapierinhaber bindend. 

 
e) Der Emittent kann von Absatz a) bis c) abweichende Anpassungsmaßnahmen ergreifen, 

wenn und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und 
angemessen erscheint, um die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie 
unmittelbar vor dem Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt 
entsprechend, wenn ein Anpassungsereignis bezüglich einer unterliegenden Aktie (wie in 
Absatz g) definiert) vorliegt und der Emittent des Basiswerts keine 
Anpassungsmaßnahmen ergreift und die Relevante Terminbörse keine 
Anpassungsmaßnahmen ergreift oder ergreifen würde. Das Kündigungsrecht des 
Emittenten gemäß Absatz h) bleibt hiervon unberührt. 

 
f) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde.  
 

g) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert oder auf die dem 
Basiswert zugrunde liegenden Aktien (die "unterliegenden Aktien"). Für die Zwecke dieses 
Absatzes umfasst der Begriff Aktien auch die unterliegenden Aktien. 
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j) Der Emittent wird Anpassungsmaßnahmen sowie den Tag ihrer Wirksamkeit unverzüglich 

unter der Internetadresse www.hsbc-zertifikate.de oder unter einer gemäß [§ 7] [§ 8] 
bekannt gemachten Nachfolgeadresse veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist nicht 
Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit der entsprechenden Anpassungsmaßnahme.] 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus 
und im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten 
und/oder die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten 

und/oder der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, 
sofern eine Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in 
der Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, 
in dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue 
Garantin ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben 
jeder Art abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des 

Neuen Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, 
dass jeder Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die 
Ersetzung stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 8 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
 

a) jede Bezugnahme in diesen Emissionsbedingungen auf den Emittenten und/oder die 
Garantin ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten 
und/oder die Neue Garantin; und 

 
b) jede Bezugnahme auf das Land des Emittenten und/oder der Garantin ab diesem Zeitpunkt 

als Bezugnahme auf das Land, in dem der Neue Emittent seinen und/oder die Neue 
Garantin ihren Sitz hat/haben oder, falls abweichend, für Steuerzwecke als ansässig gilt. 

 
(4) Im Falle einer Ersetzung ist der Emittent berechtigt, [die Sammelurkunde][das 

Zentralregisterwertpapier] und die Emissionsbedingungen ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber anzupassen, soweit dies erforderlich ist, um die Wirkungen der Ersetzung 
nachzuvollziehen. Entsprechend angepasste [Sammelurkunden][Zentralregisterwertpapiere] 
oder Emissionsbedingungen werden bei Clearstream [hinterlegt][registriert]. 
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§ 5 
Marktstörung/Ersatzkurs 

 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis durch die Relevante 

Referenzstelle nicht festgestellt wird oder der Handel in dem Basiswert an der Relevanten 
Referenzstelle oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der Relevanten Terminbörse 
gehandelten Options- und Terminkontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. 

 
(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Berechnung des 

Einlösungsbetrags der nächste nach Beendigung der Marktstörung an der Relevanten Referenzstelle 
festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Ist eine Marktstörung nicht bis einschließlich 
des fünften auf den Ausübungstag folgenden Bankarbeitstags oder (wenn früher) zum letzten Tag 
der Ausübungsfrist beendet, so ist für die Berechnung des Einlösungsbetrags der an diesem fünften 
bzw. letzten Tag der Ausübungsfrist an der Relevanten Referenzstelle festgestellte Referenzpreis 
des Basiswerts oder, falls ein solcher Kurs nicht festgestellt wird, der von dem Emittenten ermittelte 
Ersatzkurs (wie nachfolgend definiert) maßgeblich. Der "Ersatzkurs" entspricht dem Kurs, den der 
Emittent nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der allgemeinen Marktlage und des 
letzten vor der Marktstörung von der Relevanten Referenzstelle festgestellten Kurses des Basiswerts 
festsetzt. Die Festsetzung eines Ersatzkurses ist, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für 
den Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
§ 6 

Anpassungen/außerordentliche Kündigung 
 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf Aktien: 
In Bezug auf Basiswerte, die Aktien sind, sind die folgenden Bestimmungen anwendbar: 

 
a) Passt die Relevante Terminbörse im Falle eines Anpassungsereignisses (wie in Absatz f) 

definiert) bei den an ihr gehandelten Optionskontrakten auf den Basiswert den Basispreis oder 
die Anzahl der Aktien je Option an und liegt der Stichtag des Anpassungsereignisses vor dem 
Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag, so werden vorbehaltlich 
der Regelung gemäß Absatz d) mit Wirkung vom Stichtag (einschließlich) (wie in Absatz e) 
definiert) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend angepasst (die 
"Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz d) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend den 
Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der Fall 
wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) und b) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
d) Der Emittent ergreift von Absatz a) und Absatz b) abweichende Anpassungsmaßnahmen, 

wenn und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
ist, um die Optionsscheininhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift bzw. im Falle des Absatzes a) ergreifen 
würde. Das Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz g) bleibt hiervon unberührt. 
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i) Der Emittent wird Anpassungsmaßnahmen sowie den Tag ihrer Wirksamkeit unverzüglich 
unter der Internetadresse www.hsbc-zertifikate.de oder unter einer gemäß [§ 7] [§ 8] bekannt 
gemachten Nachfolgeadresse veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist nicht Voraussetzung 
für die Rechtswirksamkeit der entsprechenden Anpassungsmaßnahme.] 

 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf DRs bzw. anderen aktienähnlichen oder 
aktienvertretenden Wertpapieren: 
In Bezug auf Basiswerte, die aktienähnliche oder aktienvertretende Wertpapiere (wie beispielsweise 
Depositary Receipts ("DRs"), zusammen die "Aktienvertretenden Wertpapiere") sind, sind die folgenden 
Bestimmungen anwendbar: 
 

a) Passt die Relevante Terminbörse im Falle eines Anpassungsereignisses (wie in Absatz g) 
definiert) bei den an ihr gehandelten Optionskontrakten auf den Basiswert den Basispreis oder 
die Anzahl der jeweiligen Aktienvertretenden Wertpapiere je Option, an und liegt der Stichtag 
(wie in Absatz f) definiert) des Anpassungsereignisses vor dem Zeitpunkt der Feststellung des 
Referenzpreises am Ausübungstag, so werden vorbehaltlich der Regelung gemäß Absatz e) 
mit Wirkung vom Stichtag (einschließlich) das Bezugsverhältnis und der Basispreis 
entsprechend angepasst (die "Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden (vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz e)) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend den 
Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der Fall 
wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Werden die Aktienvertretenden Wertpapiere, die Basiswerte sind, im Falle eines 

Anpassungsereignisses wie in Absatz g) beschrieben angepasst, ohne dass die Relevante 
Terminbörse Anpassungen vornimmt bzw. vornehmen würde, wenn Optionskontrakte auf den 
Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt werden würden, ist der Emittent, wenn 
der Stichtag vor dem Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag fällt, 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Bezugsverhältnis und den Basispreis des Basiswerts 
entsprechend nach billigem Ermessen mit Wirkung zum Stichtag (einschließlich) an 
anzupassen. 

 
d) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) bis c) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Wertpapierinhaber bindend. 

 
e) Der Emittent kann von Absatz a) bis c) abweichende Anpassungsmaßnahmen ergreifen, wenn 

und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
erscheint, um die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn ein 
Anpassungsereignis bezüglich einer unterliegenden Aktie (wie in Absatz g) definiert) vorliegt 
und der Emittent des Basiswerts keine Anpassungsmaßnahmen ergreift und die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift oder ergreifen würde. Das 
Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz h) bleibt hiervon unberührt. 

 
f) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde.  
 

g) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert oder auf die dem Basiswert 
zugrunde liegenden Aktien (die "unterliegenden Aktien"). Für die Zwecke dieses Absatzes 
umfasst der Begriff Aktien auch die unterliegenden Aktien. 
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§ 5 
Marktstörung/Ersatzkurs 

 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis durch die Relevante 

Referenzstelle nicht festgestellt wird oder der Handel in dem Basiswert an der Relevanten 
Referenzstelle oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der Relevanten Terminbörse 
gehandelten Options- und Terminkontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. 

 
(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Berechnung des 

Einlösungsbetrags der nächste nach Beendigung der Marktstörung an der Relevanten Referenzstelle 
festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Ist eine Marktstörung nicht bis einschließlich 
des fünften auf den Ausübungstag folgenden Bankarbeitstags oder (wenn früher) zum letzten Tag 
der Ausübungsfrist beendet, so ist für die Berechnung des Einlösungsbetrags der an diesem fünften 
bzw. letzten Tag der Ausübungsfrist an der Relevanten Referenzstelle festgestellte Referenzpreis 
des Basiswerts oder, falls ein solcher Kurs nicht festgestellt wird, der von dem Emittenten ermittelte 
Ersatzkurs (wie nachfolgend definiert) maßgeblich. Der "Ersatzkurs" entspricht dem Kurs, den der 
Emittent nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der allgemeinen Marktlage und des 
letzten vor der Marktstörung von der Relevanten Referenzstelle festgestellten Kurses des Basiswerts 
festsetzt. Die Festsetzung eines Ersatzkurses ist, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für 
den Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
§ 6 

Anpassungen/außerordentliche Kündigung 
 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf Aktien: 
In Bezug auf Basiswerte, die Aktien sind, sind die folgenden Bestimmungen anwendbar: 

 
a) Passt die Relevante Terminbörse im Falle eines Anpassungsereignisses (wie in Absatz f) 

definiert) bei den an ihr gehandelten Optionskontrakten auf den Basiswert den Basispreis oder 
die Anzahl der Aktien je Option an und liegt der Stichtag des Anpassungsereignisses vor dem 
Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag, so werden vorbehaltlich 
der Regelung gemäß Absatz d) mit Wirkung vom Stichtag (einschließlich) (wie in Absatz e) 
definiert) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend angepasst (die 
"Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz d) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend den 
Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der Fall 
wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) und b) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
d) Der Emittent ergreift von Absatz a) und Absatz b) abweichende Anpassungsmaßnahmen, 

wenn und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
ist, um die Optionsscheininhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift bzw. im Falle des Absatzes a) ergreifen 
würde. Das Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz g) bleibt hiervon unberührt. 
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i) Der Emittent wird Anpassungsmaßnahmen sowie den Tag ihrer Wirksamkeit unverzüglich 
unter der Internetadresse www.hsbc-zertifikate.de oder unter einer gemäß [§ 7] [§ 8] bekannt 
gemachten Nachfolgeadresse veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist nicht Voraussetzung 
für die Rechtswirksamkeit der entsprechenden Anpassungsmaßnahme.] 

 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf DRs bzw. anderen aktienähnlichen oder 
aktienvertretenden Wertpapieren: 
In Bezug auf Basiswerte, die aktienähnliche oder aktienvertretende Wertpapiere (wie beispielsweise 
Depositary Receipts ("DRs"), zusammen die "Aktienvertretenden Wertpapiere") sind, sind die folgenden 
Bestimmungen anwendbar: 
 

a) Passt die Relevante Terminbörse im Falle eines Anpassungsereignisses (wie in Absatz g) 
definiert) bei den an ihr gehandelten Optionskontrakten auf den Basiswert den Basispreis oder 
die Anzahl der jeweiligen Aktienvertretenden Wertpapiere je Option, an und liegt der Stichtag 
(wie in Absatz f) definiert) des Anpassungsereignisses vor dem Zeitpunkt der Feststellung des 
Referenzpreises am Ausübungstag, so werden vorbehaltlich der Regelung gemäß Absatz e) 
mit Wirkung vom Stichtag (einschließlich) das Bezugsverhältnis und der Basispreis 
entsprechend angepasst (die "Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden (vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz e)) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend den 
Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der Fall 
wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Werden die Aktienvertretenden Wertpapiere, die Basiswerte sind, im Falle eines 

Anpassungsereignisses wie in Absatz g) beschrieben angepasst, ohne dass die Relevante 
Terminbörse Anpassungen vornimmt bzw. vornehmen würde, wenn Optionskontrakte auf den 
Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt werden würden, ist der Emittent, wenn 
der Stichtag vor dem Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag fällt, 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Bezugsverhältnis und den Basispreis des Basiswerts 
entsprechend nach billigem Ermessen mit Wirkung zum Stichtag (einschließlich) an 
anzupassen. 

 
d) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) bis c) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Wertpapierinhaber bindend. 

 
e) Der Emittent kann von Absatz a) bis c) abweichende Anpassungsmaßnahmen ergreifen, wenn 

und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
erscheint, um die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn ein 
Anpassungsereignis bezüglich einer unterliegenden Aktie (wie in Absatz g) definiert) vorliegt 
und der Emittent des Basiswerts keine Anpassungsmaßnahmen ergreift und die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift oder ergreifen würde. Das 
Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz h) bleibt hiervon unberührt. 

 
f) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde.  
 

g) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert oder auf die dem Basiswert 
zugrunde liegenden Aktien (die "unterliegenden Aktien"). Für die Zwecke dieses Absatzes 
umfasst der Begriff Aktien auch die unterliegenden Aktien. 
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zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen und/oder einer Umwandlung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Garantieverpflichtungen oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen in Aktien oder andere Wertpapiere oder 
sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 7] [§ 8] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
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bezogenen, an der Relevanten Terminbörse gehandelten Termin- oder Optionskontrakten oder von 
auf die Terminkontrakte bezogenen Optionskontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung 
des Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. "Maßgebliche 
Wertpapierbörse" bezeichnet die Wertpapierbörse oder das Handelssystem, an der bzw. in dem der 
in die Berechnung des Basiswerts einfließende Kurs einer im Basiswert erfassten [Aktie] 
[Komponente] ermittelt wird. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Berechnung des 
Einlösungsbetrags der nächste nach Beendigung der Marktstörung von der Relevanten 
Referenzstelle festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Ist eine Marktstörung nicht 
bis einschließlich des fünften auf den Ausübungstag folgenden Bankarbeitstags oder (wenn früher) 
zum letzten Tag der Ausübungsfrist beendet, so ist für die Berechnung des Einlösungsbetrags der 
an diesem fünften bzw. letzten Tag der Ausübungsfrist von der Relevanten Referenzstelle 
festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Soweit für diesen Tag ein solcher 
Referenzpreis nicht festgestellt und verteilt wird, wird der Emittent den für die Berechnung des 
Einlösungsbetrags erforderlichen Referenzpreis nach Maßgabe der Bestimmungen des § 5 
ermitteln.] 

 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf Exchange Traded Funds (ETFs): 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis durch die Relevante 

Referenzstelle nicht festgestellt wird oder der Handel in dem Basiswert an der Relevanten 
Referenzstelle oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der Relevanten Terminbörse 
gehandelten Options- und Terminkontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Berechnung des 
Einlösungsbetrags der nächste nach Beendigung der Marktstörung an der Relevanten Referenzstelle 
festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Ist eine Marktstörung nicht bis einschließlich 
des fünften auf den Ausübungstag folgenden Bankarbeitstags oder (wenn früher) zum letzten Tag 
der Ausübungsfrist beendet, so ist für die Berechnung des Einlösungsbetrags der an diesem fünften 
Bankarbeitstag bzw. letzten Tag der Ausübungsfrist an der Relevanten Referenzstelle festgestellte 
Referenzpreis des Basiswerts oder, falls ein solcher Kurs nicht festgestellt wird, der von dem 
Emittenten ermittelte Ersatzkurs (wie nachfolgend definiert) maßgeblich. Der "Ersatzkurs" entspricht 
dem Kurs, den der Emittent nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Marktlage und des letzten vor der Marktstörung von der Relevanten Referenzstelle festgestellten 
Referenzpreises des Basiswerts festsetzt. Die Festsetzung eines Ersatzkurses ist, soweit nicht ein 
offensichtlicher Fehler vorliegt, für den Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend.] 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 
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zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen und/oder einer Umwandlung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Garantieverpflichtungen oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen in Aktien oder andere Wertpapiere oder 
sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 7] [§ 8] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
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bezogenen, an der Relevanten Terminbörse gehandelten Termin- oder Optionskontrakten oder von 
auf die Terminkontrakte bezogenen Optionskontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung 
des Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. "Maßgebliche 
Wertpapierbörse" bezeichnet die Wertpapierbörse oder das Handelssystem, an der bzw. in dem der 
in die Berechnung des Basiswerts einfließende Kurs einer im Basiswert erfassten [Aktie] 
[Komponente] ermittelt wird. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Berechnung des 
Einlösungsbetrags der nächste nach Beendigung der Marktstörung von der Relevanten 
Referenzstelle festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Ist eine Marktstörung nicht 
bis einschließlich des fünften auf den Ausübungstag folgenden Bankarbeitstags oder (wenn früher) 
zum letzten Tag der Ausübungsfrist beendet, so ist für die Berechnung des Einlösungsbetrags der 
an diesem fünften bzw. letzten Tag der Ausübungsfrist von der Relevanten Referenzstelle 
festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Soweit für diesen Tag ein solcher 
Referenzpreis nicht festgestellt und verteilt wird, wird der Emittent den für die Berechnung des 
Einlösungsbetrags erforderlichen Referenzpreis nach Maßgabe der Bestimmungen des § 5 
ermitteln.] 

 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf Exchange Traded Funds (ETFs): 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis durch die Relevante 

Referenzstelle nicht festgestellt wird oder der Handel in dem Basiswert an der Relevanten 
Referenzstelle oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der Relevanten Terminbörse 
gehandelten Options- und Terminkontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Berechnung des 
Einlösungsbetrags der nächste nach Beendigung der Marktstörung an der Relevanten Referenzstelle 
festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Ist eine Marktstörung nicht bis einschließlich 
des fünften auf den Ausübungstag folgenden Bankarbeitstags oder (wenn früher) zum letzten Tag 
der Ausübungsfrist beendet, so ist für die Berechnung des Einlösungsbetrags der an diesem fünften 
Bankarbeitstag bzw. letzten Tag der Ausübungsfrist an der Relevanten Referenzstelle festgestellte 
Referenzpreis des Basiswerts oder, falls ein solcher Kurs nicht festgestellt wird, der von dem 
Emittenten ermittelte Ersatzkurs (wie nachfolgend definiert) maßgeblich. Der "Ersatzkurs" entspricht 
dem Kurs, den der Emittent nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Marktlage und des letzten vor der Marktstörung von der Relevanten Referenzstelle festgestellten 
Referenzpreises des Basiswerts festsetzt. Die Festsetzung eines Ersatzkurses ist, soweit nicht ein 
offensichtlicher Fehler vorliegt, für den Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend.] 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 
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an diesem fünften bzw. letzten Tag der Ausübungsfrist von der Relevanten Referenzstelle 
festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Soweit für diesen Tag ein solcher 
Referenzpreis nicht festgestellt und verteilt wird, wird der Emittent den für die Berechnung des 
Einlösungsbetrags erforderlichen Referenzpreis nach Maßgabe der Bestimmungen des § 5 
ermitteln.] 

 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf Exchange Traded Funds (ETFs): 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis durch die Relevante 

Referenzstelle nicht festgestellt wird oder der Handel in dem Basiswert an der Relevanten 
Referenzstelle oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der Relevanten Terminbörse 
gehandelten Options- und Terminkontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Berechnung des 
Einlösungsbetrags der nächste nach Beendigung der Marktstörung an der Relevanten Referenzstelle 
festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Ist eine Marktstörung nicht bis einschließlich 
des fünften auf den Ausübungstag folgenden Bankarbeitstags oder (wenn früher) zum letzten Tag 
der Ausübungsfrist beendet, so ist für die Berechnung des Einlösungsbetrags der an diesem fünften 
Bankarbeitstag bzw. letzten Tag der Ausübungsfrist an der Relevanten Referenzstelle festgestellte 
Referenzpreis des Basiswerts oder, falls ein solcher Kurs nicht festgestellt wird, der von dem 
Emittenten ermittelte Ersatzkurs (wie nachfolgend definiert) maßgeblich. Der "Ersatzkurs" entspricht 
dem Kurs, den der Emittent nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Marktlage und des letzten vor der Marktstörung von der Relevanten Referenzstelle festgestellten 
Referenzpreises des Basiswerts festsetzt. Die Festsetzung eines Ersatzkurses ist, soweit nicht ein 
offensichtlicher Fehler vorliegt, für den Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend.] 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 
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an diesem fünften bzw. letzten Tag der Ausübungsfrist von der Relevanten Referenzstelle 
festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Soweit für diesen Tag ein solcher 
Referenzpreis nicht festgestellt und verteilt wird, wird der Emittent den für die Berechnung des 
Einlösungsbetrags erforderlichen Referenzpreis nach Maßgabe der Bestimmungen des § 5 
ermitteln.] 

 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf Exchange Traded Funds (ETFs): 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis durch die Relevante 

Referenzstelle nicht festgestellt wird oder der Handel in dem Basiswert an der Relevanten 
Referenzstelle oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der Relevanten Terminbörse 
gehandelten Options- und Terminkontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Berechnung des 
Einlösungsbetrags der nächste nach Beendigung der Marktstörung an der Relevanten Referenzstelle 
festgestellte Referenzpreis des Basiswerts maßgeblich. Ist eine Marktstörung nicht bis einschließlich 
des fünften auf den Ausübungstag folgenden Bankarbeitstags oder (wenn früher) zum letzten Tag 
der Ausübungsfrist beendet, so ist für die Berechnung des Einlösungsbetrags der an diesem fünften 
Bankarbeitstag bzw. letzten Tag der Ausübungsfrist an der Relevanten Referenzstelle festgestellte 
Referenzpreis des Basiswerts oder, falls ein solcher Kurs nicht festgestellt wird, der von dem 
Emittenten ermittelte Ersatzkurs (wie nachfolgend definiert) maßgeblich. Der "Ersatzkurs" entspricht 
dem Kurs, den der Emittent nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Marktlage und des letzten vor der Marktstörung von der Relevanten Referenzstelle festgestellten 
Referenzpreises des Basiswerts festsetzt. Die Festsetzung eines Ersatzkurses ist, soweit nicht ein 
offensichtlicher Fehler vorliegt, für den Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend.] 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 
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Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 7] [§ 8] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
Emissionsbedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den 
geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen 
Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen beschließt. 

 
§ 3 
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§ 6 
Marktstörung/Ersatzkurs 

 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis aus anderen als in § 5 

genannten Gründen nicht festgestellt wird oder der Handel in einzelnen im Basiswert erfassten Aktien 
an der jeweiligen maßgeblichen Wertpapierbörse (wie nachfolgend definiert), sofern eine wesentliche 
Anzahl oder ein wesentlicher Anteil unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung bzw. 
Basiswertgewichtung betroffen ist, oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der 
Relevanten Terminbörse gehandelten Termin- oder Optionskontrakten oder von auf die 
Terminkontrakte bezogenen Optionskontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. "Maßgebliche 
Wertpapierbörse" bezeichnet die Wertpapierbörse oder das Handelssystem, an der bzw. in dem der 
in die Berechnung des Basiswerts einfließende Kurs einer im Basiswert erfassten Aktie ermittelt wird. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, wird der Emittent den für die 
Berechnung des Einlösungsbetrags erforderlichen Referenzpreis nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 5 ermitteln. 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 8 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
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Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 7] [§ 8] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
Emissionsbedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den 
geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen 
Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen beschließt. 

 
§ 3 
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§ 6 
Marktstörung/Ersatzkurs 

 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis aus anderen als in § 5 

genannten Gründen nicht festgestellt wird oder der Handel in einzelnen im Basiswert erfassten Aktien 
an der jeweiligen maßgeblichen Wertpapierbörse (wie nachfolgend definiert), sofern eine wesentliche 
Anzahl oder ein wesentlicher Anteil unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung bzw. 
Basiswertgewichtung betroffen ist, oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der 
Relevanten Terminbörse gehandelten Termin- oder Optionskontrakten oder von auf die 
Terminkontrakte bezogenen Optionskontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. "Maßgebliche 
Wertpapierbörse" bezeichnet die Wertpapierbörse oder das Handelssystem, an der bzw. in dem der 
in die Berechnung des Basiswerts einfließende Kurs einer im Basiswert erfassten Aktie ermittelt wird. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, wird der Emittent den für die 
Berechnung des Einlösungsbetrags erforderlichen Referenzpreis nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 5 ermitteln. 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 8 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 



https://www.hsbc-zertifikate.de/




https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/wm-refinitiv-fx-benchmarks
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/wm-refinitiv-fx-benchmarks
https://www.lseg.com/en/ftse-russell/benchmarks/wmr-fx-benchmarks










https://www.hsbc-zertifikate.de/


 

186 

 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 8 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
 

a) jede Bezugnahme in diesen Emissionsbedingungen auf den Emittenten und/oder die Garantin 
ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten und/oder die 
Neue Garantin; und 

 
b) jede Bezugnahme auf das Land des Emittenten und/oder der Garantin ab diesem Zeitpunkt 

als Bezugnahme auf das Land, in dem der Neue Emittent seinen und/oder die Neue Garantin 
ihren Sitz hat/haben oder, falls abweichend, für Steuerzwecke als ansässig gilt. 

 
(4) Im Falle einer Ersetzung ist der Emittent berechtigt, [die Sammelurkunde][das 

Zentralregisterwertpapier] und die Emissionsbedingungen ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber 
anzupassen, soweit dies erforderlich ist, um die Wirkungen der Ersetzung nachzuvollziehen. 
Entsprechend angepasste [Sammelurkunden][Zentralregisterwertpapiere] oder 
Emissionsbedingungen werden bei Clearstream [hinterlegt][registriert]. 

 
(5) Nach Ersetzung des Emittenten durch den Neuen Emittenten und/oder der Garantin durch die Neue 

Garantin gilt dieser § 7 erneut.] 
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[§ 7 
Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  

 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 8 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
 

a) jede Bezugnahme in diesen Emissionsbedingungen auf den Emittenten und/oder die Garantin 
ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten und/oder die 
Neue Garantin; und 

 
b) jede Bezugnahme auf das Land des Emittenten und/oder der Garantin ab diesem Zeitpunkt 

als Bezugnahme auf das Land, in dem der Neue Emittent seinen und/oder die Neue Garantin 
ihren Sitz hat/haben oder, falls abweichend, für Steuerzwecke als ansässig gilt. 

 
(4) Im Falle einer Ersetzung ist der Emittent berechtigt, [die Sammelurkunde][das 

Zentralregisterwertpapier] und die Emissionsbedingungen ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber 
anzupassen, soweit dies erforderlich ist, um die Wirkungen der Ersetzung nachzuvollziehen. 
Entsprechend angepasste [Sammelurkunden][Zentralregisterwertpapiere] oder 
Emissionsbedingungen werden bei Clearstream [hinterlegt][registriert]. 
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Geschäftsanschrift Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, hat eine unbedingte und unwiderrufliche 
Garantie (die "Garantie") für die ordnungsgemäße und pünktliche Erfüllung aller Lieferverpflichtungen 
sowie der Zahlung aller Kapital-, Zins- und sonstigen zahlbaren Beträge gegenüber den 
Wertpapierinhabern gemäß den Emissionsbedingungen der Wertpapiere übernommen. Die Garantie 
stellt einen Vertrag zugunsten der Wertpapierinhaber als begünstigte Dritte im Sinne des § 328 Abs. 
1 BGB dar, der jedem Wertpapierinhaber das Recht gibt, die Garantin unmittelbar aus der Garantie 
auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie unmittelbar gegen die Garantin 
durchzusetzen. Abschriften der Garantie sind bei der Zweigniederlassung der Garantin, der HSBC 
Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, kostenlos erhältlich. Eine 
Zahlung der Garantin auf eine Forderung der Wertpapierinhaber gegen die Garantin bewirkt eine 
Kürzung der entsprechenden Forderung unter den Wertpapieren gegen den Emittenten in der 
jeweiligen Höhe.  

 
(4) Falls die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) ihre Befugnis zur 

Gläubigerbeteiligung (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Garantin ausübt und diese 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung zu einer Herabschreibung oder Entwertung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Verbindlichkeiten der Garantin unter der Garantie 
gegenüber den Wertpapierinhabern (die "Garantieverpflichtungen") oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen und/oder einer Umwandlung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Garantieverpflichtungen oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen in Aktien oder andere Wertpapiere oder 
sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 
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(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 7 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
 

a) jede Bezugnahme in diesen Emissionsbedingungen auf den Emittenten und/oder die Garantin 
ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten und/oder die 
Neue Garantin; und 

 
b) jede Bezugnahme auf das Land des Emittenten und/oder der Garantin ab diesem Zeitpunkt 

als Bezugnahme auf das Land, in dem der Neue Emittent seinen und/oder die Neue Garantin 
ihren Sitz hat/haben oder, falls abweichend, für Steuerzwecke als ansässig gilt. 

 
(4) Im Falle einer Ersetzung ist der Emittent berechtigt, [die Sammelurkunde][das 

Zentralregisterwertpapier] und die Emissionsbedingungen ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber 
anzupassen, soweit dies erforderlich ist, um die Wirkungen der Ersetzung nachzuvollziehen. 
Entsprechend angepasste [Sammelurkunden][Zentralregisterwertpapiere] oder 
Emissionsbedingungen werden bei Clearstream [hinterlegt][registriert]. 

 
(5) Nach Ersetzung des Emittenten durch den Neuen Emittenten und/oder der Garantin durch die Neue 

Garantin gilt dieser § 6 erneut.] 
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Geschäftsanschrift Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, hat eine unbedingte und unwiderrufliche 
Garantie (die "Garantie") für die ordnungsgemäße und pünktliche Erfüllung aller Lieferverpflichtungen 
sowie der Zahlung aller Kapital-, Zins- und sonstigen zahlbaren Beträge gegenüber den 
Wertpapierinhabern gemäß den Emissionsbedingungen der Wertpapiere übernommen. Die Garantie 
stellt einen Vertrag zugunsten der Wertpapierinhaber als begünstigte Dritte im Sinne des § 328 Abs. 
1 BGB dar, der jedem Wertpapierinhaber das Recht gibt, die Garantin unmittelbar aus der Garantie 
auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie unmittelbar gegen die Garantin 
durchzusetzen. Abschriften der Garantie sind bei der Zweigniederlassung der Garantin, der HSBC 
Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, kostenlos erhältlich. Eine 
Zahlung der Garantin auf eine Forderung der Wertpapierinhaber gegen die Garantin bewirkt eine 
Kürzung der entsprechenden Forderung unter den Wertpapieren gegen den Emittenten in der 
jeweiligen Höhe.  

 
(4) Falls die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) ihre Befugnis zur 

Gläubigerbeteiligung (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Garantin ausübt und diese 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung zu einer Herabschreibung oder Entwertung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Verbindlichkeiten der Garantin unter der Garantie 
gegenüber den Wertpapierinhabern (die "Garantieverpflichtungen") oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen und/oder einer Umwandlung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Garantieverpflichtungen oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen in Aktien oder andere Wertpapiere oder 
sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 
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(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 7 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
 

a) jede Bezugnahme in diesen Emissionsbedingungen auf den Emittenten und/oder die Garantin 
ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten und/oder die 
Neue Garantin; und 

 
b) jede Bezugnahme auf das Land des Emittenten und/oder der Garantin ab diesem Zeitpunkt 

als Bezugnahme auf das Land, in dem der Neue Emittent seinen und/oder die Neue Garantin 
ihren Sitz hat/haben oder, falls abweichend, für Steuerzwecke als ansässig gilt. 

 
(4) Im Falle einer Ersetzung ist der Emittent berechtigt, [die Sammelurkunde][das 

Zentralregisterwertpapier] und die Emissionsbedingungen ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber 
anzupassen, soweit dies erforderlich ist, um die Wirkungen der Ersetzung nachzuvollziehen. 
Entsprechend angepasste [Sammelurkunden][Zentralregisterwertpapiere] oder 
Emissionsbedingungen werden bei Clearstream [hinterlegt][registriert]. 

 
(5) Nach Ersetzung des Emittenten durch den Neuen Emittenten und/oder der Garantin durch die Neue 

Garantin gilt dieser § 6 erneut.] 
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§ 5 

Marktstörung/Ersatzkurs 
 

(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis (aus welchen Gründen auch 
immer) nicht festgestellt wird. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Feststellung des 
Referenzpreises der von dem Emittenten ermittelte Ersatzkurs (der "Ersatzkurs") für den Basiswert 
maßgeblich. Der Ersatzkurs entspricht dem Kurs, den der Emittent nach billigem Ermessen und unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Marktlage und des letzten vor der Marktstörung quotierten Kurses 
für den Basiswert festsetzt. Die Festsetzung eines Ersatzkurses ist, soweit nicht ein offensichtlicher 
Fehler vorliegt, für den Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
[§ 6 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 7 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
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§ 5 

Marktstörung/Ersatzkurs 
 

(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis (aus welchen Gründen auch 
immer) nicht festgestellt wird. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Feststellung des 
Referenzpreises der von dem Emittenten ermittelte Ersatzkurs (der "Ersatzkurs") für den Basiswert 
maßgeblich. Der Ersatzkurs entspricht dem Kurs, den der Emittent nach billigem Ermessen und unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Marktlage und des letzten vor der Marktstörung quotierten Kurses 
für den Basiswert festsetzt. Die Festsetzung eines Ersatzkurses ist, soweit nicht ein offensichtlicher 
Fehler vorliegt, für den Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
[§ 6 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 7 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
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§ 5 
Marktstörung/Ersatzkurs 

 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis (aus welchen Gründen auch 

immer) nicht veröffentlicht wird. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Feststellung des 
Referenzpreises der von dem Emittenten ermittelte Ersatzkurs (wie nachfolgend definiert) 
maßgeblich. Der "Ersatzkurs" entspricht dem Kurs, den der Emittent nach billigem Ermessen 
festsetzt. Dieser Ersatzkurs soll nach der vernünftigen kaufmännischen Beurteilung des Emittenten 
die zu diesem Zeitpunkt herrschenden Marktverhältnisse widerspiegeln, zu dem im 
Devisen-Interbanken-Handel Geschäfte getätigt werden. Die Festsetzung eines Ersatzkurses ist, 
soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den Emittenten und die Wertpapierinhaber 
bindend. 

 
[§ 6] 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 7 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
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§ 5 
Marktstörung/Ersatzkurs 

 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis (aus welchen Gründen auch 

immer) nicht veröffentlicht wird. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Feststellung des 
Referenzpreises der von dem Emittenten ermittelte Ersatzkurs (wie nachfolgend definiert) 
maßgeblich. Der "Ersatzkurs" entspricht dem Kurs, den der Emittent nach billigem Ermessen 
festsetzt. Dieser Ersatzkurs soll nach der vernünftigen kaufmännischen Beurteilung des Emittenten 
die zu diesem Zeitpunkt herrschenden Marktverhältnisse widerspiegeln, zu dem im 
Devisen-Interbanken-Handel Geschäfte getätigt werden. Die Festsetzung eines Ersatzkurses ist, 
soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den Emittenten und die Wertpapierinhaber 
bindend. 

 
[§ 6 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 7 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
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sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 7] [§ 8] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
Emissionsbedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den 
geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen 
Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen beschließt. 
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§ 6 
Marktstörung/Ersatzkurs 

 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis aus anderen als in § 5 

genannten Gründen nicht festgestellt wird oder der Handel in einzelnen im Basiswert erfassten Aktien 
an der jeweiligen maßgeblichen Wertpapierbörse (wie nachfolgend definiert), sofern eine wesentliche 
Anzahl oder ein wesentlicher Anteil unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung bzw. 
Basiswertgewichtung betroffen ist, oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der 
Relevanten Terminbörse gehandelten Termin- oder Optionskontrakten oder von auf die 
Terminkontrakte bezogenen Optionskontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. "Maßgebliche 
Wertpapierbörse" bezeichnet die Wertpapierbörse oder das Handelssystem, an der bzw. in dem der 
in die Berechnung des Basiswerts einfließende Kurs einer im Basiswert erfassten Aktie ermittelt wird. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, wird der Emittent den für die 
Berechnung des Einlösungsbetrags erforderlichen Referenzpreis nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 5 ermitteln. 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 8 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
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sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 7] [§ 8] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
Emissionsbedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den 
geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen 
Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen beschließt. 
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§ 6 
Marktstörung/Ersatzkurs 

 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis aus anderen als in § 5 

genannten Gründen nicht festgestellt wird oder der Handel in einzelnen im Basiswert erfassten Aktien 
an der jeweiligen maßgeblichen Wertpapierbörse (wie nachfolgend definiert), sofern eine wesentliche 
Anzahl oder ein wesentlicher Anteil unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung bzw. 
Basiswertgewichtung betroffen ist, oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der 
Relevanten Terminbörse gehandelten Termin- oder Optionskontrakten oder von auf die 
Terminkontrakte bezogenen Optionskontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. "Maßgebliche 
Wertpapierbörse" bezeichnet die Wertpapierbörse oder das Handelssystem, an der bzw. in dem der 
in die Berechnung des Basiswerts einfließende Kurs einer im Basiswert erfassten Aktie ermittelt wird. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, wird der Emittent den für die 
Berechnung des Einlösungsbetrags erforderlichen Referenzpreis nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 5 ermitteln. 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 8 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
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Geschäftsanschrift Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, hat eine unbedingte und unwiderrufliche 
Garantie (die "Garantie") für die ordnungsgemäße und pünktliche Erfüllung aller Lieferverpflichtungen 
sowie der Zahlung aller Kapital-, Zins- und sonstigen zahlbaren Beträge gegenüber den 
Wertpapierinhabern gemäß den Emissionsbedingungen der Wertpapiere übernommen. Die Garantie 
stellt einen Vertrag zugunsten der Wertpapierinhaber als begünstigte Dritte im Sinne des § 328 Abs. 
1 BGB dar, der jedem Wertpapierinhaber das Recht gibt, die Garantin unmittelbar aus der Garantie 
auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie unmittelbar gegen die Garantin 
durchzusetzen. Abschriften der Garantie sind bei der Zweigniederlassung der Garantin, der HSBC 
Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, kostenlos erhältlich. Eine 
Zahlung der Garantin auf eine Forderung der Wertpapierinhaber gegen die Garantin bewirkt eine 
Kürzung der entsprechenden Forderung unter den Wertpapieren gegen den Emittenten in der 
jeweiligen Höhe.  

 
(4) Falls die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) ihre Befugnis zur 

Gläubigerbeteiligung (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Garantin ausübt und diese 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung zu einer Herabschreibung oder Entwertung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Verbindlichkeiten der Garantin unter der Garantie 
gegenüber den Wertpapierinhabern (die "Garantieverpflichtungen") oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen und/oder einer Umwandlung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Garantieverpflichtungen oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen in Aktien oder andere Wertpapiere oder 
sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 
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soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den Emittenten und die Wertpapierinhaber 
bindend. 

 
[§ 6 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 7 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
 

a) jede Bezugnahme in diesen Emissionsbedingungen auf den Emittenten und/oder die Garantin 
ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten und/oder die 
Neue Garantin; und 

 
b) jede Bezugnahme auf das Land des Emittenten und/oder der Garantin ab diesem Zeitpunkt 

als Bezugnahme auf das Land, in dem der Neue Emittent seinen und/oder die Neue Garantin 
ihren Sitz hat/haben oder, falls abweichend, für Steuerzwecke als ansässig gilt. 

 
(4) Im Falle einer Ersetzung ist der Emittent berechtigt, [die Sammelurkunde][das 

Zentralregisterwertpapier] und die Emissionsbedingungen ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber 
anzupassen, soweit dies erforderlich ist, um die Wirkungen der Ersetzung nachzuvollziehen. 
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Geschäftsanschrift Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, hat eine unbedingte und unwiderrufliche 
Garantie (die "Garantie") für die ordnungsgemäße und pünktliche Erfüllung aller Lieferverpflichtungen 
sowie der Zahlung aller Kapital-, Zins- und sonstigen zahlbaren Beträge gegenüber den 
Wertpapierinhabern gemäß den Emissionsbedingungen der Wertpapiere übernommen. Die Garantie 
stellt einen Vertrag zugunsten der Wertpapierinhaber als begünstigte Dritte im Sinne des § 328 Abs. 
1 BGB dar, der jedem Wertpapierinhaber das Recht gibt, die Garantin unmittelbar aus der Garantie 
auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie unmittelbar gegen die Garantin 
durchzusetzen. Abschriften der Garantie sind bei der Zweigniederlassung der Garantin, der HSBC 
Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, kostenlos erhältlich. Eine 
Zahlung der Garantin auf eine Forderung der Wertpapierinhaber gegen die Garantin bewirkt eine 
Kürzung der entsprechenden Forderung unter den Wertpapieren gegen den Emittenten in der 
jeweiligen Höhe.  

 
(4) Falls die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) ihre Befugnis zur 

Gläubigerbeteiligung (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Garantin ausübt und diese 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung zu einer Herabschreibung oder Entwertung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Verbindlichkeiten der Garantin unter der Garantie 
gegenüber den Wertpapierinhabern (die "Garantieverpflichtungen") oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen und/oder einer Umwandlung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Garantieverpflichtungen oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen in Aktien oder andere Wertpapiere oder 
sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 
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soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den Emittenten und die Wertpapierinhaber 
bindend. 

 
[§ 6 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 7 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
 

a) jede Bezugnahme in diesen Emissionsbedingungen auf den Emittenten und/oder die Garantin 
ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten und/oder die 
Neue Garantin; und 

 
b) jede Bezugnahme auf das Land des Emittenten und/oder der Garantin ab diesem Zeitpunkt 

als Bezugnahme auf das Land, in dem der Neue Emittent seinen und/oder die Neue Garantin 
ihren Sitz hat/haben oder, falls abweichend, für Steuerzwecke als ansässig gilt. 

 
(4) Im Falle einer Ersetzung ist der Emittent berechtigt, [die Sammelurkunde][das 

Zentralregisterwertpapier] und die Emissionsbedingungen ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber 
anzupassen, soweit dies erforderlich ist, um die Wirkungen der Ersetzung nachzuvollziehen. 
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(wie in Absatz f) definiert) des Anpassungsereignisses vor dem Zeitpunkt der Feststellung des 
Referenzpreises am Ausübungstag, so werden vorbehaltlich der Regelung gemäß Absatz e) 
mit Wirkung vom Stichtag (einschließlich) das Bezugsverhältnis und der Basispreis 
entsprechend angepasst (die "Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden (vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz e)) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend den 
Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der Fall 
wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Werden die Aktienvertretenden Wertpapiere, die Basiswerte sind, im Falle eines 

Anpassungsereignisses wie in Absatz g) beschrieben angepasst, ohne dass die Relevante 
Terminbörse Anpassungen vornimmt bzw. vornehmen würde, wenn Optionskontrakte auf den 
Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt werden würden, ist der Emittent, wenn 
der Stichtag vor dem Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag fällt, 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Bezugsverhältnis und den Basispreis des Basiswerts 
entsprechend nach billigem Ermessen mit Wirkung zum Stichtag (einschließlich) an 
anzupassen. 

 
d) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) bis c) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Wertpapierinhaber bindend. 

 
e) Der Emittent kann von Absatz a) bis c) abweichende Anpassungsmaßnahmen ergreifen, wenn 

und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
erscheint, um die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn ein 
Anpassungsereignis bezüglich einer unterliegenden Aktie (wie in Absatz g) definiert) vorliegt 
und der Emittent des Basiswerts keine Anpassungsmaßnahmen ergreift und die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift oder ergreifen würde. Das 
Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz h) bleibt hiervon unberührt. 

 
f) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde.  
 

g) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert oder auf die dem Basiswert 
zugrunde liegenden Aktien (die "unterliegenden Aktien"). Für die Zwecke dieses Absatzes 
umfasst der Begriff Aktien auch die unterliegenden Aktien. 
 
(i) Änderung der Bedingungen der Aktienvertretenden Wertpapiere durch den Emittenten 

der jeweiligen Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(ii) Einstellung der Börsennotierung des Basiswerts oder einer unterliegenden Aktien an der 

jeweiligen Heimatbörse; 
(iii) Insolvenz des Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(iv) Ende der Laufzeit der Aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung durch den 

Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere oder aus sonstigem Grund; 
(v) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 

Bezugsrechts an die Aktionäre; 
(vi) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(vii) Emission von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf Aktien; 
(viii) Aktiensplit; 
(ix) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung oder durch Einziehung von Aktien; 
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§ 6 
Marktstörung/Ersatzkurs 

 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis durch die Relevante 

Referenzstelle nicht festgestellt wird oder der Handel in dem Basiswert an der Relevanten 
Referenzstelle oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der Relevanten Terminbörse 
gehandelten Options- und Terminkontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist.  
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Feststellung des 
Referenzpreises der von dem Emittenten ermittelte Ersatzkurs (der "Ersatzkurs") maßgeblich. Der 
Ersatzkurs entspricht dem Kurs, den der Emittent nach billigem Ermessen und unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Marktlage und des letzten vor der Marktstörung von der 
Relevanten Referenzstelle festgestellten Kurses des Basiswerts festsetzt. Die Festsetzung eines 
Ersatzkurses ist, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den Emittenten und die 
Optionsscheininhaber bindend. 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 8 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 
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(wie in Absatz f) definiert) des Anpassungsereignisses vor dem Zeitpunkt der Feststellung des 
Referenzpreises am Ausübungstag, so werden vorbehaltlich der Regelung gemäß Absatz e) 
mit Wirkung vom Stichtag (einschließlich) das Bezugsverhältnis und der Basispreis 
entsprechend angepasst (die "Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden (vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz e)) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend den 
Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der Fall 
wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Werden die Aktienvertretenden Wertpapiere, die Basiswerte sind, im Falle eines 

Anpassungsereignisses wie in Absatz g) beschrieben angepasst, ohne dass die Relevante 
Terminbörse Anpassungen vornimmt bzw. vornehmen würde, wenn Optionskontrakte auf den 
Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt werden würden, ist der Emittent, wenn 
der Stichtag vor dem Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag fällt, 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Bezugsverhältnis und den Basispreis des Basiswerts 
entsprechend nach billigem Ermessen mit Wirkung zum Stichtag (einschließlich) an 
anzupassen. 

 
d) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) bis c) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Wertpapierinhaber bindend. 

 
e) Der Emittent kann von Absatz a) bis c) abweichende Anpassungsmaßnahmen ergreifen, wenn 

und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
erscheint, um die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn ein 
Anpassungsereignis bezüglich einer unterliegenden Aktie (wie in Absatz g) definiert) vorliegt 
und der Emittent des Basiswerts keine Anpassungsmaßnahmen ergreift und die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift oder ergreifen würde. Das 
Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz h) bleibt hiervon unberührt. 

 
f) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde.  
 

g) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert oder auf die dem Basiswert 
zugrunde liegenden Aktien (die "unterliegenden Aktien"). Für die Zwecke dieses Absatzes 
umfasst der Begriff Aktien auch die unterliegenden Aktien. 
 
(i) Änderung der Bedingungen der Aktienvertretenden Wertpapiere durch den Emittenten 

der jeweiligen Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(ii) Einstellung der Börsennotierung des Basiswerts oder einer unterliegenden Aktien an der 

jeweiligen Heimatbörse; 
(iii) Insolvenz des Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(iv) Ende der Laufzeit der Aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung durch den 

Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere oder aus sonstigem Grund; 
(v) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 

Bezugsrechts an die Aktionäre; 
(vi) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(vii) Emission von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf Aktien; 
(viii) Aktiensplit; 
(ix) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung oder durch Einziehung von Aktien; 
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§ 6 
Marktstörung/Ersatzkurs 

 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis durch die Relevante 

Referenzstelle nicht festgestellt wird oder der Handel in dem Basiswert an der Relevanten 
Referenzstelle oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der Relevanten Terminbörse 
gehandelten Options- und Terminkontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist.  
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, ist für die Feststellung des 
Referenzpreises der von dem Emittenten ermittelte Ersatzkurs (der "Ersatzkurs") maßgeblich. Der 
Ersatzkurs entspricht dem Kurs, den der Emittent nach billigem Ermessen und unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Marktlage und des letzten vor der Marktstörung von der 
Relevanten Referenzstelle festgestellten Kurses des Basiswerts festsetzt. Die Festsetzung eines 
Ersatzkurses ist, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den Emittenten und die 
Optionsscheininhaber bindend. 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 8 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 
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Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 7] [§ 8] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
Emissionsbedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den 
geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen 
Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen beschließt. 
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wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) und b) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
d) Der Emittent ergreift von Absatz a) und Absatz b) abweichende Anpassungsmaßnahmen, 

wenn und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
ist, um die Optionsscheininhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift bzw. im Falle des Absatzes a) ergreifen 
würde. Das Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz g) bleibt hiervon unberührt. 

 
e) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde. 
 
f) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 

nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert. 
 

(i) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 
Bezugsrechts an die Aktionäre; 

(ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(iii) Emission von Wertpapieren durch eine Gesellschaft mit Options- oder Wandelrechten 

auf Aktien dieser Gesellschaft; 
(iv) Aktiensplit; 
(v) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien oder durch Einziehung von 

Aktien; 
(vi) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden behandelt 

werden; 
(vii) endgültige Einstellung der Börsennotierung der Aktien aufgrund einer Verschmelzung 

durch Aufnahme oder Neugründung oder aufgrund einer Übernahme der Gesellschaft 
oder aus einem sonstigen Grund; 

(viii) Verschmelzung der Gesellschaft im Wege der Aufnahme, bei der die Gesellschaft nicht 
die übernehmende Gesellschaft ist; 

(ix) Gattungsänderung; 
(x) Umwandlung im Wege der Neugründung (Ausgliederung) und bei jedem sonstigen 

Vorgang (beispielsweise Spaltung, Vermögensübertragung, Eingliederung, 
Umstrukturierung, Formwechsel oder Aktienumtausch), durch den oder auf Grund 
dessen sämtliche Aktien der Gesellschaft endgültig untergehen, übertragen werden, zu 
übertragen sind oder in ihrer Gattung oder Rechtsnatur verändert werden; 

(xi) Verstaatlichung; 
(xii) Übernahmeangebot sowie 
(xiii) jedes andere vergleichbare Ereignis, das einen Konzentrations-, Verwässerungs- oder 

sonstigen Effekt auf den rechnerischen Kurs des Basiswerts haben kann. 
 
g) Ist nach Ansicht der Relevanten Terminbörse oder des Emittenten eine sachgerechte 

Anpassungsmaßnahme aus welchen Gründen auch immer nicht möglich und/oder sollte der 
Emittent feststellen, dass er aufgrund der Anpassungsmaßnahme nicht oder nur noch unter 
unverhältnismäßig erschwerten Bedingungen wirtschaftlicher oder praktischer Art in der Lage 
ist, die für die Absicherung seiner Zahlungsverpflichtung aus der Begebung der 
Optionsscheine erforderlichen Sicherungsgeschäfte zu tätigen, ist der Emittent berechtigt, 
jedoch nicht verpflichtet, die Optionsscheine durch Bekanntmachung gemäß [§ 7] [§ 8] zu 
kündigen. Die Bekanntmachung wird den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung (der 
"Kündigungstag") enthalten. Zwischen Bekanntmachung und Kündigungstag wird eine den 
Umständen nach angemessene Frist eingehalten. Im Falle einer solchen Kündigung entspricht 
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e) Der Emittent kann von Absatz a) bis c) abweichende Anpassungsmaßnahmen ergreifen, wenn 
und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
erscheint, um die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn ein 
Anpassungsereignis bezüglich einer unterliegenden Aktie (wie in Absatz g) definiert) vorliegt 
und der Emittent des Basiswerts keine Anpassungsmaßnahmen ergreift und die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift oder ergreifen würde. Das 
Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz h) bleibt hiervon unberührt. 

 
f) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde.  
 

g) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert oder auf die dem Basiswert 
zugrunde liegenden Aktien (die "unterliegenden Aktien"). Für die Zwecke dieses Absatzes 
umfasst der Begriff Aktien auch die unterliegenden Aktien. 
 
(i) Änderung der Bedingungen der Aktienvertretenden Wertpapiere durch den Emittenten 

der jeweiligen Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(ii) Einstellung der Börsennotierung des Basiswerts oder einer unterliegenden Aktien an der 

jeweiligen Heimatbörse; 
(iii) Insolvenz des Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(iv) Ende der Laufzeit der Aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung durch den 

Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere oder aus sonstigem Grund; 
(v) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 

Bezugsrechts an die Aktionäre; 
(vi) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(vii) Emission von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf Aktien; 
(viii) Aktiensplit; 
(ix) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung oder durch Einziehung von Aktien; 
(x) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden behandelt 

werden; 
(xi) endgültige Einstellung der Börsennotierung der Aktien aufgrund einer Verschmelzung 

durch Aufnahme oder Neugründung oder aufgrund einer Übernahme der Gesellschaft 
der Aktien oder aus einem sonstigen Grund; 

(xii) Verschmelzung der Gesellschaft im Wege der Aufnahme, bei der die Gesellschaft nicht 
die übernehmende Gesellschaft ist; 

(xiii) Gattungsänderung; 
(xiv) Umwandlung im Wege der Neugründung (Ausgliederung) und bei jedem sonstigen 

Vorgang (beispielsweise Spaltung, Vermögensübertragung, Eingliederung, 
Umstrukturierung, Formwechsel oder Aktienumtausch), durch den oder auf Grund 
dessen sämtliche Aktien der Gesellschaft endgültig untergehen, übertragen werden, zu 
übertragen sind oder in ihrer Gattung oder Rechtsnatur verändert werden; 

(xv) Verstaatlichung; 
(xvi) Übernahmeangebot sowie 
(xvii) jedes andere vergleichbare Ereignis, das einen Konzentrations-, Verwässerungs- oder 

sonstigen Effekt auf den rechnerischen Kurs des Basiswerts haben kann und aufgrund 
dessen (a) der Emittent des Basiswerts Anpassungen der Aktienvertretenden 
Wertpapiere vornimmt oder (b) die Relevante Terminbörse eine Anpassung der 
Optionskontrakte auf die Aktienvertretenden Wertpapiere vornimmt bzw. vornehmen 
würde, wenn Optionskontrakte auf die Aktienvertretenden Wertpapiere an der 
Relevanten Terminbörse gehandelt werden würden. 

 
h) Werden oder wurden die Aktienvertretenden Wertpapiere, die Basiswerte sind, im Falle eines 

Anpassungsereignisses, wie in Absatz g) beschrieben, nach Ansicht des Emittenten aus 
welchen Gründen auch immer nicht sachgerecht angepasst und/oder sollte der Emittent 



https://www.hsbc-zertifikate.de/


https://www.hsbc-zertifikate.de/






https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/wm-refinitiv-fx-benchmarks
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/wm-refinitiv-fx-benchmarks
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/wm-refinitiv-fx-benchmarks
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/wm-refinitiv-fx-benchmarks


https://www.hsbc-zertifikate.de/








 

342 

 

wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) und b) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
d) Der Emittent ergreift von Absatz a) und Absatz b) abweichende Anpassungsmaßnahmen, 

wenn und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
ist, um die Optionsscheininhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift bzw. im Falle des Absatzes a) ergreifen 
würde. Das Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz g) bleibt hiervon unberührt. 

 
e) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde. 
 
f) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 

nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert. 
 

(i) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 
Bezugsrechts an die Aktionäre; 

(ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(iii) Emission von Wertpapieren durch eine Gesellschaft mit Options- oder Wandelrechten 

auf Aktien dieser Gesellschaft; 
(iv) Aktiensplit; 
(v) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien oder durch Einziehung von 

Aktien; 
(vi) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden behandelt 

werden; 
(vii) endgültige Einstellung der Börsennotierung der Aktien aufgrund einer Verschmelzung 

durch Aufnahme oder Neugründung oder aufgrund einer Übernahme der Gesellschaft 
oder aus einem sonstigen Grund; 

(viii) Verschmelzung der Gesellschaft im Wege der Aufnahme, bei der die Gesellschaft nicht 
die übernehmende Gesellschaft ist; 

(ix) Gattungsänderung; 
(x) Umwandlung im Wege der Neugründung (Ausgliederung) und bei jedem sonstigen 

Vorgang (beispielsweise Spaltung, Vermögensübertragung, Eingliederung, 
Umstrukturierung, Formwechsel oder Aktienumtausch), durch den oder auf Grund 
dessen sämtliche Aktien der Gesellschaft endgültig untergehen, übertragen werden, zu 
übertragen sind oder in ihrer Gattung oder Rechtsnatur verändert werden; 

(xi) Verstaatlichung; 
(xii) Übernahmeangebot sowie 
(xiii) jedes andere vergleichbare Ereignis, das einen Konzentrations-, Verwässerungs- oder 

sonstigen Effekt auf den rechnerischen Kurs des Basiswerts haben kann. 
 
g) Ist nach Ansicht der Relevanten Terminbörse oder des Emittenten eine sachgerechte 

Anpassungsmaßnahme aus welchen Gründen auch immer nicht möglich und/oder sollte der 
Emittent feststellen, dass er aufgrund der Anpassungsmaßnahme nicht oder nur noch unter 
unverhältnismäßig erschwerten Bedingungen wirtschaftlicher oder praktischer Art in der Lage 
ist, die für die Absicherung seiner Zahlungsverpflichtung aus der Begebung der 
Optionsscheine erforderlichen Sicherungsgeschäfte zu tätigen, ist der Emittent berechtigt, 
jedoch nicht verpflichtet, die Optionsscheine durch Bekanntmachung gemäß [§ 7] [§ 8] zu 
kündigen. Die Bekanntmachung wird den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung (der 
"Kündigungstag") enthalten. Zwischen Bekanntmachung und Kündigungstag wird eine den 
Umständen nach angemessene Frist eingehalten. Im Falle einer solchen Kündigung entspricht 
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e) Der Emittent kann von Absatz a) bis c) abweichende Anpassungsmaßnahmen ergreifen, wenn 
und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
erscheint, um die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn ein 
Anpassungsereignis bezüglich einer unterliegenden Aktie (wie in Absatz g) definiert) vorliegt 
und der Emittent des Basiswerts keine Anpassungsmaßnahmen ergreift und die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift oder ergreifen würde. Das 
Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz h) bleibt hiervon unberührt. 

 
f) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde.  
 

g) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert oder auf die dem Basiswert 
zugrunde liegenden Aktien (die "unterliegenden Aktien"). Für die Zwecke dieses Absatzes 
umfasst der Begriff Aktien auch die unterliegenden Aktien. 
 
(i) Änderung der Bedingungen der Aktienvertretenden Wertpapiere durch den Emittenten 

der jeweiligen Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(ii) Einstellung der Börsennotierung des Basiswerts oder einer unterliegenden Aktien an der 

jeweiligen Heimatbörse; 
(iii) Insolvenz des Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(iv) Ende der Laufzeit der Aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung durch den 

Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere oder aus sonstigem Grund; 
(v) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 

Bezugsrechts an die Aktionäre; 
(vi) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(vii) Emission von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf Aktien; 
(viii) Aktiensplit; 
(ix) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung oder durch Einziehung von Aktien; 
(x) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden behandelt 

werden; 
(xi) endgültige Einstellung der Börsennotierung der Aktien aufgrund einer Verschmelzung 

durch Aufnahme oder Neugründung oder aufgrund einer Übernahme der Gesellschaft 
der Aktien oder aus einem sonstigen Grund; 

(xii) Verschmelzung der Gesellschaft im Wege der Aufnahme, bei der die Gesellschaft nicht 
die übernehmende Gesellschaft ist; 

(xiii) Gattungsänderung; 
(xiv) Umwandlung im Wege der Neugründung (Ausgliederung) und bei jedem sonstigen 

Vorgang (beispielsweise Spaltung, Vermögensübertragung, Eingliederung, 
Umstrukturierung, Formwechsel oder Aktienumtausch), durch den oder auf Grund 
dessen sämtliche Aktien der Gesellschaft endgültig untergehen, übertragen werden, zu 
übertragen sind oder in ihrer Gattung oder Rechtsnatur verändert werden; 

(xv) Verstaatlichung; 
(xvi) Übernahmeangebot sowie 
(xvii) jedes andere vergleichbare Ereignis, das einen Konzentrations-, Verwässerungs- oder 

sonstigen Effekt auf den rechnerischen Kurs des Basiswerts haben kann und aufgrund 
dessen (a) der Emittent des Basiswerts Anpassungen der Aktienvertretenden 
Wertpapiere vornimmt oder (b) die Relevante Terminbörse eine Anpassung der 
Optionskontrakte auf die Aktienvertretenden Wertpapiere vornimmt bzw. vornehmen 
würde, wenn Optionskontrakte auf die Aktienvertretenden Wertpapiere an der 
Relevanten Terminbörse gehandelt werden würden. 

 
h) Werden oder wurden die Aktienvertretenden Wertpapiere, die Basiswerte sind, im Falle eines 

Anpassungsereignisses, wie in Absatz g) beschrieben, nach Ansicht des Emittenten aus 
welchen Gründen auch immer nicht sachgerecht angepasst und/oder sollte der Emittent 
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anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 7] [§ 8] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
Emissionsbedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den 
geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen 
Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen beschließt. 
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anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 7] [§ 8] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
Emissionsbedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den 
geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen 
Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen beschließt. 
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h) Der Emittent wird Anpassungsmaßnahmen sowie den Tag ihrer Wirksamkeit unverzüglich 

unter der Internetadresse www.hsbc-zertifikate.de oder unter einer gemäß [§ 7] [§ 8] bekannt 
gemachten Nachfolgeadresse veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist nicht Voraussetzung 
für die Rechtswirksamkeit der entsprechenden Anpassungsmaßnahme. 

 
§ 6 

Marktstörung/Ersatzkurs 
 

(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis aus anderen als in § 5 
genannten Gründen nicht festgestellt wird oder der Handel in einzelnen im Basiswert erfassten Aktien 
an der jeweiligen maßgeblichen Wertpapierbörse (wie nachfolgend definiert), sofern eine wesentliche 
Anzahl oder ein wesentlicher Anteil unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung bzw. 
Basiswertgewichtung betroffen ist, oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der 
Relevanten Terminbörse gehandelten Termin- oder Optionskontrakten oder von auf die 
Terminkontrakte bezogenen Optionskontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. "Maßgebliche 
Wertpapierbörse" bezeichnet die Wertpapierbörse oder das Handelssystem, an der bzw. in dem der 
in die Berechnung des Basiswerts einfließende Kurs einer im Basiswert erfassten Aktie ermittelt wird. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, wird der Emittent den für die 
Berechnung des Einlösungsbetrags erforderlichen Referenzpreis nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 5 ermitteln. 

[§ 7 
Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  

 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
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h) Der Emittent wird Anpassungsmaßnahmen sowie den Tag ihrer Wirksamkeit unverzüglich 

unter der Internetadresse www.hsbc-zertifikate.de oder unter einer gemäß [§ 7] [§ 8] bekannt 
gemachten Nachfolgeadresse veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist nicht Voraussetzung 
für die Rechtswirksamkeit der entsprechenden Anpassungsmaßnahme. 

 
§ 6 

Marktstörung/Ersatzkurs 
 

(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis aus anderen als in § 5 
genannten Gründen nicht festgestellt wird oder der Handel in einzelnen im Basiswert erfassten Aktien 
an der jeweiligen maßgeblichen Wertpapierbörse (wie nachfolgend definiert), sofern eine wesentliche 
Anzahl oder ein wesentlicher Anteil unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung bzw. 
Basiswertgewichtung betroffen ist, oder der Handel von auf den Basiswert bezogenen, an der 
Relevanten Terminbörse gehandelten Termin- oder Optionskontrakten oder von auf die 
Terminkontrakte bezogenen Optionskontrakten in der letzten halben Stunde vor Feststellung des 
Referenzpreises ausgesetzt oder eingeschränkt ist und nach Ermessen des Emittenten die 
Aussetzung und Einschränkung hinsichtlich der Feststellung wesentlich ist. "Maßgebliche 
Wertpapierbörse" bezeichnet die Wertpapierbörse oder das Handelssystem, an der bzw. in dem der 
in die Berechnung des Basiswerts einfließende Kurs einer im Basiswert erfassten Aktie ermittelt wird. 
 

(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, wird der Emittent den für die 
Berechnung des Einlösungsbetrags erforderlichen Referenzpreis nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 5 ermitteln. 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
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anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 6] [§ 7] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
Emissionsbedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den 
geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen 
Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen beschließt. 
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anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 6] [§ 7] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
Emissionsbedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den 
geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen 
Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen beschließt. 
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§ 6 
Marktstörung 

 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis aus anderen als in § 5 

genannten Gründen nicht festgestellt wird. 
 
(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, wird der Emittent den für die 

Berechnung des Einlösungsbetrags erforderlichen Referenzpreis nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 5 ermitteln. § 5 Absatz d) Satz 1 gilt entsprechend. 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 8 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
 

a) jede Bezugnahme in diesen Emissionsbedingungen auf den Emittenten und/oder die Garantin 
ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten und/oder die 
Neue Garantin; und 
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§ 6 
Marktstörung 

 
(1) Eine Marktstörung liegt vor, wenn am Ausübungstag der Referenzpreis aus anderen als in § 5 

genannten Gründen nicht festgestellt wird. 
 
(2) Sofern am Ausübungstag eine Marktstörung gemäß Absatz (1) vorliegt, wird der Emittent den für die 

Berechnung des Einlösungsbetrags erforderlichen Referenzpreis nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 5 ermitteln. § 5 Absatz d) Satz 1 gilt entsprechend. 

 
[§ 7 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 8 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
 

a) jede Bezugnahme in diesen Emissionsbedingungen auf den Emittenten und/oder die Garantin 
ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten und/oder die 
Neue Garantin; und 
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Garantie (die "Garantie") für die ordnungsgemäße und pünktliche Erfüllung aller Lieferverpflichtungen 
sowie der Zahlung aller Kapital-, Zins- und sonstigen zahlbaren Beträge gegenüber den 
Wertpapierinhabern gemäß den Emissionsbedingungen der Wertpapiere übernommen. Die Garantie 
stellt einen Vertrag zugunsten der Wertpapierinhaber als begünstigte Dritte im Sinne des § 328 Abs. 
1 BGB dar, der jedem Wertpapierinhaber das Recht gibt, die Garantin unmittelbar aus der Garantie 
auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie unmittelbar gegen die Garantin 
durchzusetzen. Abschriften der Garantie sind bei der Zweigniederlassung der Garantin, der HSBC 
Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, kostenlos erhältlich. Eine 
Zahlung der Garantin auf eine Forderung der Wertpapierinhaber gegen die Garantin bewirkt eine 
Kürzung der entsprechenden Forderung unter den Wertpapieren gegen den Emittenten in der 
jeweiligen Höhe.  

 
(4) Falls die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) ihre Befugnis zur 

Gläubigerbeteiligung (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Garantin ausübt und diese 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung zu einer Herabschreibung oder Entwertung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Verbindlichkeiten der Garantin unter der Garantie 
gegenüber den Wertpapierinhabern (die "Garantieverpflichtungen") oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen und/oder einer Umwandlung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Garantieverpflichtungen oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen in Aktien oder andere Wertpapiere oder 
sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 
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www.hsbc-zertifikate.de oder unter einer gemäß [§ 10] [§ 11] bekannt gemachten Nachfolgeadresse 
veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist nicht Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit der 
entsprechenden Anpassungsmaßnahmen. 
 

§ 7 
Anpassungen/außerordentliche Kündigung 

 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf Aktien: 
In Bezug auf Basiswerte, die Aktien sind, sind die folgenden Bestimmungen anwendbar: 

 
a) Passt die Relevante Terminbörse im Falle eines Anpassungsereignisses (wie in Absatz f) 

definiert) bei den an ihr gehandelten Optionskontrakten auf den Basiswert den Basispreis oder 
die Anzahl der Aktien je Option an und liegt der Stichtag des Anpassungsereignisses vor dem 
Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag, so werden vorbehaltlich 
der Regelung gemäß Absatz d) mit Wirkung vom Stichtag (einschließlich) (wie in Absatz e) 
definiert) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend angepasst (die 
"Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz d) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend den 
Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der Fall 
wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) und b) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
d) Der Emittent ergreift von Absatz a) und Absatz b) abweichende Anpassungsmaßnahmen, 

wenn und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
ist, um die Optionsscheininhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift bzw. im Falle des Absatzes a) ergreifen 
würde. Das Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz g) bleibt hiervon unberührt. 

 
e) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde. 
 
f) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 

nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert. 
 

(i) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 
Bezugsrechts an die Aktionäre; 

(ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(iii) Emission von Wertpapieren durch eine Gesellschaft mit Options- oder Wandelrechten 

auf Aktien dieser Gesellschaft; 
(iv) Aktiensplit; 
(v) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien oder durch Einziehung von 

Aktien; 
(vi) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden behandelt 

werden; 
(vii) endgültige Einstellung der Börsennotierung der Aktien aufgrund einer Verschmelzung 

durch Aufnahme oder Neugründung oder aufgrund einer Übernahme der Gesellschaft 
oder aus einem sonstigen Grund; 
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mit Wirkung vom Stichtag (einschließlich) das Bezugsverhältnis und der Basispreis 
entsprechend angepasst (die "Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden (vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz e)) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend den 
Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der Fall 
wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Werden die Aktienvertretenden Wertpapiere, die Basiswerte sind, im Falle eines 

Anpassungsereignisses wie in Absatz g) beschrieben angepasst, ohne dass die Relevante 
Terminbörse Anpassungen vornimmt bzw. vornehmen würde, wenn Optionskontrakte auf den 
Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt werden würden, ist der Emittent, wenn 
der Stichtag vor dem Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag fällt, 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Bezugsverhältnis und den Basispreis des Basiswerts 
entsprechend nach billigem Ermessen mit Wirkung zum Stichtag (einschließlich) an 
anzupassen. 

 
d) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) bis c) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Wertpapierinhaber bindend. 

 
e) Der Emittent kann von Absatz a) bis c) abweichende Anpassungsmaßnahmen ergreifen, wenn 

und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
erscheint, um die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn ein 
Anpassungsereignis bezüglich einer unterliegenden Aktie (wie in Absatz g) definiert) vorliegt 
und der Emittent des Basiswerts keine Anpassungsmaßnahmen ergreift und die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift oder ergreifen würde. Das 
Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz h) bleibt hiervon unberührt. 

 
f) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde.  
 

g) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert oder auf die dem Basiswert 
zugrunde liegenden Aktien (die "unterliegenden Aktien"). Für die Zwecke dieses Absatzes 
umfasst der Begriff Aktien auch die unterliegenden Aktien. 
 
(i) Änderung der Bedingungen der Aktienvertretenden Wertpapiere durch den Emittenten 

der jeweiligen Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(ii) Einstellung der Börsennotierung des Basiswerts oder einer unterliegenden Aktien an der 

jeweiligen Heimatbörse; 
(iii) Insolvenz des Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(iv) Ende der Laufzeit der Aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung durch den 

Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere oder aus sonstigem Grund; 
(v) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 

Bezugsrechts an die Aktionäre; 
(vi) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(vii) Emission von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf Aktien; 
(viii) Aktiensplit; 
(ix) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung oder durch Einziehung von Aktien; 
(x) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden behandelt 

werden; 
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§ 7 

Anpassungen/außerordentliche Kündigung 
 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf Aktien: 
In Bezug auf Basiswerte, die Aktien sind, sind die folgenden Bestimmungen anwendbar: 

 
a) Passt die Relevante Terminbörse im Falle eines Anpassungsereignisses (wie in Absatz f) 

definiert) bei den an ihr gehandelten Optionskontrakten auf den Basiswert den Basispreis oder 
die Anzahl der Aktien je Option an und liegt der Stichtag des Anpassungsereignisses vor dem 
Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag, so werden vorbehaltlich 
der Regelung gemäß Absatz d) mit Wirkung vom Stichtag (einschließlich) (wie in Absatz e) 
definiert) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend angepasst (die 
"Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz d) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend den 
Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der Fall 
wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) und b) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
d) Der Emittent ergreift von Absatz a) und Absatz b) abweichende Anpassungsmaßnahmen, 

wenn und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
ist, um die Optionsscheininhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift bzw. im Falle des Absatzes a) ergreifen 
würde. Das Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz g) bleibt hiervon unberührt. 

 
e) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde. 
 
f) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 

nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert. 
 

(i) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 
Bezugsrechts an die Aktionäre; 

(ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(iii) Emission von Wertpapieren durch eine Gesellschaft mit Options- oder Wandelrechten 

auf Aktien dieser Gesellschaft; 
(iv) Aktiensplit; 
(v) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien oder durch Einziehung von 

Aktien; 
(vi) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden behandelt 

werden; 
(vii) endgültige Einstellung der Börsennotierung der Aktien aufgrund einer Verschmelzung 

durch Aufnahme oder Neugründung oder aufgrund einer Übernahme der Gesellschaft 
oder aus einem sonstigen Grund; 

(viii) Verschmelzung der Gesellschaft im Wege der Aufnahme, bei der die Gesellschaft nicht 
die übernehmende Gesellschaft ist; 

(ix) Gattungsänderung; 
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b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 
Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden (vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz e)) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend den 
Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der Fall 
wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Werden die Aktienvertretenden Wertpapiere, die Basiswerte sind, im Falle eines 

Anpassungsereignisses wie in Absatz g) beschrieben angepasst, ohne dass die Relevante 
Terminbörse Anpassungen vornimmt bzw. vornehmen würde, wenn Optionskontrakte auf den 
Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt werden würden, ist der Emittent, wenn 
der Stichtag vor dem Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag fällt, 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Bezugsverhältnis und den Basispreis des Basiswerts 
entsprechend nach billigem Ermessen mit Wirkung zum Stichtag (einschließlich) an 
anzupassen. 

 
d) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) bis c) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Wertpapierinhaber bindend. 

 
e) Der Emittent kann von Absatz a) bis c) abweichende Anpassungsmaßnahmen ergreifen, wenn 

und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
erscheint, um die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn ein 
Anpassungsereignis bezüglich einer unterliegenden Aktie (wie in Absatz g) definiert) vorliegt 
und der Emittent des Basiswerts keine Anpassungsmaßnahmen ergreift und die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift oder ergreifen würde. Das 
Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz h) bleibt hiervon unberührt. 

 
f) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde.  
 

g) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert oder auf die dem Basiswert 
zugrunde liegenden Aktien (die "unterliegenden Aktien"). Für die Zwecke dieses Absatzes 
umfasst der Begriff Aktien auch die unterliegenden Aktien. 
 
(i) Änderung der Bedingungen der Aktienvertretenden Wertpapiere durch den Emittenten 

der jeweiligen Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(ii) Einstellung der Börsennotierung des Basiswerts oder einer unterliegenden Aktien an der 

jeweiligen Heimatbörse; 
(iii) Insolvenz des Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(iv) Ende der Laufzeit der Aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung durch den 

Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere oder aus sonstigem Grund; 
(v) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 

Bezugsrechts an die Aktionäre; 
(vi) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(vii) Emission von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf Aktien; 
(viii) Aktiensplit; 
(ix) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung oder durch Einziehung von Aktien; 
(x) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden behandelt 

werden; 
(xi) endgültige Einstellung der Börsennotierung der Aktien aufgrund einer Verschmelzung 

durch Aufnahme oder Neugründung oder aufgrund einer Übernahme der Gesellschaft 
der Aktien oder aus einem sonstigen Grund; 
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Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 10] [§ 11] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
Emissionsbedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den 
geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen 
Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen beschließt. 

 
§ 4 

Ausübung 





 

469 

 

Bankarbeitstagen], nach dem Tag, auf den das Knock-out-Ereignis fällt] [erlischt das Optionsrecht 
und die Wertpapiere verfallen wertlos]. 

 
(3) Mit Zahlung des Einlösungsbetrags [bzw. des Knock-out-Betrags] [bzw. mit dem wertlosen Verfall 

der Wertpapiere] erlöschen alle Verpflichtungen des Emittenten aus den Optionsscheinen. 
 
(4) Alle etwaigen im Zusammenhang mit der Zahlung des Einlösungsbetrags [bzw. des 

Knock-out-Betrags] anfallenden Steuern oder Abgaben sind vom Optionsscheininhaber zu tragen. 
Der Emittent wird durch Leistung der Zahlung an Clearstream oder zu dessen Gunsten von seiner 
Zahlungspflicht befreit. 

 
§ 6 

Dividendenanpassung 
 
Im Falle von Dividendenausschüttungen bezogen auf den Basiswert durch die betreffende Gesellschaft 
bleibt das Bezugsverhältnis unverändert und der dann maßgebliche Basispreis wird mit Wirkung zum 
Stichtag (einschließlich) um die Bruttodividende multipliziert mit dem maßgeblichen Dividendenprozentsatz 
reduziert. "Bruttodividende" ist die von der Gesellschaft beschlossene Dividende (vor der Einbehaltung von 
Steuern an der Quelle). Stichtag im Sinne dieses Absatzes ist der erste Handelstag, an dem die [Aktien] 
[aktienähnlichen oder aktienvertretenden Wertpapiere] an der Relevanten Referenzstelle "ex Dividende" 
notiert werden. 
 
Der Emittent ist im Falle von Dividendenausschüttungen berechtigt, sofern der Nettodividendenprozentsatz 
geringer ist als der maßgebliche Dividendenprozentsatz, den maßgeblichen Dividendenprozentsatz auf den 
Nettodividendenprozentsatz herabzusetzen. Der "Nettodividendenprozentsatz" ist 100% vermindert um den 
im Wege des Quellensteuerabzugs einbehaltenen Kapitalertragssteuersatzes des Staates in dem die 
Gesellschaft ihren Sitz hat, ohne Berücksichtigung etwa bestehender Doppelbesteuerungsabkommen, wie 
von der STOXX Limited als Prozentsatz unter der Internetadresse http://www.stoxx.com/indices/taxes.html 
oder einer gemäß nachfolgendem Absatz bekannt gemachten Nachfolgeadresse der STOXX Limited oder 
einer anderen Publikationsstelle veröffentlicht. 
 
Der Emittent wird die Anpassung des maßgeblichen Dividendenprozentsatzes sowie den Tag ihrer 
Wirksamkeit und eine etwaige Nachfolgeadresse unverzüglich und ausschließlich unter der Internetadresse 
www.hsbc-zertifikate.de oder unter einer gemäß [§ 10] [§ 11] bekannt gemachten Nachfolgeadresse 
veröffentlichen. Diese Veröffentlichung ist nicht Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit der 
entsprechenden Anpassungsmaßnahmen. 
 

§ 7 
Anpassungen/außerordentliche Kündigung 

 
[Anwendbar bei Wertpapieren bezogen auf Aktien: 
In Bezug auf Basiswerte, die Aktien sind, sind die folgenden Bestimmungen anwendbar: 

 
a) Passt die Relevante Terminbörse im Falle eines Anpassungsereignisses (wie in Absatz f) 

definiert) bei den an ihr gehandelten Optionskontrakten auf den Basiswert den Basispreis oder 
die Anzahl der Aktien je Option an und liegt der Stichtag des Anpassungsereignisses vor dem 
Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises am Ausübungstag, so werden vorbehaltlich 
der Regelung gemäß Absatz d) mit Wirkung vom Stichtag (einschließlich) (wie in Absatz e) 
definiert) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend angepasst (die 
"Anpassungsmaßnahme"). 

 
b) Wenn im Falle eines Anpassungsereignisses Optionskontrakte auf den Basiswert an der 

Relevanten Terminbörse nicht oder nicht mehr gehandelt werden, werden vorbehaltlich der 
Regelung gemäß Absatz d) das Bezugsverhältnis und der Basispreis entsprechend den 
Regeln der Relevanten Terminbörse mit Wirkung zum Stichtag angepasst, wie es der Fall 
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wäre, wenn Optionskontrakte auf den Basiswert an der Relevanten Terminbörse gehandelt 
werden würden. 

 
c) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) und b) werden durch den 

Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
d) Der Emittent ergreift von Absatz a) und Absatz b) abweichende Anpassungsmaßnahmen, 

wenn und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
ist, um die Optionsscheininhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift bzw. im Falle des Absatzes a) ergreifen 
würde. Das Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz g) bleibt hiervon unberührt. 

 
e) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde. 
 
f) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 

nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert. 
 

(i) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 
Bezugsrechts an die Aktionäre; 

(ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(iii) Emission von Wertpapieren durch eine Gesellschaft mit Options- oder Wandelrechten 

auf Aktien dieser Gesellschaft; 
(iv) Aktiensplit; 
(v) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien oder durch Einziehung von 

Aktien; 
(vi) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden behandelt 

werden; 
(vii) endgültige Einstellung der Börsennotierung der Aktien aufgrund einer Verschmelzung 

durch Aufnahme oder Neugründung oder aufgrund einer Übernahme der Gesellschaft 
oder aus einem sonstigen Grund; 

(viii) Verschmelzung der Gesellschaft im Wege der Aufnahme, bei der die Gesellschaft nicht 
die übernehmende Gesellschaft ist; 

(ix) Gattungsänderung; 
(x) Umwandlung im Wege der Neugründung (Ausgliederung) und bei jedem sonstigen 

Vorgang (beispielsweise Spaltung, Vermögensübertragung, Eingliederung, 
Umstrukturierung, Formwechsel oder Aktienumtausch), durch den oder auf Grund 
dessen sämtliche Aktien der Gesellschaft endgültig untergehen, übertragen werden, zu 
übertragen sind oder in ihrer Gattung oder Rechtsnatur verändert werden; 

(xi) Verstaatlichung; 
(xii) Übernahmeangebot sowie 
(xiii) jedes andere vergleichbare Ereignis, das einen Konzentrations-, Verwässerungs- oder 

sonstigen Effekt auf den rechnerischen Kurs des Basiswerts haben kann. 
 

g) Ist nach Ansicht der Relevanten Terminbörse oder des Emittenten eine sachgerechte 
Anpassungsmaßnahme aus welchen Gründen auch immer nicht möglich und/oder sollte der 
Emittent feststellen, dass er aufgrund der Anpassungsmaßnahme nicht oder nur noch unter 
unverhältnismäßig erschwerten Bedingungen wirtschaftlicher oder praktischer Art in der Lage 
ist, die für die Absicherung seiner Zahlungsverpflichtung aus der Begebung der 
Optionsscheine erforderlichen Sicherungsgeschäfte zu tätigen, ist der Emittent berechtigt, 
jedoch nicht verpflichtet, die Optionsscheine durch Bekanntmachung gemäß [§ 10] [§ 11] zu 
kündigen. Die Bekanntmachung wird den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung (der 
"Kündigungstag") enthalten. Zwischen Bekanntmachung und Kündigungstag wird eine den 
Umständen nach angemessene Frist eingehalten. Im Falle einer solchen Kündigung entspricht 
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e) Der Emittent kann von Absatz a) bis c) abweichende Anpassungsmaßnahmen ergreifen, wenn 
und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
erscheint, um die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn ein 
Anpassungsereignis bezüglich einer unterliegenden Aktie (wie in Absatz g) definiert) vorliegt 
und der Emittent des Basiswerts keine Anpassungsmaßnahmen ergreift und die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift oder ergreifen würde. Das 
Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz h) bleibt hiervon unberührt. 

 
f) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde.  
 

g) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert oder auf die dem Basiswert 
zugrunde liegenden Aktien (die "unterliegenden Aktien"). Für die Zwecke dieses Absatzes 
umfasst der Begriff Aktien auch die unterliegenden Aktien. 
 
(i) Änderung der Bedingungen der Aktienvertretenden Wertpapiere durch den Emittenten 

der jeweiligen Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(ii) Einstellung der Börsennotierung des Basiswerts oder einer unterliegenden Aktien an der 

jeweiligen Heimatbörse; 
(iii) Insolvenz des Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(iv) Ende der Laufzeit der Aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung durch den 

Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere oder aus sonstigem Grund; 
(v) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 

Bezugsrechts an die Aktionäre; 
(vi) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(vii) Emission von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf Aktien; 
(viii) Aktiensplit; 
(ix) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung oder durch Einziehung von Aktien; 
(x) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden behandelt 

werden; 
(xi) endgültige Einstellung der Börsennotierung der Aktien aufgrund einer Verschmelzung 

durch Aufnahme oder Neugründung oder aufgrund einer Übernahme der Gesellschaft 
der Aktien oder aus einem sonstigen Grund; 

(xii) Verschmelzung der Gesellschaft im Wege der Aufnahme, bei der die Gesellschaft nicht 
die übernehmende Gesellschaft ist; 

(xiii) Gattungsänderung; 
(xiv) Umwandlung im Wege der Neugründung (Ausgliederung) und bei jedem sonstigen 

Vorgang (beispielsweise Spaltung, Vermögensübertragung, Eingliederung, 
Umstrukturierung, Formwechsel oder Aktienumtausch), durch den oder auf Grund 
dessen sämtliche Aktien der Gesellschaft endgültig untergehen, übertragen werden, zu 
übertragen sind oder in ihrer Gattung oder Rechtsnatur verändert werden; 

(xv) Verstaatlichung; 
(xvi) Übernahmeangebot sowie 
(xvii) jedes andere vergleichbare Ereignis, das einen Konzentrations-, Verwässerungs- oder 

sonstigen Effekt auf den rechnerischen Kurs des Basiswerts haben kann und aufgrund 
dessen (a) der Emittent des Basiswerts Anpassungen der Aktienvertretenden 
Wertpapiere vornimmt oder (b) die Relevante Terminbörse eine Anpassung der 
Optionskontrakte auf die Aktienvertretenden Wertpapiere vornimmt bzw. vornehmen 
würde, wenn Optionskontrakte auf die Aktienvertretenden Wertpapiere an der 
Relevanten Terminbörse gehandelt werden würden. 

 
h) Werden oder wurden die Aktienvertretenden Wertpapiere, die Basiswerte sind, im Falle eines 

Anpassungsereignisses, wie in Absatz g) beschrieben, nach Ansicht des Emittenten aus 
welchen Gründen auch immer nicht sachgerecht angepasst und/oder sollte der Emittent 
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Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung zu einer Herabschreibung oder Entwertung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Verbindlichkeiten der Garantin unter der Garantie 
gegenüber den Wertpapierinhabern (die "Garantieverpflichtungen") oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen und/oder einer Umwandlung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Garantieverpflichtungen oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen in Aktien oder andere Wertpapiere oder 
sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 10] [§ 11] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
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c) Anpassungsmaßnahmen gemäß den vorstehenden Absätzen a) und b) werden durch den 
Emittenten vorgenommen und sind, soweit nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt, für den 
Emittenten und die Optionsscheininhaber bindend. 

 
d) Der Emittent ergreift von Absatz a) und Absatz b) abweichende Anpassungsmaßnahmen, 

wenn und soweit dies nach billigem Ermessen des Emittenten erforderlich und angemessen 
ist, um die Optionsscheininhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift bzw. im Falle des Absatzes a) ergreifen 
würde. Das Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz g) bleibt hiervon unberührt. 

 
e) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde. 
 
f) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 

nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert. 
 

(i) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 
Bezugsrechts an die Aktionäre; 

(ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(iii) Emission von Wertpapieren durch eine Gesellschaft mit Options- oder Wandelrechten 

auf Aktien dieser Gesellschaft; 
(iv) Aktiensplit; 
(v) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien oder durch Einziehung von 

Aktien; 
(vi) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden behandelt 

werden; 
(vii) endgültige Einstellung der Börsennotierung der Aktien aufgrund einer Verschmelzung 

durch Aufnahme oder Neugründung oder aufgrund einer Übernahme der Gesellschaft 
oder aus einem sonstigen Grund; 

(viii) Verschmelzung der Gesellschaft im Wege der Aufnahme, bei der die Gesellschaft nicht 
die übernehmende Gesellschaft ist; 

(ix) Gattungsänderung; 
(x) Umwandlung im Wege der Neugründung (Ausgliederung) und bei jedem sonstigen 

Vorgang (beispielsweise Spaltung, Vermögensübertragung, Eingliederung, 
Umstrukturierung, Formwechsel oder Aktienumtausch), durch den oder auf Grund 
dessen sämtliche Aktien der Gesellschaft endgültig untergehen, übertragen werden, zu 
übertragen sind oder in ihrer Gattung oder Rechtsnatur verändert werden; 

(xi) Verstaatlichung; 
(xii) Übernahmeangebot sowie 
(xiii) jedes andere vergleichbare Ereignis, das einen Konzentrations-, Verwässerungs- oder 

sonstigen Effekt auf den rechnerischen Kurs des Basiswerts haben kann. 
 

g) Ist nach Ansicht der Relevanten Terminbörse oder des Emittenten eine sachgerechte 
Anpassungsmaßnahme aus welchen Gründen auch immer nicht möglich und/oder sollte der 
Emittent feststellen, dass er aufgrund der Anpassungsmaßnahme nicht oder nur noch unter 
unverhältnismäßig erschwerten Bedingungen wirtschaftlicher oder praktischer Art in der Lage 
ist, die für die Absicherung seiner Zahlungsverpflichtung aus der Begebung der 
Optionsscheine erforderlichen Sicherungsgeschäfte zu tätigen, ist der Emittent berechtigt, 
jedoch nicht verpflichtet, die Optionsscheine durch Bekanntmachung gemäß [§ 10] [§ 11] zu 
kündigen. Die Bekanntmachung wird den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung (der 
"Kündigungstag") enthalten. Zwischen Bekanntmachung und Kündigungstag wird eine den 
Umständen nach angemessene Frist eingehalten. Im Falle einer solchen Kündigung entspricht 
der Einlösungsbetrag je Optionsschein dem Betrag (der "Kündigungsbetrag"), der von dem 
Emittenten nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis eines Optionsscheins 
festgelegt wird. Eine Erstattung des für den Erwerb der Optionsscheine aufgewandten Betrags 
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Anpassungsereignis standen. Der vorstehende Satz gilt entsprechend, wenn ein 
Anpassungsereignis bezüglich einer unterliegenden Aktie (wie in Absatz g) definiert) vorliegt 
und der Emittent des Basiswerts keine Anpassungsmaßnahmen ergreift und die Relevante 
Terminbörse keine Anpassungsmaßnahmen ergreift oder ergreifen würde. Das 
Kündigungsrecht des Emittenten gemäß Absatz h) bleibt hiervon unberührt. 

 
f) "Stichtag" ist der erste Handelstag an der Relevanten Terminbörse, an dem die Anpassung 

der Optionskontrakte wirksam wird bzw. im Falle des Absatzes b) wirksam werden würde.  
 

g) Ein "Anpassungsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend aufgezählten Ereignisse bezogen auf den Basiswert oder auf die dem Basiswert 
zugrunde liegenden Aktien (die "unterliegenden Aktien"). Für die Zwecke dieses Absatzes 
umfasst der Begriff Aktien auch die unterliegenden Aktien. 
 
(i) Änderung der Bedingungen der Aktienvertretenden Wertpapiere durch den Emittenten 

der jeweiligen Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(ii) Einstellung der Börsennotierung des Basiswerts oder einer unterliegenden Aktien an der 

jeweiligen Heimatbörse; 
(iii) Insolvenz des Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere; 
(iv) Ende der Laufzeit der Aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung durch den 

Emittenten der Aktienvertretenden Wertpapiere oder aus sonstigem Grund; 
(v) Kapitalerhöhung durch Emission neuer Aktien gegen Einlagen unter Einräumung eines 

Bezugsrechts an die Aktionäre; 
(vi) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
(vii) Emission von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf Aktien; 
(viii) Aktiensplit; 
(ix) Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung oder durch Einziehung von Aktien; 
(x) Ausschüttungen, die von der Relevanten Terminbörse als Sonderdividenden behandelt 

werden; 
(xi) endgültige Einstellung der Börsennotierung der Aktien aufgrund einer Verschmelzung 

durch Aufnahme oder Neugründung oder aufgrund einer Übernahme der Gesellschaft 
der Aktien oder aus einem sonstigen Grund; 

(xii) Verschmelzung der Gesellschaft im Wege der Aufnahme, bei der die Gesellschaft nicht 
die übernehmende Gesellschaft ist; 

(xiii) Gattungsänderung; 
(xiv) Umwandlung im Wege der Neugründung (Ausgliederung) und bei jedem sonstigen 

Vorgang (beispielsweise Spaltung, Vermögensübertragung, Eingliederung, 
Umstrukturierung, Formwechsel oder Aktienumtausch), durch den oder auf Grund 
dessen sämtliche Aktien der Gesellschaft endgültig untergehen, übertragen werden, zu 
übertragen sind oder in ihrer Gattung oder Rechtsnatur verändert werden; 

(xv) Verstaatlichung; 
(xvi) Übernahmeangebot sowie 
(xvii) jedes andere vergleichbare Ereignis, das einen Konzentrations-, Verwässerungs- oder 

sonstigen Effekt auf den rechnerischen Kurs des Basiswerts haben kann und aufgrund 
dessen (a) der Emittent des Basiswerts Anpassungen der Aktienvertretenden 
Wertpapiere vornimmt oder (b) die Relevante Terminbörse eine Anpassung der 
Optionskontrakte auf die Aktienvertretenden Wertpapiere vornimmt bzw. vornehmen 
würde, wenn Optionskontrakte auf die Aktienvertretenden Wertpapiere an der 
Relevanten Terminbörse gehandelt werden würden. 

 
h) Werden oder wurden die Aktienvertretenden Wertpapiere, die Basiswerte sind, im Falle eines 

Anpassungsereignisses, wie in Absatz g) beschrieben, nach Ansicht des Emittenten aus 
welchen Gründen auch immer nicht sachgerecht angepasst und/oder sollte der Emittent 
feststellen, dass er aufgrund der Anpassungsmaßnahme nicht oder nur noch unter 
unverhältnismäßig erschwerten Bedingungen wirtschaftlicher oder praktischer Art in der Lage 
ist, die für die Absicherung seiner Zahlungsverpflichtungen aus der Begebung der Wertpapiere 
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Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit einer in einem überregionalen Pflichtblatt bekannt gemachten 
oder direkt mitgeteilten Willenserklärung. 

 
[§ 10] [§ 11] 

Emission weiterer Optionsscheine/Rückkauf 
 
(1) Der Emittent behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Optionsscheininhaber weitere 

Optionsscheine mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den Optionsscheinen 
zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden und ihre Gesamtstückzahl 
erhöhen. Der Begriff "Optionsscheine" umfasst im Fall einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich 
begebenen Optionsscheine. 

 
(2) Der Emittent ist berechtigt, die Optionsscheine während ihrer Laufzeit jederzeit und insbesondere 

ohne öffentliche Bekanntmachung im Markt oder auf andere Weise zurückzukaufen und angekaufte 
Optionsscheine wieder zu verkaufen oder einzuziehen. 

 
[§ 11] [§ 12] 

Berichtigungen, Ergänzungen 
 
Sofern in diesen Emissionsbedingungen (i) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten sowie (ii) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen enthalten sind, ist der 
Emittent berechtigt, diese ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber zu berichtigen bzw. zu ergänzen, wobei 
in den unter (ii) genannten Fällen nur solche Berichtigungen bzw. Ergänzungen zulässig sind, die unter 
Berücksichtigung der Interessen des Emittenten für die Wertpapierinhaber zumutbar sind, das heißt deren 
aus den Wertpapieren resultierende finanzielle Position nicht wesentlich beeinflussen. Berichtigungen bzw. 
Ergänzungen der Emissionsbedingungen werden unverzüglich gemäß [§ 9] [§ 10] bekannt gemacht. 
 

[§ 12] [§ 13] 
Anwendbares Recht/Erfüllungsort/Gerichtsstand 

 
(1) Form und Inhalt der Optionsscheine sowie alle Rechte und Pflichten der Optionsscheininhaber und 

des Emittenten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(2) Erfüllungsort für alle sich aus diesen Emissionsbedingungen ergebenden Verpflichtungen der 

Optionsscheininhaber und des Emittenten ist Düsseldorf. 
 
(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den in diesen Emissionsbedingungen geregelten 

Angelegenheiten ist [Frankfurt am Main] [Düsseldorf] für Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne allgemeinen 
Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland. Der Ge¬richtsstand [Frankfurt am Main] 
[Düsseldorf] ist für alle Klagen gegen den Emittenten ausschließlich. 

 
[§ 13] [§ 14] 

Teilunwirksamkeit/Vorlegungsfrist, Verjährung 
 
(1) Sollte eine der Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so werden hiervon die anderen Bestimmungen nicht beeinträchtigt. 
Eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung dieser 
Emissionsbedingungen etwa entstehende Lücke ist im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten sinngemäß auszufüllen. 

 
(2) Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB für fällige Optionsscheine wird auf 10 Jahre 

abgekürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Optionsscheinen, die innerhalb der 
Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden 
Vorlegungsfrist an. Die Vorlegung der Optionsscheine erfolgt durch Übertragung der jeweiligen 
Miteigentumsanteile [an der entsprechenden Sammelurkunde] [an dem entsprechenden 
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Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit einer in einem überregionalen Pflichtblatt bekannt gemachten 
oder direkt mitgeteilten Willenserklärung. 

 
[§ 10] [§ 11] 

Emission weiterer Optionsscheine/Rückkauf 
 
(1) Der Emittent behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Optionsscheininhaber weitere 

Optionsscheine mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den Optionsscheinen 
zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden und ihre Gesamtstückzahl 
erhöhen. Der Begriff "Optionsscheine" umfasst im Fall einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich 
begebenen Optionsscheine. 

 
(2) Der Emittent ist berechtigt, die Optionsscheine während ihrer Laufzeit jederzeit und insbesondere 

ohne öffentliche Bekanntmachung im Markt oder auf andere Weise zurückzukaufen und angekaufte 
Optionsscheine wieder zu verkaufen oder einzuziehen. 

 
[§ 11] [§ 12] 

Berichtigungen, Ergänzungen 
 
Sofern in diesen Emissionsbedingungen (i) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten sowie (ii) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen enthalten sind, ist der 
Emittent berechtigt, diese ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber zu berichtigen bzw. zu ergänzen, wobei 
in den unter (ii) genannten Fällen nur solche Berichtigungen bzw. Ergänzungen zulässig sind, die unter 
Berücksichtigung der Interessen des Emittenten für die Wertpapierinhaber zumutbar sind, das heißt deren 
aus den Wertpapieren resultierende finanzielle Position nicht wesentlich beeinflussen. Berichtigungen bzw. 
Ergänzungen der Emissionsbedingungen werden unverzüglich gemäß [§ 9] [§ 10] bekannt gemacht. 
 

[§ 12] [§ 13] 
Anwendbares Recht/Erfüllungsort/Gerichtsstand 

 
(1) Form und Inhalt der Optionsscheine sowie alle Rechte und Pflichten der Optionsscheininhaber und 

des Emittenten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(2) Erfüllungsort für alle sich aus diesen Emissionsbedingungen ergebenden Verpflichtungen der 

Optionsscheininhaber und des Emittenten ist Düsseldorf. 
 
(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den in diesen Emissionsbedingungen geregelten 

Angelegenheiten ist [Frankfurt am Main] [Düsseldorf] für Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne allgemeinen 
Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland. Der Ge¬richtsstand [Frankfurt am Main] 
[Düsseldorf] ist für alle Klagen gegen den Emittenten ausschließlich. 

 
[§ 13] [§ 14] 

Teilunwirksamkeit/Vorlegungsfrist, Verjährung 
 
(1) Sollte eine der Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so werden hiervon die anderen Bestimmungen nicht beeinträchtigt. 
Eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung dieser 
Emissionsbedingungen etwa entstehende Lücke ist im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten sinngemäß auszufüllen. 

 
(2) Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB für fällige Optionsscheine wird auf 10 Jahre 

abgekürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Optionsscheinen, die innerhalb der 
Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden 
Vorlegungsfrist an. Die Vorlegung der Optionsscheine erfolgt durch Übertragung der jeweiligen 
Miteigentumsanteile [an der entsprechenden Sammelurkunde] [an dem entsprechenden 
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Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit einer in einem überregionalen Pflichtblatt bekannt gemachten 
oder direkt mitgeteilten Willenserklärung. 

 
[§ 10] [§ 11] 

Emission weiterer Optionsscheine/Rückkauf 
 
(1) Der Emittent behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Optionsscheininhaber weitere 

Optionsscheine mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den Optionsscheinen 
zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden und ihre Gesamtstückzahl 
erhöhen. Der Begriff "Optionsscheine" umfasst im Fall einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich 
begebenen Optionsscheine. 

 
(2) Der Emittent ist berechtigt, die Optionsscheine während ihrer Laufzeit jederzeit und insbesondere 

ohne öffentliche Bekanntmachung im Markt oder auf andere Weise zurückzukaufen und angekaufte 
Optionsscheine wieder zu verkaufen oder einzuziehen. 

 
[§ 11] [§ 12] 

Berichtigungen, Ergänzungen 
 
Sofern in diesen Emissionsbedingungen (i) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten sowie (ii) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen enthalten sind, ist der 
Emittent berechtigt, diese ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber zu berichtigen bzw. zu ergänzen, wobei 
in den unter (ii) genannten Fällen nur solche Berichtigungen bzw. Ergänzungen zulässig sind, die unter 
Berücksichtigung der Interessen des Emittenten für die Wertpapierinhaber zumutbar sind, das heißt deren 
aus den Wertpapieren resultierende finanzielle Position nicht wesentlich beeinflussen. Berichtigungen bzw. 
Ergänzungen der Emissionsbedingungen werden unverzüglich gemäß [§ 9] [§ 10] bekannt gemacht. 
 

[§ 12] [§ 13] 
Anwendbares Recht/Erfüllungsort/Gerichtsstand 

 
(1) Form und Inhalt der Optionsscheine sowie alle Rechte und Pflichten der Optionsscheininhaber und 

des Emittenten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(2) Erfüllungsort für alle sich aus diesen Emissionsbedingungen ergebenden Verpflichtungen der 

Optionsscheininhaber und des Emittenten ist Düsseldorf. 
 
(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den in diesen Emissionsbedingungen geregelten 

Angelegenheiten ist [Frankfurt am Main] [Düsseldorf] für Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne allgemeinen 
Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland. Der Ge¬richtsstand [Frankfurt am Main] 
[Düsseldorf] ist für alle Klagen gegen den Emittenten ausschließlich. 

 
[§ 13] [§ 14] 

Teilunwirksamkeit/Vorlegungsfrist, Verjährung 
 
(1) Sollte eine der Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so werden hiervon die anderen Bestimmungen nicht beeinträchtigt. 
Eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung dieser 
Emissionsbedingungen etwa entstehende Lücke ist im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten sinngemäß auszufüllen. 

 
(2) Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB für fällige Optionsscheine wird auf 10 Jahre 

abgekürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Optionsscheinen, die innerhalb der 
Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden 
Vorlegungsfrist an. Die Vorlegung der Optionsscheine erfolgt durch Übertragung der jeweiligen 
Miteigentumsanteile [an der entsprechenden Sammelurkunde] [an dem entsprechenden 
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Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit einer in einem überregionalen Pflichtblatt bekannt gemachten 
oder direkt mitgeteilten Willenserklärung. 

 
[§ 10] [§ 11] 

Emission weiterer Optionsscheine/Rückkauf 
 
(1) Der Emittent behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Optionsscheininhaber weitere 

Optionsscheine mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den Optionsscheinen 
zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden und ihre Gesamtstückzahl 
erhöhen. Der Begriff "Optionsscheine" umfasst im Fall einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich 
begebenen Optionsscheine. 

 
(2) Der Emittent ist berechtigt, die Optionsscheine während ihrer Laufzeit jederzeit und insbesondere 

ohne öffentliche Bekanntmachung im Markt oder auf andere Weise zurückzukaufen und angekaufte 
Optionsscheine wieder zu verkaufen oder einzuziehen. 

 
[§ 11] [§ 12] 

Berichtigungen, Ergänzungen 
 
Sofern in diesen Emissionsbedingungen (i) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten sowie (ii) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen enthalten sind, ist der 
Emittent berechtigt, diese ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber zu berichtigen bzw. zu ergänzen, wobei 
in den unter (ii) genannten Fällen nur solche Berichtigungen bzw. Ergänzungen zulässig sind, die unter 
Berücksichtigung der Interessen des Emittenten für die Wertpapierinhaber zumutbar sind, das heißt deren 
aus den Wertpapieren resultierende finanzielle Position nicht wesentlich beeinflussen. Berichtigungen bzw. 
Ergänzungen der Emissionsbedingungen werden unverzüglich gemäß [§ 9] [§ 10] bekannt gemacht. 
 

[§ 12] [§ 13] 
Anwendbares Recht/Erfüllungsort/Gerichtsstand 

 
(1) Form und Inhalt der Optionsscheine sowie alle Rechte und Pflichten der Optionsscheininhaber und 

des Emittenten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(2) Erfüllungsort für alle sich aus diesen Emissionsbedingungen ergebenden Verpflichtungen der 

Optionsscheininhaber und des Emittenten ist Düsseldorf. 
 
(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den in diesen Emissionsbedingungen geregelten 

Angelegenheiten ist [Frankfurt am Main] [Düsseldorf] für Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne allgemeinen 
Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland. Der Ge¬richtsstand [Frankfurt am Main] 
[Düsseldorf] ist für alle Klagen gegen den Emittenten ausschließlich. 

 
[§ 13] [§ 14] 

Teilunwirksamkeit/Vorlegungsfrist, Verjährung 
 
(1) Sollte eine der Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so werden hiervon die anderen Bestimmungen nicht beeinträchtigt. 
Eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung dieser 
Emissionsbedingungen etwa entstehende Lücke ist im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten sinngemäß auszufüllen. 

 
(2) Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB für fällige Optionsscheine wird auf 10 Jahre 

abgekürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Optionsscheinen, die innerhalb der 
Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden 
Vorlegungsfrist an. Die Vorlegung der Optionsscheine erfolgt durch Übertragung der jeweiligen 
Miteigentumsanteile [an der entsprechenden Sammelurkunde] [an dem entsprechenden 
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Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit einer in einem überregionalen Pflichtblatt bekannt gemachten 
oder direkt mitgeteilten Willenserklärung. 

 
[§ 9] [§ 10] 

Emission weiterer Optionsscheine/Rückkauf 
 
(1) Der Emittent behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Optionsscheininhaber weitere 

Optionsscheine mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den Optionsscheinen 
zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden und ihre Gesamtstückzahl 
erhöhen. Der Begriff "Optionsscheine" umfasst im Fall einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich 
begebenen Optionsscheine. 

 
(2) Der Emittent ist berechtigt, die Optionsscheine während ihrer Laufzeit jederzeit und insbesondere 

ohne öffentliche Bekanntmachung im Markt oder auf andere Weise zurückzukaufen und angekaufte 
Optionsscheine wieder zu verkaufen oder einzuziehen. 

 
[§ 10] [§ 11] 

Berichtigungen, Ergänzungen 
 
Sofern in diesen Emissionsbedingungen (i) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten sowie (ii) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen enthalten sind, ist der 
Emittent berechtigt, diese ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber zu berichtigen bzw. zu ergänzen, wobei 
in den unter (ii) genannten Fällen nur solche Berichtigungen bzw. Ergänzungen zulässig sind, die unter 
Berücksichtigung der Interessen des Emittenten für die Wertpapierinhaber zumutbar sind, das heißt deren 
aus den Wertpapieren resultierende finanzielle Position nicht wesentlich beeinflussen. Berichtigungen bzw. 
Ergänzungen der Emissionsbedingungen werden unverzüglich gemäß [§ 8] [§ 9] bekannt gemacht. 
 

[§ 11] [§ 12] 
Anwendbares Recht/Erfüllungsort/Gerichtsstand 

 
(1) Form und Inhalt der Optionsscheine sowie alle Rechte und Pflichten der Optionsscheininhaber und 

des Emittenten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(2) Erfüllungsort für alle sich aus diesen Emissionsbedingungen ergebenden Verpflichtungen der 

Optionsscheininhaber und des Emittenten ist Düsseldorf. 
 
(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den in diesen Emissionsbedingungen geregelten 

Angelegenheiten ist [Frankfurt am Main] [Düsseldorf] für Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne allgemeinen 
Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland. Der Ge¬richtsstand [Frankfurt am Main] 
[Düsseldorf] ist für alle Klagen gegen den Emittenten ausschließlich. 

 
[§ 12] [§ 13] 

Teilunwirksamkeit/Vorlegungsfrist, Verjährung 
 
(1) Sollte eine der Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so werden hiervon die anderen Bestimmungen nicht beeinträchtigt. 
Eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung dieser 
Emissionsbedingungen etwa entstehende Lücke ist im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten sinngemäß auszufüllen. 

 
(2) Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB für fällige Optionsscheine wird auf 10 Jahre 

abgekürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Optionsscheinen, die innerhalb der 
Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden 
Vorlegungsfrist an. Die Vorlegung der Optionsscheine erfolgt durch Übertragung der jeweiligen 
Miteigentumsanteile [an der entsprechenden Sammelurkunde] [an dem entsprechenden 







https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/wm-refinitiv-fx-benchmarks
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/wm-refinitiv-fx-benchmarks
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/wm-refinitiv-fx-benchmarks
https://www.refinitiv.com/en/financial-data/financial-benchmarks/wm-refinitiv-fx-benchmarks


https://www.hsbc-zertifikate.de/


https://www.hsbc-zertifikate.de/










https://www.hsbc-zertifikate.de/


 

562 

 

Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit einer in einem überregionalen Pflichtblatt bekannt gemachten 
oder direkt mitgeteilten Willenserklärung. 

 
[§ 9] [§ 10] 

Emission weiterer Optionsscheine/Rückkauf 
 
(1) Der Emittent behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Optionsscheininhaber weitere 

Optionsscheine mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den Optionsscheinen 
zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden und ihre Gesamtstückzahl 
erhöhen. Der Begriff "Optionsscheine" umfasst im Fall einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich 
begebenen Optionsscheine. 

 
(2) Der Emittent ist berechtigt, die Optionsscheine während ihrer Laufzeit jederzeit und insbesondere 

ohne öffentliche Bekanntmachung im Markt oder auf andere Weise zurückzukaufen und angekaufte 
Optionsscheine wieder zu verkaufen oder einzuziehen. 

 
[§ 10] [§ 11] 

Berichtigungen, Ergänzungen 
 
Sofern in diesen Emissionsbedingungen (i) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche 
offenbare Unrichtigkeiten sowie (ii) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen enthalten sind, ist der 
Emittent berechtigt, diese ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber zu berichtigen bzw. zu ergänzen, wobei 
in den unter (ii) genannten Fällen nur solche Berichtigungen bzw. Ergänzungen zulässig sind, die unter 
Berücksichtigung der Interessen des Emittenten für die Wertpapierinhaber zumutbar sind, das heißt deren 
aus den Wertpapieren resultierende finanzielle Position nicht wesentlich beeinflussen. Berichtigungen bzw. 
Ergänzungen der Emissionsbedingungen werden unverzüglich gemäß [§ 8] [§ 9] bekannt gemacht. 
 

[§ 11] [§ 12] 
Anwendbares Recht/Erfüllungsort/Gerichtsstand 

 
(1) Form und Inhalt der Optionsscheine sowie alle Rechte und Pflichten der Optionsscheininhaber und 

des Emittenten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(2) Erfüllungsort für alle sich aus diesen Emissionsbedingungen ergebenden Verpflichtungen der 

Optionsscheininhaber und des Emittenten ist Düsseldorf. 
 
(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den in diesen Emissionsbedingungen geregelten 

Angelegenheiten ist [Frankfurt am Main] [Düsseldorf] für Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne allgemeinen 
Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland. Der Ge¬richtsstand [Frankfurt am Main] 
[Düsseldorf] ist für alle Klagen gegen den Emittenten ausschließlich. 

 
[§ 12] [§ 13] 

Teilunwirksamkeit/Vorlegungsfrist, Verjährung 
 
(1) Sollte eine der Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, so werden hiervon die anderen Bestimmungen nicht beeinträchtigt. 
Eine durch die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung dieser 
Emissionsbedingungen etwa entstehende Lücke ist im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung 
unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten sinngemäß auszufüllen. 

 
(2) Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz (1) Satz 1 BGB für fällige Optionsscheine wird auf 10 Jahre 

abgekürzt. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus den Optionsscheinen, die innerhalb der 
Vorlegungsfrist zur Zahlung vorgelegt werden, beträgt zwei Jahre von dem Ende der betreffenden 
Vorlegungsfrist an. Die Vorlegung der Optionsscheine erfolgt durch Übertragung der jeweiligen 
Miteigentumsanteile [an der entsprechenden Sammelurkunde] [an dem entsprechenden 
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sowie der Zahlung aller Kapital-, Zins- und sonstigen zahlbaren Beträge gegenüber den 
Wertpapierinhabern gemäß den Emissionsbedingungen der Wertpapiere übernommen. Die Garantie 
stellt einen Vertrag zugunsten der Wertpapierinhaber als begünstigte Dritte im Sinne des § 328 Abs. 
1 BGB dar, der jedem Wertpapierinhaber das Recht gibt, die Garantin unmittelbar aus der Garantie 
auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie unmittelbar gegen die Garantin 
durchzusetzen. Abschriften der Garantie sind bei der Zweigniederlassung der Garantin, der HSBC 
Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, kostenlos erhältlich. Eine 
Zahlung der Garantin auf eine Forderung der Wertpapierinhaber gegen die Garantin bewirkt eine 
Kürzung der entsprechenden Forderung unter den Wertpapieren gegen den Emittenten in der 
jeweiligen Höhe.  

 
(4) Falls die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) ihre Befugnis zur 

Gläubigerbeteiligung (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Garantin ausübt und diese 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung zu einer Herabschreibung oder Entwertung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Verbindlichkeiten der Garantin unter der Garantie 
gegenüber den Wertpapierinhabern (die "Garantieverpflichtungen") oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen und/oder einer Umwandlung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Garantieverpflichtungen oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen in Aktien oder andere Wertpapiere oder 
sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 
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sowie der Zahlung aller Kapital-, Zins- und sonstigen zahlbaren Beträge gegenüber den 
Wertpapierinhabern gemäß den Emissionsbedingungen der Wertpapiere übernommen. Die Garantie 
stellt einen Vertrag zugunsten der Wertpapierinhaber als begünstigte Dritte im Sinne des § 328 Abs. 
1 BGB dar, der jedem Wertpapierinhaber das Recht gibt, die Garantin unmittelbar aus der Garantie 
auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie unmittelbar gegen die Garantin 
durchzusetzen. Abschriften der Garantie sind bei der Zweigniederlassung der Garantin, der HSBC 
Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, kostenlos erhältlich. Eine 
Zahlung der Garantin auf eine Forderung der Wertpapierinhaber gegen die Garantin bewirkt eine 
Kürzung der entsprechenden Forderung unter den Wertpapieren gegen den Emittenten in der 
jeweiligen Höhe.  

 
(4) Falls die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) ihre Befugnis zur 

Gläubigerbeteiligung (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Garantin ausübt und diese 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung zu einer Herabschreibung oder Entwertung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Verbindlichkeiten der Garantin unter der Garantie 
gegenüber den Wertpapierinhabern (die "Garantieverpflichtungen") oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen und/oder einer Umwandlung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Garantieverpflichtungen oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen in Aktien oder andere Wertpapiere oder 
sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 
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anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden dürfen, sofern die Garantin selbst die Emittentin 
der Wertpapiere gewesen wäre, und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere gelten als 
entsprechend geändert. Der Emittent wird nach Kenntniserlangung von der Ausübung der Befugnis 
zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde auf die 
Garantieverpflichtungen die Wertpapierinhaber unverzüglich gemäß [§ 9] [§ 10] benachrichtigen. 

 
Die in diesem Absatz (4) beschriebene Herabschreibung oder Änderung im Hinblick auf die 
Wertpapiere stellt keinen Kündigungsgrund dar und die Emissionsbedingungen der Wertpapiere 
gelten weiterhin in Bezug auf den verbleibenden Nennbetrag bzw. den ausstehenden zahlbaren 
Betrag bezüglich der Wertpapiere, vorbehaltlich einer Änderung des Betrags der zahlbaren Zinsen 
zur Berücksichtigung der Herabschreibung des Nennbetrags und weiterer Änderungen der 
Emissionsbedingungen, die die Maßgebliche Abwicklungsbehörde möglicherweise gemäß den 
geltenden Gesetzen und Verordnungen in Bezug auf die Abwicklung von in Frankreich ansässigen 
Banken, Bankkonzernen, Kreditinstituten und/oder Investmentunternehmen beschließt. 
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durchzusetzen. Abschriften der Garantie sind bei der Zweigniederlassung der Garantin, der HSBC 
Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, kostenlos erhältlich. Eine 
Zahlung der Garantin auf eine Forderung der Wertpapierinhaber gegen die Garantin bewirkt eine 
Kürzung der entsprechenden Forderung unter den Wertpapieren gegen den Emittenten in der 
jeweiligen Höhe.  

 
(4) Falls die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) ihre Befugnis zur 

Gläubigerbeteiligung (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Garantin ausübt und diese 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung zu einer Herabschreibung oder Entwertung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Verbindlichkeiten der Garantin unter der Garantie 
gegenüber den Wertpapierinhabern (die "Garantieverpflichtungen") oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen und/oder einer Umwandlung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Garantieverpflichtungen oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen in Aktien oder andere Wertpapiere oder 
sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
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[§ 9 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 10 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
 

a) jede Bezugnahme in diesen Emissionsbedingungen auf den Emittenten und/oder die Garantin 
ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten und/oder die 
Neue Garantin; und 

 
b) jede Bezugnahme auf das Land des Emittenten und/oder der Garantin ab diesem Zeitpunkt 

als Bezugnahme auf das Land, in dem der Neue Emittent seinen und/oder die Neue Garantin 
ihren Sitz hat/haben oder, falls abweichend, für Steuerzwecke als ansässig gilt. 

 
(4) Im Falle einer Ersetzung ist der Emittent berechtigt, [die Sammelurkunde][das 

Zentralregisterwertpapier] und die Emissionsbedingungen ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber 
anzupassen, soweit dies erforderlich ist, um die Wirkungen der Ersetzung nachzuvollziehen. 
Entsprechend angepasste [Sammelurkunden][Zentralregisterwertpapiere] oder 
Emissionsbedingungen werden bei Clearstream [hinterlegt][registriert]. 
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durchzusetzen. Abschriften der Garantie sind bei der Zweigniederlassung der Garantin, der HSBC 
Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf, kostenlos erhältlich. Eine 
Zahlung der Garantin auf eine Forderung der Wertpapierinhaber gegen die Garantin bewirkt eine 
Kürzung der entsprechenden Forderung unter den Wertpapieren gegen den Emittenten in der 
jeweiligen Höhe.  

 
(4) Falls die Maßgebliche Abwicklungsbehörde (wie nachstehend definiert) ihre Befugnis zur 

Gläubigerbeteiligung (wie nachstehend definiert) auf Verpflichtungen der Garantin ausübt und diese 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung zu einer Herabschreibung oder Entwertung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Verbindlichkeiten der Garantin unter der Garantie 
gegenüber den Wertpapierinhabern (die "Garantieverpflichtungen") oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen und/oder einer Umwandlung des 
gesamten oder eines Teils des Nennbetrags der Garantieverpflichtungen oder eines ausstehenden 
zahlbaren Betrags in Bezug auf die Garantieverpflichtungen in Aktien oder andere Wertpapiere oder 
sonstige Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person führt, einschließlich mittels einer 
Änderung der Emissionsbedingungen zur Durchführung einer solchen Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung, dann werden die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber den 
Wertpapierinhabern unter den Wertpapieren beschränkt und herabgeschrieben auf die Kapital- 
und/oder Zinsbeträge, die die Wertpapierinhaber erhalten hätten, und/oder den Wert der Aktien oder 
anderer Wertpapiere oder Verbindlichkeiten der Garantin oder einer anderen Person, die den 
Wertpapierinhabern geliefert worden wären, wenn die Wertpapiere unmittelbar von der Garantin 
selbst begeben und sämtliche Verbindlichkeiten unter den Wertpapieren entsprechend direkt von der 
Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung betroffen worden wären.  

 
"Befugnis zur Gläubigerbeteiligung" bezeichnet die von Zeit zu Zeit bestehende Herabschreibungs- 
oder Umwandlungsbefugnis (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Befugnis zur 
Ergänzung oder Änderung der Fälligkeit von geeigneten Verbindlichkeiten eines in Abwicklung 
befindlichen Instituts, die Anpassung der zu zahlenden Zinsen unter den geeigneten 
Verbindlichkeiten sowie die Änderung des Zinszahlungstags, einschließlich der Befugnis, einen 
vorübergehenden Zahlungsaufschub zu gewähren) gemäß und in Übereinstimmung mit allen in 
Frankreich geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Anforderungen: (a) in Bezug auf die Umsetzung 
der Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (Richtlinie 2014/59/EU) in der jeweils 
geltenden Fassung ("BRRD"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Verordnungen Nr. 2015-
1024 vom 20. August 2015 und Nr. 2020-1636 vom 21. Dezember 2020 sowie jedes andere Gesetz 
oder jede andere Verordnung in Bezug auf die Umsetzung der BRRD ("Französische BRRD 
Verordnungen") in der jeweils geltenden oder ersetzten Fassung und den daraus hervorgehenden 
Instrumenten, Regeln und Standards und (b) die sich auf Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ("SRM 
Verordnung") in der jeweils geltenden Fassung beziehen oder sie begründen, in jedem Fall, gemäß 
der die Verpflichtungen eines beaufsichtigten Unternehmens (oder eines verbundenen 
Unternehmens eines beaufsichtigten Unternehmens) reduziert (einschließlich auf null), annulliert, 
modifiziert oder umgeändert, in Aktien oder andere Wertpapiere oder andere Verpflichtungen eines 
beaufsichtigten Unternehmens oder einer anderen Person umgewandelt werden können.  

 
Ein Verweis auf ein "beaufsichtigtes Unternehmen" bezieht sich auf jedes Unternehmen, auf das für 
die Zwecke von (a) die Französische BRRD Verordnungen und für die Zwecke von (b) die SRM-
Verordnung Anwendung finden, was in jedem Fall bestimmte Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und 
bestimmte Unternehmen ihrer Mutter- oder Holdinggesellschaften einschließt. Die "Maßgebliche 
Abwicklungsbehörde" ist eine Behörde, die zur Ausübung der Befugnis zur Gläubigerbeteiligung 
berechtigt ist. 

 
Nach Ausübung einer Befugnis zur Gläubigerbeteiligung durch die Maßgebliche Abwicklungsbehörde 
wird eine Rückzahlung des Nennbetrags der Wertpapiere oder die Zahlung von Zinsen auf die 
Wertpapiere (in der Höhe, die dem Umfang der von der Ausübung der Befugnis zur 
Gläubigerbeteiligung betroffenen Verpflichtung der Garantin unter der Garantie entspricht) nicht fällig 
und zahlbar, es sei denn, eine solche Rückzahlung oder Zahlung hätte auch durch die Garantin nach 
den zu diesem Zeitpunkt für Zahlungen auf erstrangige unbesicherte Verbindlichkeiten geltenden 
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[§ 9 

Ersetzung des Emittenten und/oder der Garantin  
 
(1) Der Emittent und/oder die Garantin sind jederzeit berechtigt, sofern er/sie sich nicht mit einer 

Verpflichtung aus den Wertpapieren in Verzug befindet/befinden, ohne Zustimmung der 
Wertpapierinhaber eine andere Gesellschaft an seine/ihre Stelle als neuer Emittent (der "Neue 
Emittent") und/oder neue Garantin (die "Neue Garantin") für alle Rechte und Verpflichtungen aus und 
im Zusammenhang mit den Wertpapieren mit schuldbefreiender Wirkung für den Emittenten und/oder 
die Garantin einzusetzen (jeweils eine "Ersetzung"), vorausgesetzt, dass: 

 
a) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle Verpflichtungen des Emittenten und/oder 

der Garantin aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt und, sofern eine 
Zustellung an den Neuen Emittenten und/oder die Neue Garantin außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfolgen müsste, einen Zustellungsbevollmächtigten in der 
Bundesrepublik Deutschland bestellt; 

 
b) der Emittent und/oder die Garantin und der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin alle 

erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Ersetzung und die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den Wertpapieren erhalten haben und 
berechtigt sind, an Clearstream die zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus den 
Wertpapieren zahlbaren Beträge zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, jeweils in dem Land, in 
dem der Emittent oder der Neue Emittent seinen und/oder die Garantin und die Neue Garantin 
ihren Sitz oder Steuersitz hat/haben, erhobene Steuern oder andere Abgaben jeder Art 
abzuziehen oder einzubehalten; 

 
c) der Neue Emittent und/oder die Neue Garantin sich verpflichtet hat/haben, jeden 

Wertpapierinhaber hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben freizustellen, die einem 
Wertpapierinhaber als Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

 
d) der Emittent und die Garantin unbedingt und unwiderruflich die Verbindlichkeiten des Neuen 

Emittenten aus den Wertpapieren zu Bedingungen garantiert, die sicherstellen, dass jeder 
Wertpapierinhaber wirtschaftlich nicht schlechter gestellt wird, als er ohne die Ersetzung 
stehen würde. 

 
(2) Jede Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 10 bekanntzumachen und für die Wertpapierinhaber 

bindend. Mit der Bekanntmachung der Ersetzung wird die Ersetzung wirksam und der Emittent 
und/oder die Garantin und im Falle einer wiederholten Ersetzung jeder frühere Neue Emittent 
und/oder jede frühere Neue Garantin von sämtlichen Verpflichtungen aus den Wertpapieren frei. 

 
(3) Im Falle einer Ersetzung gilt: 
 

a) jede Bezugnahme in diesen Emissionsbedingungen auf den Emittenten und/oder die Garantin 
ab dem Zeitpunkt der Ersetzung als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten und/oder die 
Neue Garantin; und 

 
b) jede Bezugnahme auf das Land des Emittenten und/oder der Garantin ab diesem Zeitpunkt 

als Bezugnahme auf das Land, in dem der Neue Emittent seinen und/oder die Neue Garantin 
ihren Sitz hat/haben oder, falls abweichend, für Steuerzwecke als ansässig gilt. 

 
(4) Im Falle einer Ersetzung ist der Emittent berechtigt, [die Sammelurkunde][das 

Zentralregisterwertpapier] und die Emissionsbedingungen ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber 
anzupassen, soweit dies erforderlich ist, um die Wirkungen der Ersetzung nachzuvollziehen. 
Entsprechend angepasste [Sammelurkunden][Zentralregisterwertpapiere] oder 
Emissionsbedingungen werden bei Clearstream [hinterlegt][registriert]. 
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